
Ansatzpunkte für eine aktive Lebenslaufpolitik 
in der Umsetzung des Deutschen Qualifikations-
rahmens für lebenslanges Lernen

Expertise zu Gender Mainstreaming im Kontext des DQR

Autorin: Dr. Hildegard Schicke

WEITERBILDUNG
NETZWERKE
BERATUNG
POLITIK

Berliner Frauenbund
1945 e.V.

Gefördert durch die Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen F R A U  | B E R U F  | B I L D U N G  | A R B E I T



Wir danken allen Expertinnen des Arbeitskreises ganz herzlich 
für die engagierte Mitarbeit und Ihren fachlichen Input.

Herausgeberin KOBRA 
Koordination und Beratung 
für Frauen und Unternehmen
Kottbusser Damm 79
10967 Berlin 
Tel. 030 695923-0
www.kobra-berlin.de
info@kobra-berlin.de

Träger Berliner Frauenbund 1945 e.V.

Redaktion Roswitha Jungkunz und Petra Tesch, KOBRA

Layout Petra Tesch, KOBRA

Titel-Layout Martina Puchalla, puchalla@scottiedesign.com 
(Bildnachweis Titel: istockphoto)

Stand Berlin, Mai 2012

Diese Publikation wird unter den Bedingungen einer Creative-Commons-Lizenz 
veröffentlicht: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

Eine elektronische Fassung kann von www.kobra-berlin.de heruntergeladen werden. 
Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen. 

Es gelten folgende Bedingungen: 
Namensnennung: Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, 
Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung: Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. 

Keine Bearbeitung: Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise 
verändert werden.



                                                                        Vorwort 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

mit der Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) für das lebenslange Lernen ist ein 

wichtiger Schritt hin zu einem europäischen Bildungsraum erfolgt. Dadurch bietet sich erstmals die 

Chance, in Deutschland erworbene Qualifikationen und Kompetenzen europaweit zu vergleichen. 

Vorausgegangen waren lange Verhandlungen zwischen dem Bund, den Ländern und den Sozial‐

partnern, in denen deutlich wurde, dass die konsequente Umsetzung der europäischen Empfehlungen 

im Deutschen Qualifikationsrahmen auch mit einem Umdenken in der nationalen Berufsbildung 

verbunden ist und den Blick aus einer gemeinsamen, bildungsbereichsübergreifenden Perspektive 

erfordert. 

Im DQR spielt es keine Rolle, wo Qualifikationen und Kompetenzen erworben wurden. Erklärtes Ziel ist 

hingegen, horizontale und vertikale Durchlässigkeit zu ermöglichen und Menschen durch die 

Anerkennung und Anrechnung ihrer Lernergebnisse zu motivieren, lebenslang weiter zu lernen. Wenn 

viele verschiedene Bildungswege für ganz unterschiedliche Menschen ermöglicht werden, entsteht ein 

Bildungssystem, das ein‐ statt ausschließt. Gerade für Berlin mit seiner sehr heterogenen 

Bevölkerungsstruktur ist das wichtig. 

Die Frage, wie das deutsche Bildungssystem Frauen und Männern in unterschiedlichen Lebensphasen 

Lernen und die Anerkennung von Lernleistungen ermöglicht, hatte bei der Erarbeitung des DQR bisher 

nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen hat 

deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die die gleichstellungspolitische Relevanz des DQR analysiert 

und aufzeigt. In der vorliegenden Expertise wird der anerkannte gleichstellungspolitische Ansatz der 

aktiven Lebenslaufpolitik erstmals in der Umsetzung des DQR dargestellt.  

Die Ergebnisse der Studie wurden von einer Expertinnengruppe aus den Bereichen Berufsbildung, 

Bildungsberatung, Weiterbildung, Arbeitsmarktpolitik und Gleichstellungspolitik im Rahmen von 

mehreren Workshops zur Genderperspektive im DQR erarbeitet. Wir danken allen Expertinnen für ihre 

engagierte Arbeit. 

Wir wünschen uns, dass die Analysen und Empfehlungen für eine aktive Lebenslaufpolitik in der 

Umsetzung des DQR für Lebenslanges Lernen viele Leserinnen und Leser findet ‐ auch über die 

Grenzen Berlins hinaus ‐ und dass sie die Verantwortlichen der Bildungspolitik dazu anregen, 

GenderMainstreaming im Kontext des DQR zu verankern. 

 

Barbara Loth 

Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Arbeit Integration und Frauen 
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„Letztendlich stoßen in der aktuellen Debatte das neue Paradigma des Lebenslangen Lernens, das 

die Gestaltung und Realisierung von Lernwegen in die Hand der Lernenden legt, und das traditio-

nelle System zertifikatsorientierter Bildungswege noch wenig vermittelt aufeinander.“ 

(Nuissl, 2011) 

0 Einleitung 

Mit der Einführung des Deutschen Qua-

lifikationsrahmens für Lebenslanges 

Lernen (DQR) erfolgt ein weiterer 

Schritt hin zu einer europäischen Bil-

dungslandschaft zur Förderung der be-

ruflichen Mobilität von Jugendlichen 

und Erwachsenen. Die Anerkennung 

ihrer Qualifikationen soll nicht mehr an 

nationalen oder gar regionalen Grenzen 

scheitern. Der Deutsche Qualifikations-

rahmen ist gleichzeitig ein Projekt zur 

Modernisierung des deutschen Bil-

dungssystems. Erstmals wird ein bil-

dungsbereichs-übergreifendes kompe-

tenzbasiertes Profil der in Deutschland 

erworbenen Qualifikationen vorgelegt, 

das zu einer transparenten und ver-

gleichbaren Beschreibung von Qualifi-

kationen führt. Damit sind Vorausset-

zungen geschaffen, um das lebensbe-

gleitende Lernen und die Durchlässig-

keit der Bildungssysteme zu fördern. 

Der DQR ist ein wichtiger Beitrag, um 

die systemische Qualität des Bildungs-

wesens zu verbessern. 

 

Lernen im Lebensverlauf als über-

geordnete Perspektive 

Im Deutschen Qualifikationsrahmen 

werden erstmals die in den unter-

schiedlichen Teilsystemen unseres Bil-

dungswesens erworbenen Qualifikatio-

nen in Relation zueinander gesetzt. 

Dies hat zu Kontroversen unter den 

Akteuren der Teilsysteme geführt, die 

im Arbeitskreis Deutscher Qualifikati-

onsrahmen für die Einführung des DQR 

Verantwortung tragen. Das deutsche 

Bildungssystem ist relativ stark seg-

mentiert, und das Denken aus einer 

gemeinsamen bildungsbereichsüber-

greifenden Perspektive ist neu. Grund-

sätzlich stellt das Paradigma des le-

benslangen Lernens die segmentierten 

Teilsystemen unter eine übergeordnete 

Perspektive, der alle Akteure verpflich-

tet sind. Im ‚Normalfall des lebenslan-

gen Lernens‘ lernen Menschen in meh-

reren Teilsystemen, erwerben informell 

non-formal und formal Kompetenzen 

und integrieren die Lernergebnisse 

ganz selbstverständlich in ihren (Bil-

dungs-)Biografien. 

Erklärtes Ziel des DQR ist es, die Teil-

systeme dafür zu flexibilisieren damit
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 die horizontale und vertikale Durchläs-

sigkeit für mehr Menschen lebenspha-

sengerecht möglich wird. 

Betrachtet man die getrennten Bil-

dungsbereiche unter der übergeordne-

ten Konzeption des Lernens im Lebens-

lauf, so ergibt sich zugleich eine neue 

Perspektive für die Weiterentwicklung 

des DQR und für seine Umsetzung. Das 

ist das Ergebnis einer Expertinnen-

gruppe, die im Rahmen von vier Work-

shops  zur Genderperspektive im DQR 

ihre Fachexpertise eingebracht, enga-

giert diskutiert und beratend die hier 

vorgelegte schriftliche Ausarbeitung 

begleitet hat.1 Die Lebensverlaufsper-

spektive im DQR wird entsprechend in 

der Studie ausführlich dargestellt, um 

die relevanten Aspekte für Gender 

Mainstreaming zu identifizieren und 

Ansatzpunkte für eine aktive Lebens-

laufpolitik in der Umsetzung des DQR 

aufzuzeigen. 

 

Gender Mainstreaming im Kontext 

des DQR  

Bildung ist eine staatliche Aufgabe der 

Daseinsvorsorge und Schlüssel zu dau-

erhaftem Einkommen und zu Beschäfti-

gung2 – entsprechend ist die Analyse 

                                                 
1 Vgl. die Liste der Expertinnen im Anhang  
2 Die Analyse von Bildungsungleichheiten und 
der gleichstellungspolitische Ansatz, mittels Bil-
dung Ungleichheit zu kompensieren (z. B. Früh-
kindliche Bildung; die zweite oder dritten Bil-

von Ungleichheit bei der Teilhabe am 

lebenslangen Lernen und bei der Nut-

zung von Qualifikationen ein Thema 

von Gleichstellungspolitik. „Gender 

Mainstreaming bedeutet, bei allen ge-

sellschaftlichen Vorhaben die unter-

schiedlichen Lebenssituationen und 

Interessen von Frauen und Männern 

von vornherein und regelmäßig zu be-

rücksichtigen, da es keine geschlechts-

neutrale Wirklichkeit gibt“ (BMFSFJ(d), 

2012). Bezieht man diese Festschrei-

bung auf das Vorhaben zur Einrichtung 

des Deutschen Qualifikationsrahmens 

für lebenslanges Lernen kann festge-

stellt werden, dass das Prinzip des 

Gender Mainstreamings bei der Ent-

wicklung des DQR bisher nicht ange-

wandt wurde. In der vorliegenden Ex-

pertise werden die Erkenntnisse der 

Ungleichheitsanalyse in der Bildungsbe-

richterstattung und Arbeitsmarktstatis-

tik zusammengetragen und erstmals 

Schlussfolgerungen für die Umsetzung 

des DQR gezogen. Das Konzept der 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

im Lebenslauf bietet zusammen mit 

dem Gestaltungsprinzip der aktiven 

Lebenslaufpolitik wichtige Ansatzpunkte 

für die Weiterentwicklung und Umset-

                                                                     
dungschance im Lebenslauf), haben eine hohe 
politische Relevanz, da im Gesamtzusammenhang 
die soziale Ungleichheit in Deutschland zuge-
nommen hat (OECD, 2011). 
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zung des DQR. Der gleichstellungspoli-

tische Ansatz wurde  im Gleichstel-

lungsbericht der Bundesregierung aus 

dem Jahr 2011 entwickelt und in unter-

schiedlichen Politikfeldern angewendet. 

Die Erkenntnisse der Lebenslauffor-

schung belegen, dass die Handlungs-

möglichkeiten Einzelner durch sozial 

vorgegebene Bedingungen strukturiert 

werden. Ungleichheitsforschung fokus-

siert deshalb auf Bildungsinstitutionen, 

weil diese als Arrangements aufgefasst 

werden, die Bildungs- und Berufslauf-

bahnen  erzeugen. Sie wirken Un-

gleichheit verstärkend oder Ungleich-

heit kompensierend. Das "Prinzip der 

aktiven Lebenslaufpolitik“ weist darauf 

hin, dass die Gestaltungsmöglichkeiten 

Einzelner im Lebenslauf durch Bildungs-

institutionen beeinflusst werden, diese 

aber auch politisch verändert werden 

können  (Sachverständigenkommission, 

2011). In der hier vorgelegten Experti-

se geht es darum, den Gleichstellungs-

ansatz auf den DQR zu beziehen und 

Ansatzpunkte für eine aktive Lebens-

laufpolitik in der Umsetzung des DQR 

zu benennen. 

Aufbau der Studie – erstes Kapitel  

Das erste Kapitel gibt einen Überblick 

über den DQR. Angefangen vom euro-

päischen Kontext und einer Einschät-

zung des involvierten Politikfeldes, über 

die Beschreibung der Matrix werden im 

letzten Abschnitt die derzeit diskutier-

ten Vorschläge für den Bildungsbereich 

der Weiterbildung im DQR dargestellt. 

Besondere Berücksichtigung erfährt 

dabei die Frage, wie das non-formale 

und informelle Lernen in den DQR ein-

bezogen werden kann. 

Zweites Kapitel 

Das zweite Kapitel gibt zunächst einen 

Überblick darüber, wie die normative 

Dimension von Gleichstellung im DQR 

bisher thematisiert wurde. Daran an-

schließend wird der Ansatz „Gleichstel-

lung von Frauen und Männern im Le-

benslauf“ für die Fragestellung der Stu-

die konkretisiert. Im Kontext des DQR 

werden die institutionellen Bedingun-

gen für Verwirklichungschancen von 

Frauen und Männern in Bildung und 

Beschäftigung an den Knotenpunkten 

im Lebensverlauf sowie in ihrer kumu-

lativen Dynamik betrachtet und die für 

eine aktive Lebenslaufpolitik zentralen 

Befunde benannt. Anschließend werden 

solche Aspekte der Umsetzung des DQR 

identifiziert, die Stellschrauben für eine 

aktive Lebenslaufpolitik sind. 

Drittes Kapitel 

Im dritten Kapitel werden die relevan-

ten Felder für Gender Mainstreaming im 

Kontext des DQR entwickelt. Im An-

schluss an eine Bestandsaufnahme zu 
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den Befunden zu Ungleichheiten wer-

den Perspektiven für die Gestaltung 

von Gleichstellung bei der Umsetzung 

im DQR aufgezeigt. Dabei wird jeweils 

in vier Arbeitsschritten vorgegangen: 

1. Kurze Darstellung des relevanten 

Feldes  

2. Institutionelle Bedingungen für die 

Verwirklichungschancen von Jun-

gen und Mädchen / Frauen und 

Männern an den Knotenpunkten im 

Lebensverlauf  

3. Bezug zum DQR  

4. Empfehlung  
 

Folgende Felder werden betrachtet und 
im Bezug auf den DQR diskutiert:  
 

1. Übergänge der Schullaufbahn und 

Erwerb schulischer Bildungsab-

schlüsse 

2. Übergang von der Schule in die 

Berufsausbildung und Studium 

3. Geschlechtstypische Berufsorientie-

rung, getrennte Berufsbildungssys-

teme und Einmündung in einen be-

ruflich segregierten Arbeitsmarkt  

4. Übergänge am Arbeitsmarkt und 

Nutzung von Qualifikationen im 

Erwerbsverlauf 

5. Weiterlernen im Lebensverlauf  

formal, non-formal und informell 

Viertes Kapitel 

Das Weiterlernen im Lebensverlauf  

umfasst nur zu einem geringen Anteil 

formales Lernen. Deshalb hat das non-

formale und informelle Lernen eine be-

sondere Bedeutung für die Lebensver-

laufsperspektive im DQR. In den euro-

päischen Leitlinien für die Validierung 

non-formalen und informellen Lernens 

wird vorgeschlagen, bei der Einrichtung 

eines nationalen Qualifikationsrahmens, 

die Validierung regulär in das überge-

ordnete Bildungssystem aufzunehmen 

und im Sinne einer individualisierten 

Lernlaufbahn zu gestalten. Deshalb 

stellt die Expertise  im letzten Kapitel 

das  Modell  Beratung, Ermittlung und 

Validierung informell und non-formal 

erworbener Kompetenzen in einer ver-

netzten Lerninfrastruktur lebenslangen 

Lernens vor, das von einer Arbeits-

gruppe bei KOBRA3 entwickelt wurde 

und an die europäischen Leitlinien an-

gelehnt ist. 

                                                 
3 Der Arbeitsgruppe gehörten Roswitha Jungkunz, 
Hildegard Schicke und Petra Tesch an.  
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1 Der deutsche Qualifikationsrahmen für  
lebenslanges Lernen

In 2012 wird der Deutsche Qualifikati-

onsrahmen für Lebenslanges Lernen 

eingeführt, zwölf Jahre nachdem das 

europäische Großprojekt auf einem 

Treffen in Lissabon vom Europäischen 

Rat beschlossen wurde.  

 

1.1 Die Ziele von EQR und DQR

Der Europäische Qualifikationsrahmen 

[EQR] und dessen Umsetzung in den 

Deutschen Qualifikationsrahmen [DQR] 

sind das Ergebnis eines konsensualen 

Aushandlungsprozesses zwischen zu-

ständigen Akteuren bzw.  Anspruchs-

gruppen auf europäischer und auf nati-

onaler Ebene. Sie ermöglichen erstmals 

die Einordnung von Qualifikationen in 

einer umfassenden bildungsbereichs-

übergreifenden Matrix. Auf diese Weise 

soll es möglich werden, im europäi-

schen Kontext und auf nationaler Ebene  

Qualifikationen angemessen zu bewer-

ten und zu vergleichen. Der europäi-

sche Qualifikationsrahmen dient aus-

schließlich als Übersetzungsinstrument 

zwischen den nationalen Qualifikations-

systemen. Für die Bürgerinnen und 

Bürger Europas sollen trotz differenter 

Bildungssysteme und Bildungswege die 

Gleichwertigkeit sowie die Unterschiede 

von Qualifikationen transparent wer-

den. Erwartet wird, dass dies die 

Durchlässigkeit im Bildungs- und Be-

schäftigungssystem herstellt sowie die 

nationale und transnationale berufliche 

Mobilität fördert. 

Auf europäischer Ebene geht es um 

eine gegenseitige Anerkennung der 

nationalen Qualifikationen. Da diese in 

differenten Bildungssystemen mit diffe-

renten Bildungswegen erworben wer-

den, stellte sich die Frage, wie die 

Transparenz der Befähigungsnachweise 

hergestellt werden kann. Bei der Kon-

struktion des europäischen Überset-

zungsinstruments ist man davon aus-

gegangen, dass bei aller Unterschied-

lichkeit der Befähigungsnachweise die 

erforderlichen Handlungskompetenzen 

europaweit in allen Lern- und Tätig-

keitsbereichen vergleichbar sind. Des-

halb sind diese auch dazu geeignet, als 

Referenz bei der Einordnung von un-

gleichen Befähigungsnachweisen zu 

dienen. In Deutschland erforderte der 

europäische Ansatz ein Umdenken, 
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denn Qualifikationen werden im Kon-

text des EQR an Hand von Lernergeb-

nissen im Sinne von Handlungskompe-

tenzen beschrieben. Ein Lernergebnis 

ist eine Aussage darüber, was ein Ler-

nender nach Abschluss eines Arbeits- 

oder Lernprozesses weiß, versteht und 

in der Lage ist zu tun  (Europäische 

Kommission, 2008, S. 4). Qualifikatio-

nen können auf diese Weise unabhän-

gig von Lerndauer, Lernort und Lern-

methode definiert werden. So wird es 

möglich, die Gleichwertigkeit von Lern-

ergebnissen festzustellen, die an un-

gleichen Lernorten und auf ungleichen 

Lernwegen erworben werden - was 

wiederum eine wichtige Voraussetzung 

dafür ist, Qualifikationen im europäi-

schen Kontext wechselseitig anzuer-

kennen. 

Unter Beibehaltung des Subsidiaritäts-

prinzips kann der Europäische Qualifi-

kationsrahmen zu einer europäischen 

Institution werden, wenn die Mitglieds-

staaten im Einklang mit ihrer Gesetz-

gebung und Praxis einen nationalen 

Qualifikationsrahmen einrichten und 

damit den EQF ratifizieren. Im Jahr 

2006 haben das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung [BMBF] und die 

Kultusministerkonferenz [KMK] ent-

schieden, gemeinsam einen Deutschen 

Qualifikationsrahmen zu entwickeln. Zu 

diesem Zweck wurde eine Bund-

Länder-Koordinierungsgruppe Deut-

scher Qualifikationsrahmen (B-L-KG 

DQR) eingerichtet und diese damit be-

auftragt, unter Beteiligung von Akteu-

ren aus der Allgemeinbildung, der 

Hochschulbildung und der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung, der Sozial-

partner sowie anderer Experten aus 

Wissenschaft und Praxis einen Vor-

schlag zu erarbeiten. Es sollte ein Qua-

lifikationsrahmen entwickelt werden, 

der den Besonderheiten des deutschen 

Bildungssystems Rechnung trägt. Es 

wurde entschieden, eine Matrix für die 

in Berufsbildung, Schule und Hochschu-

le formal erworbenen Kompetenzen zu 

konstruieren und erst nach ihrer Fertig-

stellung eine Ergänzung zu entwickeln, 

mit der die nicht-formal und informell 

erworbenen Kompetenzen in den Quali-

fikationsrahmen einbezogen werden 

können. Im November 2010 hat der AK 

DQR seinen Vorschlag für den Deut-

schen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen verabschiedet  (DQR, 

2011). Die bildungsbereichsübergrei-

fende Matrix zeigt nach außen, dass die 

Stakeholder aus den Teilsystemen des 

deutschen Bildungssystems überein-

stimmend von der Gleichwertigkeit der 

allgemeinen, beruflichen und hoch-

schulischen Bildung ausgehen. Der DQR 
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ist damit aber noch nicht vollständig 

entwickelt. 

Der EQR ist von der Idee geleitet, die 

Bildungsstrukturen so weiterzuentwi-

ckeln, dass Individuen für das individu-

elle Lernen im Lebenszusammenhang 

strukturell gesicherte „Brücken“ zwi-

schen dem formalen, nicht-formalen 

und informellen Lernen vorfinden 

(Europäische Kommission, 2008, S. 2). 

Diese Perspektive zielt auf eine Plurali-

sierung der Bildungswege und wird 

sehr intensiv als Frage der Durchlässig-

keit der Bildungssysteme diskutiert. 

Formal betrachtet, soll der DQR als ein 

Transparenzinstrument eingesetzt wer-

den. Doch im Hinblick auf den Moderni-

sierungsprozess des deutschen Bil-

dungssystems hat er eine umfassende 

Bedeutung und Wirkung. Dieser Ein-

druck wird durch den Konflikt bei der 

Zuordnung der formalen Bildungsab-

schlüsse in den DQR erneut erhärtet. 

Bei der Zuordnung der formal erworbe-

nen Kompetenzen – d. h. der Abschlüs-

se formaler Bildung – ist nämlich der 

Konsens zwischen den Stakeholdern 

des AK-DQR aufgebrochen. Der Dissens 

entzündete sich an der Frage der 

Gleichwertigkeit der dreijährigen beruf-

lichen Erstausbildung mit dem Abitur. 

Im Rahmen einer Beratung zum DQR 

haben sich am 31.1.2012 die Spitzen-

vertreterinnen und –vertreter der zent-

ralen Institutionen4 auf einen Kompro-

miss verständigt (Spitzengespräch, 

2012, S. 1). Die Einordnung der beruf-

lichen Erstausbildung wird zunächst auf 

Niveau 3 (2jährige Ausbildungen) und 

auf Niveau 4 (3- und 3 1/2jährige Aus-

bildungen) vorgenommen. Von einer 

Zuordnung der allgemeinbildenden Ab-

schlüsse wird vorerst abgesehen. Nach 

fünf Jahren sollen auf der Grundlage 

kompetenzorientierter Ausbildungsord-

nungen der beruflichen Erstausbildung 

und kompetenzorientierter Bildungs-

standards für die allgemeinbildenden 

Schulabschlüsse unter Maßgabe der 

Gleichwertigkeit von allgemeiner und 

beruflicher Bildung alle Zuordnungen 

erneut beraten und gemeinsam ent-

schieden werden. Um eine angemesse-

ne Bewertung und Vergleichbarkeit 

deutscher Qualifikationen in Europa zu 

gewährleisten, soll bei der Neubewer-

tung die weitere Entwicklung auf der 

europäischen Ebene mitberücksichtigt 

werden. Damit ist im schwierigen Pro-

zess der Modernisierung Zeit gewon-

nen, so dass sich die Teilsysteme der 

Allgemeinbildung, Berufsbildung, Hoch-

                                                 
4 Bundesregierung (BMBF und BMWT); Kultus-
ministerkonferenz, Wirtschaftsministerkonferenz 
der Länder, Zentralverband der Deutschen Hand-
werks, Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitsgeberverbände, Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag, Deutscher Gewerkschafts-
bund, Bundesinstitut für Berufsbildung 
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schulbildung und Weiterbildung ko-

evolutionär zum europäischen Kontext 

auf einander zu bewegen und durch die 

gesteigerte Durchlässigkeit plurale Bil-

dungswege in einer übergeordneten 

Struktur lebenslangen Lernens entste-

hen können. 

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass 

es durchaus typisch ist, die Einführung 

eines Qualifikationsrahmens dazu zu 

nutzen, Veränderungen für die vorhan-

denen Probleme nationaler Bildungs-

systeme herbeizuführen. Weltweit exis-

tieren derzeit drei Metarahmen – da-

runter der EQF– und rund 130 nationa-

le Qualifikationsrahmen (Bohlinger, 

2011, S. 29). „Gemeinsam ist allen 

Rahmentypen und –generationen das 

Ziel, eine systematische Anbindung und 

Klassifizierung (mapping) von berufli-

cher, allgemeiner, hochschulischer Aus- 

und Weiterbildung zu ermöglichen und 

damit zugleich eine Reihe anderer typi-

scher Herausforderungen von Bildungs-

systemen zu beheben (Zugang zu Le-

benslangem Lernen, Arbeitsmarktbe-

darfe besser decken, Mobilität erhöhen, 

Förderung von Transparenz und Durch-

lässigkeit etc.) Qualifikationsrahmen 

gelten daher als Innovationsmotoren, 

sie sollen Reform- und Modernisie-

rungsprozesse unterstützen und einen 

Beitrag zur effektiveren Steuerung von 

Bildungsinvestitionen und –systemen 

leisten“ (ebd., S. 30) . In der bildungs-

politischen Begründung der Empfehlung 

des Europäischen Parlaments und des 

Europäischen Rates für die Einrichtung 

des EQR und die Kopplung nationaler 

Qualifikationssysteme an den EQR wur-

den folgende Ziele formuliert: 

„Individuelle Entwicklung, Wettbe-

werbsfähigkeit, Beschäftigung und der 

soziale Zusammenhalt in der Gemein-

schaft hängen entscheidend von Aus-

bau und von der Anerkennung der 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen der Bürger ab. Der Ausbau und 

die Anerkennung sollten die transnatio-

nale Mobilität von Beschäftigten und 

Lernenden erleichtern und dazu beitra-

gen, dass den Anforderungen von An-

gebot und Nachfrage des europäischen 

Arbeitsmarkts entsprochen wird. Des-

halb sollten der Zugang zum und die 

Teilhabe am lebenslangen Lernen für 

alle – auch für benachteiligte Menschen 

– und die Nutzung von Qualifikationen 

auf nationaler und auf Gemeinschafts-

ebene gefördert und verbessert wer-

den“ (Europäische Kommission, 2008, 

S. 1). 

Damit das möglich wird, sollen die zu-

ständigen Stellen nationaler Systeme 

alle Qualifikationsnachweise mit einem 

Hinweis auf das zutreffende Niveau des 
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europäischen Referenzrahmens verse-

hen. Der geforderte Hinweis auf das 

Niveau einer Qualifikation im EQR ist 

eine neue Markierung und signalisiert 

zum einen die Entgrenzung nationaler 

Bildungs- und Beschäftigungssysteme 

und zum anderen die europäische In-

tegration. Aus der Kopplung des deut-

schen Bildungssystems an den EQR 

folgt im deutschen Bildungssystem ein 

Paradigmenwechsel  weg vom Lernort-

prinzip hin zum Prinzip, Lernergebnisse 

zu beschreiben und zu definieren. Von 

der Kompetenzorientierung des EQR 

werden weitere Modernisierungsimpul-

se erhofft. 

„Die Empfehlung sollte der Modernisie-

rung des Bildungs- und Ausbildungssys-

tems, der Kopplung zwischen, Bildung, 

Ausbildung und Beschäftigung sowie 

der Brückenbildung zwischen formalem, 

nicht formalem und informellen Lernen 

dienen und auch zur Validierung von 

durch Erfahrung erlangten Lernergeb-

nissen beitragen“ (ebd., S. 2). Die Ar-

gumentation der Empfehlung zur Er-

richtung des EQR setzt – wie zu sehen 

ist – an den Schnittflächen von Bil-

dungssystemen und Arbeitsmärkten im 

europäischen Raum, aber auch im nati-

onalen Kontext an. Bildungssysteme 

werden als eine Struktur des lebens-

umspannenden Lernens aufgefasst. Für 

Bürgerinnen und Bürger sollen die Vo-

raussetzungen für Übergänge verbes-

sert werden, damit sie ihre Qualifikati-

onen besser nutzen können. Das Be-

schäftigungssystem soll ungenutzte 

Qualifikationspotenziale erschließen 

können. Der DQR wird die skizzierte 

Bedeutung für den Modernisierungspro-

zess des deutschen Bildungssystems 

nur im Zusammenhang mit weiteren 

Reformvorhaben des Bildungssystems 

erlangen. Dazu zählen die 

 Öffnung und Weiterentwicklung der 

Hochschulen zu Institutionen le-

benslangen Lernens 

 Reformvorhaben im Berufsausbil-

dungssystem – beispielsweise zur 

Verbesserung der horizontalen 

Durchlässigkeit 

 Reformen der Oberstufe des Schul-

systems 

 Entwicklung der ergänzenden In-

strumente ECVET, ECTS und Euro-

pass 

 Einführung eines Validierungssys-

tems 

Der DQR ist kein regulierendes Instru-

ment. Er verkörpert ein konsensfähiges 

Leitbild für ein Bildungssystem lebens-

langen Lernens, das unterschiedliche 

Teilsysteme integriert und aufeinander 

bezieht. Die primäre Funktion ist die 

eines Transparenzinstruments. 
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1.2 Der DQR als Transparenzinstrument 

Der Arbeitskreis „Deutscher Qualifikati-

onsrahmen“ hat in seinem Ergebnispa-

pier vom 15.4.2008 die Eckpunkte für 

die Erarbeitung des Deutschen Qualifi-

kationsrahmens festgelegt (AK DQR, 

2008). Folgende Entscheidungen hatten 

konstituierenden Charakter: 

 Der DQR stellt ein Übersetzungsin-

strument im europäischen Kontext 

ohne legislativen Charakter dar. Er 

hat weder Auswirkungen auf Zu-

gangsrechte im Bildungssystem 

noch hat er Tarife und Besoldungs-

regelungen zum Gegenstand. 

 Der DQR soll einerseits den Beson-

derheiten des deutschen Bildungs-

systems Rechnung tragen und an-

dererseits kohärent mit dem EQR 

und allen weiteren europäischen 

Transparenzinstrumenten – den 

Leistungspunktesystemen ECVET 

und ECTS sowie dem Instrument 

für Qualifikationsnachweise EURO-

PASS entwickelt werden. 

Der Erarbeitungsprozess des DQR er-

folgt in Phasen. In der ersten Phase soll 

ein bildungsbereichsübergreifendes 

Referenzsystem erarbeitet werden, das 

zunächst alle formalen Qualifikationen 

des deutschen Bildungssystems abbil-

det. 

 Die Funktion des DQR ist es, eine 

Relation zwischen den in Deutsch-

land erworbenen und angebotenen 

Qualifikationen zu den acht Niveau-

stufen des EQR herzustellen. Der 

Deutsche Qualifikationsrahmen 

ordnet die Qualifikationen des 

deutschen Bildungssystems auf der 

Grundlage von Kompetenzen be-

stimmten Niveaustufen zu. 

 In weiteren Erarbeitungsschritten 

sollen auch die Ergebnisse des in-

formellen Lernens berücksichtigt 

werden. 

Damit sind Geltung und Grenzen des 

DQR umrissen. Zu Beginn der Erarbei-

tung wurde festgelegt, dass der DQR in 

drei Phasen entwickelt wird: 

1. Phase: Konstituierung der Arbeits-

gremien, Konsens über Ziele und Leitli-

nien, übergeordnete Kompetenzkatego-

rien, Terminologie und Niveaustufen 

2. Phase: Exemplarische Zuordnung 

bestehender Abschlüsse in die Matrix, 

Erprobung der Matrix, Reflexion der 

Ergebnisse 

3. Phase: Fertigstellung des DQR und 

politische Entscheidung der Umsetzung, 

einschließlich der Einbeziehung nicht-
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formaler und informell erworbener 

Kompetenzen in den DQR  

Da der Kompetenzbegriff in den natio-

nalen Bildungssystemen Europas un-

einheitlich verwendet wird, ist er im 

DQR bestimmungsbedürftig (Morhard, 

2011). Die bildungsbereichsübergrei-

fende Diskussion und Verständigung 

zum Kompetenzbegriff im DQR ist ein 

wichtiger und zukunftsweisender Ertrag 

des Erarbeitungsprozesses. Während 

der Begriff Qualifikation auf die Anfor-

derung in einem Lernbereich oder in 

einem Arbeitsbereich bezogen ist und 

die Gesamtheit der geforderten Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten be-

zeichnet, ist der Kompetenzbegriff auf 

das Subjekt bezogen, das in einem 

Lernbereich oder in einem Arbeitsbe-

reich Wissen, Fertigkeiten und Fähig-

keiten erwirbt und einsetzt. Im DQR 

werden beide Perspektiven  Qualifikati-

on und Kompetenz  in folgendes Ver-

hältnis gesetzt. „Kompetenz bezeichnet 

im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft 

des Einzelnen, Kenntnisse und Fertig-

keiten sowie persönliche, soziale und 

methodische Fähigkeiten zu nutzen und 

sich durchdacht sowie individuell und 

sozial verantwortlich zu verhalten. 

Kompetenz wird in diesem Sinne als 

umfassende Handlungskompetenz ver-

standen“ (DQR, 2011, S. 4) Die Matrix 

bildet allerdings nicht die individuelle 

Bildungs- und Lernbiografie des Einzel-

nen ab. Sie ordnet Qualifikationen ein 

und beschreibt welche Kompetenzen 

zur Erlangung einer Qualifikation erfor-

derlich sind. 

Im DQR wird der Kompetenzbegriff aus 

einem weiten Bildungsbegriff abgelei-

tet. Der Bildungsbegriff verweist auf 

den lebensbegleitenden Entwicklungs-

prozess des Menschen, auf sein Stre-

ben nach Mündigkeit und auf seine Fä-

higkeit zur Reflexivität. Der gewählte 

Begriff der umfassenden Handlungs-

kompetenz schließt explizit an das 

zugrundegelegte breite Bildungsver-

ständnis an. „Gleichwohl sind bei-

spielsweise Zuverlässigkeit, Genauig-

keit, Ausdauer und Aufmerksamkeit, 

aber auch interkulturelle und interreli-

giöse Kompetenz, gelebte Toleranz und 

demokratische Verhaltensweisen sowie 

normative, ethische und religiöse Ref-

lexivität konstitutiv für die Entwicklung 

von Handlungskompetenz“ (ebd. S. 4) 

Der Begriff Kompetenz wird im EQR 

und im DQR nicht einheitlich verwen-

det. Im EQR ist Kompetenz ‚nur‘ im 

Sinne der Übernahme von Verantwor-

tung und Selbständigkeit beschrieben. 

Im Unterschied dazu definiert der DQR 

Kompetenzen als umfassende Hand-

lungskompetenz für die Anforderungs-
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struktur eines Lernbereichs oder eines 

Arbeitsbereichs auf einem bestimmten 

Niveau. Die Handlungskompetenz wird 

beispielsweise auf Niveau 3 wie folgt 

definiert: „Über Kompetenzen zur 

selbständigen Erfüllung fachlicher 

Anforderungen in einem noch über-

schaubaren und zum Teil offen 

strukturierten Lernbereich oder be-

ruflichen Tätigkeitsfeld verfügen (ebd. 

S. 6) Feine semantische Unterschei-

dungen markieren die Differenz zwi-

schen den Niveaustufen. Die Anforde-

rung auf Niveau 4 lautet: „Über Kom-

petenzen zur selbstständigen Pla-

nung und Bearbeitung fachlicher 

Aufgabenstellungen in einem umfas-

senden, sich verändernden Lernbe-

reich oder beruflichen Tätigkeitsfeld 

verfügen“ (ebd.). Die Anforderungen 

auf Niveau 5 steigern sich ein weiteres 

Mal: „Über Kompetenzen zur selb-

ständigen Planung und Bearbeitung 

fachlicher Aufgaben in einem komple-

xen, spezialisierten, sich verän-

dernden Lernbereich oder beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen“ (ebd.)  

Der umfassenden Handlungskompetenz 

auf einem der insgesamt acht Niveaus 

sind zwei Kompetenzbereiche „Fach-

kompetenz“ und „Personale Kompe-

tenz“ zugeordnet, die gleichwertig sind 

und durch zwei Unterkategorien inhalt-

lich bestimmt werden. „Fachkompetenz 

umfasst Wissen und Fertigkeiten. Sie 

ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Auf-

gaben- und Problemstellungen eigen-

ständig, fachlich angemessen, metho-

dengeleitet zu bearbeiten und das Er-

gebnis zu beurteilen“ (ebd., S. 8) Per-

sonale Kompetenz umfasst Sozialkom-

petenz und Selbständigkeit. Sie be-

zeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, 

sich weiterzuentwickeln und das eigene 

Leben eigenständig und verantwortlich 

im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. 

beruflichen Kontext zu gestalten“ (ebd, 

S. 9). 
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Niveauindikator 

Anforderungsstruktur 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen  Fertigkeiten  Sozialkompetenz  Selbständigkeit 

Tiefe 

Breite  

instrumentelle Fer-
tigkeiten 

systemische Fertig-
keiten 

Beurteilungsfähig-
keit  

Team-/Führungsfä-
higkeit 

Mitgestaltung 

Kommunikation  

Eigenständigkeit/ 
Verantwortung 

Reflexivität 

Lernkompetenz 

Tabelle 1: Niveauindikatoren im DQR 

Wissen bezeichnet die Gesamtheit der 

Fakten, Grundsätze, Theorien und Pra-

xis in einem Lernbereich oder Arbeits-

bereich als Ergebnis von Lernen und 

Verstehen. Es wird entsprechend der 

Anforderungsstruktur an Hand der Di-

mensionen Tiefe (Grad der Durchdrin-

gung) und Breite (Anzahl von Berei-

chen, die mit einer Qualifikation ver-

bunden sind, ebd.; S. 8) erfasst. Die 

Subkategorie Fertigkeiten bezeichnet 

die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und 

Knowhow einzusetzen, um Aufgaben 

auszuführen und Probleme zu lösen. 

Sie umfasst ein breites Spektrum an 

Fertigkeiten, nämliche kognitive Fertig-

keiten (logisches, intuitives und kreati-

ves Denken) und praktische Fertigkei-

ten (Geschicklichkeit und Verwendung 

von Methoden, Materialien, Werkzeu-

gen, Instrumenten). Die Anwendung 

von Ideen, Theorien, Technologien usw. 

steht im Vordergrund. Die systemi-

schen Fertigkeiten sind auf die Generie-

rung von Neuem gerichtet. Die Fähig-

keit, Lern- und Arbeitsprozess mit rele-

vanten Maßstäben zu vergleichen, 

kommt als weitere Spezifizierung der 

Unterkategorie Fertigkeiten hinzu. 

Die Subkategorie Sozialkompetenz be-

zeichnet „die Fähigkeit und Bereit-

schaft, zielorientiert mit anderen zu-

sammenzuarbeiten, ihre Interessen und 

sozialen Situationen zu erfassen, sich 

mit ihnen rational und verantwortungs-

bewusst auseinanderzusetzen und zu 

verständigen, sowie die Arbeits- und 

Lebenswelt mitzugestalten“ (ebd., S. 

9). Die Ausprägung der Sozialkompe-

tenz wird an Hand der Dimensionen 

Teamfähigkeit/Führungsfähigkeit, Mit-

gestaltung und Kommunikation erfasst. 

Die Subkategorie Selbständigkeit be-

zeichnet hingegen „die Fähigkeit und 
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Bereitschaft eigenständig zu handeln, 

eigenes und das Handeln anderer zu 

reflektieren und die eigene Handlungs-

fähigkeit weiterzuentwickeln“ (ebd. S. 

9). Sie wird an Hand der Dimensionen 

Eigenständigkeit/Verantwortung, Refle-

xivität und Lernkompetenz spezifiziert. 

Die Formulierung der Deskriptoren er-

folgt nach dem Inklusionsprinzip – d. h. 

die Merkmale, die bereits auf einer un-

teren Stufe beschrieben sind, werden 

auf den höheren Stufen nicht mehr ge-

nannt, denn es werden auf jeder Stufe 

ausschließlich die Merkmale explizit 

gemacht, die eine Steigerung erfahren. 

Für die Beschreibung der Fachkompe-

tenz bedeutet das Prinzip der Inklusion 

allerdings nicht, dass in jedem Fall das 

jeweils höhere Niveau Wissen und Fer-

tigkeiten der vorherigen Stufe beinhal-

tet (ebd., S. 5). 

Daraus ergibt sich eine Klassifikations-

matrix mit insgesamt zwei Kompetenz-

bereichen, vier Subkategorien auf acht 

Niveaustufen. In insgesamt 32 Matrix-

feldern sind die Deskriptoren angege-

ben, die die Ausprägung von Kompe-

tenzen auf einem bestimmten Niveau 

charakterisieren. Deskriptoren für Sozi-

alkompetenz in der Anforderungsstruk-

tur von Niveau 6 lauten beispielsweise: 

„In Expertenteams verantwortlich ar-

beiten oder Gruppen oder Organisatio-

nen verantwortlich leiten. Die fachliche 

Entwicklung anderer anleiten oder vo-

rausschauend mit Problemen im Team 

umgehen. Komplexe fachbezogene 

Probleme und Lösungen gegenüber 

Fachleuten argumentativ vertreten und 

mit ihnen weiterentwickeln“ (ebd., S. 

7). Auf Stufe 4 zeigt sich die Sozial-

kompetenz als Fähigkeit, die Arbeit 

einer Gruppe und ihre Lern- oder Ar-

beitsumgebung mitzugestalten und 

Unterstützung anzubieten. Horizontal 

werden auf Stufe 4 Wissen, Fertigkei-

ten, Sozialkompetenz und Selbständig-

keit wie folgt bestimmt: 
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Beispiel: Niveaustufe 4  

Niveauindikator 4  

Über Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgaben-

stellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen.  

Kompetenzbereiche - Kategorien/Subkategorien  

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Breite und Tiefe  instrumentelle und 
systemische Fertig-
keiten; Beurtei-
lungsfähigkeit  

Team-
/Führungsfähigkeit, 
Mitgestaltung, 
Kommunikation  

Eigenständikeit/ 
Verantwortung, 
Reflexivität, Lern-
kompetenz  

Über vertieftes 
allgemeines 
Wissen oder 
über fachtheore-
tisches Wissen 
in einem Lern-
bereich oder 
beruflichen Tä-
tigkeitsfeld ver-
fügen.  

Über ein breites 
Spektrum kognitiver 
und praktischer Fer-
tigkeiten verfügen, 
die selbstständige 
Aufgabenbearbei-
tung und Problemlö-
sung sowie die Beur-
teilung von Arbeits-
ergebnissen und  
-prozessen unter 
Einbeziehung von 
Handlungsalternati-
ven und Wechsel-
wirkungen mit be-
nachbarten Berei-
chen ermöglichen. 
Transferleistungen 
erbringen.  

Die Arbeit in einer 
Gruppe und deren 
Lern- oder Arbeits-
umgebung mit ge-
stalten und kontinu-
ierlich Unterstützung 
anbieten. Abläufe 
und Ergebnisse be-
gründen. Über 
Sachverhalte umfas-
send kommunizie-
ren.  

Sich Lern- und Ar-
beitsziele setzen, 
sie reflektieren, 
bewerten und ver-
antworten.  

Tabelle 2: Beispiel: Niveauindikatoren auf Niveaustufe 4 des DQR 

In der zweiten Erarbeitungsphase des 

DQR wurde die Handhabbarkeit der 

Matrix bei der Zuordnung von Qualifi-

kationen erprobt, die sich an den Lern-

ergebnisses der jeweiligen Qualifikation 

orientiert. Dazu wurden vier Domänen 

ausgewählt, die eine hohe Relevanz auf 

dem Arbeitsmarkt haben: Gesundheit, 

Handel, IT und Metall/Elektro. Beteiligt 

waren Experten und Expertinnen aus 

allen Bildungsbereichen, die ein bil-

dungsbereichsübergreifendes Ergebnis 

erarbeiten sollten. Ihre Aufgabe war es, 

alle Qualifikationstypen der beruflichen 

und hochschulischen Bildung in ihrer 

Domäne mit Hilfe der Matrix einer Ni-
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veaustufe des DQR zuzuordnen und auf 

diese Weise in Beziehung zu setzen:  

 Bildungsgänge mit allgemeinbil-

denden Abschlüssen5 

 Bildungsgänge in der Berufsvorbe-

reitung  

BVJ, Einstiegsqualifizierungen nach 

§ 235 b SGB III 

 Teilqualifizierende Erstausbildungs-

gänge an beruflichen Schulen 

Berufsfachschule mit Eingang HSA 

/ MSA und Abschluss MSA / FHSR  

 Vollqualifizierende Erstausbildungs-

gänge an beruflichen Schulen 

Berufsfachschule „Assistenten“, 

BBiG-Berufe, sonstige (z. B. im Be-

reich Gesundheit) 

 Berufliche Bildungsgänge zum Er-

werb einer Hochschulreife 

 Duale Bildungsgänge nach Berufs-

bildungsgesetz 

 Bildungsgänge nach Berufsbil-

dungsgesetz § 66 BBiG (Behinder-

te) 

 Geregelte Fortbildungen (Fachschu-

len, Kammer) 

 Bildungsgänge an Hochschulen 

unter Einbeziehung dualer Studien-

gänge 

Die Erprobung der Matrix wurde evalu-

iert: 

Die Experten und Expertinnen konnten 

mit der Matrix gut arbeiten (Experten-

votum AG Handel, 2010, S. 78). Der 

DQR wurde in der vorliegenden vertika-

                                                 
5 Der ursprüngliche Vorschlag, den Erwerb der 
Hochschulreife an Beruflich orientierten Gymna-
sien in die Analyse einzubeziehen, wurde in den 
Arbeitsgruppen nicht umgesetzt, da die Einord-
nung der Allgemeinbildenden Abschlüsse von der 
Länderseite im Schulausschuss bearbeitet wird.  

len und horizontalen Struktur – acht 

Niveaus differenziert nach Wissen, Fer-

tigkeiten, Sozialer Kompetenz und 

Selbständigkeit – grundsätzlich bestä-

tigt. 

Die Grundlage für die Einordnung der 

Qualifikationen waren die Ordnungsmit-

tel der analysierten Bildungsgänge. Zu 

den Ordnungsmitteln zählen gesetzliche 

Vorgaben, Ausbildungsordnungen der 

Berufe nach dem BBiG, andere Verord-

nungen, z. B. KMK-Rahmenvereinba-

rungen, Richtlinien und Lehrpläne der 

Länder, Studienordnungen, Zertifikate 

der Akkreditierungseinrichtungen, ggf. 

auch Lehrpläne (Expertenvoten der 

zweiten Erarbeitungsphase des DQR, 

2010, S. 9). Die Aufgabe der Experten 

und Expertinnen war es, die Lerner-

gebnisse, die eine bestimmte Qualifika-

tion auszeichnen und die die Lernenden 

in einem Bildungsgang durchschnittlich 

erwerben, auf der Basis der Ordnungs-

mittel zu identifizieren. Man erwartete, 

dass die Beschreibungen der Ord-

nungsmittel auf das angestrebte Kom-

petenzniveau bei Wissen, Fertigkeiten, 

Sozialkompetenz und Selbständigkeit 

zumindest implizit hinweisen. Die Zu-

ordnungsmethodik sah vor, dass alle 

Übereinstimmungen zwischen den Aus-

sagen der Ordnungsmittel und den De-

skriptoren erfasst und begründet wer-
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den. Die Ordnungsmittel von mehr als 

60 Qualifikationen wurden auf diese 

Weise outcomeorientiert analysiert und 

im Hinblick auf den im DQR definierten 

Kompetenzbegriff ausgewertet. Dieser 

Prozess war offen angelegt und das 

systematische, methodisch fundierte 

Vorgehen sollte zu fachlich fundierten 

validen Ergebnissen führen. Die Zuord-

nung der Qualifikation sollte in einem 

rationalen Diskurs aus der übergreifen-

den allgemeinen Perspektive des DQR 

erfolgen. Die Argumente der Zuord-

nung wurden offengelegt und Einstu-

fungsschwierigkeiten beschrieben. Es 

zeigte sich, dass die Qualifikationen auf 

den Stufen 1-2 und auf den Stufen 6-7-

8 für die Zuordnung eindeutig sind und 

die Zuordnung entsprechend im Kon-

sens erfolgte. Die Zuordnung von Qua-

lifikationen auf den Stufen 3-4-5 war 

hingegen nicht eindeutig. Auch die Zu-

ordnung von Fortbildungsqualifikatio-

nen nach § 53 BBiG war in den Arbeits-

gruppen nicht eindeutig 

(Expertenvotum AG Handel, 2010, S. 

70). In allen Arbeitsgruppen zeigte sich 

als Problem, dass für eine Anwendung 

der Matrix ihre Begrifflichkeit und ihre 

Formulierungen nicht eindeutig waren 

und gleichzeitig auch die Aussagekraft 

der Ordnungsmittel für eine 

outcomeorientierte Analyse begrenzt 

war. Insbesondere die personale Kom-

petenz konnte nur schwer aus den 

Ordnungsmitteln abgeleitet werden. Die 

Trennschärfe der Matrix zwischen den 

Niveaustufen (vertikal) und den Sub-

Kategorien (horizontal) war nicht 

durchgehend eindeutig für die Graduie-

rung der Qualifikationen in den ausge-

wählten Berufsfeldern gegeben. Ge-

wünscht wurde, dass ein Handbuch zur 

Qualifizierung der Matrix beiträgt 

(Expertenvotum AG Handel, 2010, S. 

78). Als Fazit kann festgehalten wer-

den, dass der Paradigmenwechsel zur 

Outcomeorientierung des Bildungs- und 

Qualifikationssystems auch in den Ord-

nungsmitteln der Bildungsgänge umge-

setzt werden muss.  

 

Nach der Erprobungsphase haben die 

Mitglieder des AK-DQR den DQR im 

März 2011 im Konsens verabschiedet. 

Man hat sich auf einen Kompetenzbe-

griff verständigen können, der – wie 

oben dargestellt – von dem Kompe-

tenzbegriff des EQR abweicht. Das war 

nicht selbstverständlich und zeigt die 

Leistungsfähigkeit des AK DQR (Kurz, 

2011). 

Nach der Erprobung kann die interes-

sierte Fachöffentlichkeit sowohl die 

Funktionen als auch die praktische An-

wendung der Matrix besser einschätzen 

(Morhard, 2011):  
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Praktischer Nutzen der Matrix für 

Bürger und Bürgerinnen 

DQR und EQR helfen den Bürgern, ihre 

Qualifikationen bei Bewerbungen inner-

halb der EU angemessen darzustellen 

und gezielt zu kommunizieren, denn 

Arbeitgeber erhalten durch die Niveau-

stufenzuordnungen einen Hinweis da-

rauf, wie im Ausland erworbene Qualifi-

kationen einzuschätzen sind und kön-

nen Stellenbewerber/innen zielgerichte-

ter auswählen.  

Durch seine Kompetenz- und Lerner-

gebnisorientierung schafft der DQR 

mehr Transparenz, zeigt die Gleichwer-

tigkeit von Qualifikationen auf und un-

terstützt Menschen, Anschlüsse in ihrer 

Lernbiografie zu entwickeln.  

 

Praktischer Nutzen der Matrix für 

Unternehmen 

Für die Personalentwicklung im Unter-

nehmen kann der DQR als Hilfestellung 

bei der Beschreibung von Anforde-

rungsniveaus für bestimmte Positionen 

und Stellen dienen und dazu beitragen, 

dass Karrierewege im Unternehmen 

transparenter werden. Unternehmen 

sind Orte informellen Kompetenzer-

werbs. Die Deskriptoren des DQR kön-

nen dazu genutzt werden, Lernergeb-

nisse einheitlich zu erfassen. 

 

Praktischer Nutzen der Matrix für 

Studiengänge, Ausbildungsordnun-

gen und Lehrpläne 

Der DQR dient als Orientierungsrahmen 

für die Entwicklung von Lehrplänen und 

Ausbildungsordnungen. Wenn sich die 

Entwicklung von Ordnungsmitteln für 

den Bildungsbereich künftig verstärkt 

an den Kategorien des DQR orientiert, 

kann dies zu transparenteren Beschrei-

bungen der jeweils angestrebten Lern-

ergebnisse führen. 

 

Die bildungsbereichsübergreifende Mat-

rix ist eine Innovation für das Deutsche 

Bildungssystem. Erstmals konnten in 

der Erprobungsphase bildungsbereichs-

übergreifend nicht-gleichartige Qualifi-

kationen dem DQR zugeordnet und ihre 

Unterschiede sowie ihre Gleichwertig-

keit festgestellt werden. Diese Funktion 

des DQR wurde für alle Beteiligten er-

kennbar. Es gibt jetzt ein gemeinsames 

Dach für vollqualifizierende Erstausbil-

dungen an Berufsfachschulen und duale 

Bildungsausgänge nach dem Berufsbil-

dungsgesetz, für Fortbildungsgänge mit 

den Abschlüssen Fachwirt/in und Meis-

ter/in und für Bachelor-Studiengänge. 

Der Referenzrahmen bringt ein bil-

dungsbereichsübergreifendes Bildungs-

system der Qualifikationen zur Darstel-

lung, die im Referenzrahmen nach ein-

heitlichen Kriterien erfasst und in Rela-
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tion gesetzt sind. Es ist zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen, 

welche Impulse davon für die Integrati-

on und Kohärenz der Bildungssysteme 

ausgehen werden. Wenngleich der DQR 

grundsätzlich die Anerkennung und 

Gleichwertigkeit unterschiedlicher Bil-

dungswege leistet, erfüllt er nicht alle 

Erwartungen. Lebenslanges Lernen zielt 

auf zukunftsoffene, individualisierte 

Bildungswege. Formales, nicht-formales 

und informelles Lernen ist in den Bil-

dungs- und Arbeitsbiografien integriert. 

Der AK DQR hat sich zunächst für die 

Priorisierung formaler Qualifikationen 

im DQR entschieden. Das hat Konse-

quenzen für das System der Weiterbil-

dung, denn Weiterbildung erfolgt nur 

zu einem geringen Anteil als formale 

abschlussbezogene Bildung. 

 

 

 

1.3 Der Bildungsbereich Weiterbildung im DQR 

Die Definition des Deutschen Bildungs-

rats definiert Weiterbildung als „Fort-

setzung oder Wiederaufnahme organi-

sierten Lernens nach Abschluss einer 

unterschiedlich ausgedehnten ersten 

Bildungsphase“ (Deutscher Bildungsrat, 

1970, S. 197). In der Weiterbildung 

werden jährlich 25 Millionen Teilneh-

mende verzeichnet (BMBF(b), 2008, S. 

6). Aus heutiger Sicht umfasst Weiter-

bildung formal zertifiziertes Lernen, 

aber auch non-formales und informelles 

Lernen. In einer Stellungnahme der 

Verbände, Träger und Einrichtungen 

der Weiterbildung zum DQR aus dem 

Jahr 2009 stellen diese fest, dass der 

DQR-Entwurf die Weiterbildung gänzlich 

der formalen Bildung zuordnet. Sie kri-

tisieren, dass die Weiterbildung und die 

im Prozess des lebenslangen Lernens 

erworbenen Kompetenzen im vorlie-

genden DQR-Entwurf nicht angemessen 

berücksichtigt werden. „So wird in der 

bisherigen Diskussion einseitig der Wert 

der formalen und abschlussbezogenen 

Bildung betont, was der vom EQR be-

tonten Brückenbildung zwischen forma-

lem, nicht formalem und informellem 

Lernen und der damit verbundenen 

Forderung zur Modernisierung der Bil-

dungssysteme nicht gerecht wird“ 

(Stellungsnahme der Weiterbildung, 

2009, S. 1). In der Wahrnehmung der 

Verbände, Träger und Einrichtungen 

der Weiterbildung führt der DQR zu 

einer unausgewogenen Konzentration 

auf die in der formalen Berufsbildung, 

Schulbildung und Hochschulbildung 
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erworbenen Kompetenzen. Im Ver-

gleich gewichtet der DQR die formale 

und abschlussbezogene Bildung zu 

hoch und bewertet die Leistungen und 

Dimensionen der Weiterbildung nicht 

ausreichend (Brandt, 2011, S. 26). Be-

wertungen ergeben sich nicht in einem 

luftleeren Raum, sondern werden durch 

den Kontext fundiert. Während die Ak-

teure der schulischen, beruflichen und 

hochschulischen Bildung aus ihrem 

Selbstverständnis heraus die formale 

Bildung priorisieren, stellt sich diese im 

Kontext des lebenslangen Lernens als 

nachrangig dar. Empirische Untersu-

chungen zum Weiterbildungsverhalten 

zeigen nämlich die geringe Bedeutung 

formaler Bildungsgänge für Menschen 

über 25 Jahre. So stellt Schmidt-Hertha 

in seiner Stellungnahme „Anschluss-

möglichkeiten nicht-formalen und in-

formellen Lernens an den DQR“ fest: 

„Die Beteiligung am formalen, non-

formalen und informellen Lernen wurde 

im Rahmen des Adult Education Survey 

(AES) 2010 in Deutschland für die 19- 

bis 64-Jährigen (n=7346) und in einer 

Ergänzungsstudie 2007 auch für die 65 

– 80-Jährigen (n=1685) erfasst. (…) In 

den Ergebnissen zeigt sich eine geringe 

Bedeutung formaler Bildungsänge für 

die über 25-Jährigen, deren Beteili-

gungsquote für diese Lernform 2007 

nur bei vier Prozent lag. Dagegen be-

teiligte sich 2007 wie 2010 über die 

Hälfte der 19- bis 64-Jährigen an non-

formalen Bildungsangeboten, wobei 

allerdings der größere Teil auf berufs-

bezogene Weiterbildungsmaßnahmen 

entfiel. Die Beteiligung an außerberufli-

cher non-formaler Weiterbildung lag 

2010 bei 11 Prozent. Der Anteil derje-

nigen Erwachsenen, die innerhalb von 

zwölf Monaten an den im AES 2007 

erfassten Formen informellen Lernens 

partizipierten, lag für die unter 65-

Jährigen bei 53 Prozent und bei den 

über 65-Jährigen immerhin noch bei 38 

Prozent (…), obwohl mit dem Berufs-

ausstieg der Zugang zu einem großen 

Feld informeller Lernmöglichkeiten ent-

fällt“ (Schmidt-Hertha, 2011, S. 1) 

Wie zu sehen ist, wurde die Systematik 

des DQR eben nicht aus der Perspekti-

ve des Lernens im Lebensverlauf und 

der darin angelegten lebensphasenspe-

zifischen Gewichtungen der Lernformen 

entwickelt. Bei der Erarbeitung des 

DQR wurde aus der Perspektive der 

Bildungsbereiche ‚gedacht‘. Im Sommer 

2011 wurden zur dritten Erarbeitungs-

phase des DQR zwei Arbeitsgruppen 

eingerichtet: Eine erarbeitete An-

schlussmöglichkeiten non-formalen und 

informellen Lernens an den DQR in den 

Bereichen allgemeine, politische und 
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kulturelle Bildung, die zweite erarbeite-

te Möglichkeiten der Einbeziehung von 

non-formal und informell erworbenen 

Kompetenzen in den Berufsfeldern 

Elektro/Metall, Gesundheit/Pflege, Han-

del und IT. In seiner Stellungnahme 

bewertet Meisel „die traditionelle Diffe-

renzierung in berufliche, allgemeine, 

kulturelle und politische Erwachsenen-

bildung als nicht trennscharf und nicht 

mehr tragbar“ (Meisel, 2011, S. 1). 

Die Entscheidung, zuerst einen Refe-

renzrahmen für die formalen Bildungs-

abschlüsse zu erarbeiten, verleitete 

außerdem dazu, die Anschlussstellen 

für non-formales und informelles Ler-

nen nicht von Anfang in der Systematik 

des DQR vorzusehen und auszuweisen. 

1.4 Die Einbeziehung von Ergebnissen non-formalen und informellen 

Lernens in den DQR als Systementwicklung 

Auf europäischer Ebene stellt sich die 

Anerkennung aller Formen des Lernens 

als eine allgemeine Notwendigkeit dar. 

Die Entwicklung in den europäischen 

Ländern ist aber uneinheitlich. Einige 

Länder haben in ihren Bildungssyste-

men entsprechende Strukturen entwi-

ckelt, andere stehen noch ganz am An-

fang. Im EQR wird deshalb empfohlen, 

dass die nationalen Qualifikationsrah-

men der Länder „Brücken zwischen 

dem formalen, nicht-formalen und in-

formellen Lernen“ vorsehen. Die Euro-

päische Kommission bietet folgende 

Definition der drei Lernarten an: 

 „Formales Lernen findet übli-

cherweise an Einrichtungen der all-

gemeinen oder beruflichen Bildung 

statt und weist strukturierte Lern-

ziele, Lernzeiten und Lernförderung 

auf. Aus Sicht des Lernenden ist es 

zielgerichtet und führt zur Zertifi-

zierung.  

 Nicht formales Lernen findet 

nicht an einer Einrichtung der all-

gemeinen oder beruflichen Bildung 

statt und führt üblicherweise nicht 

zur Zertifizierung. Es ist jedoch in-

tentional aus Sicht des Lernenden 

und weist strukturierte Lernziele, 

Lernzeiten und Lernförderung auf. 

 Informelles Lernen findet im All-

tag, am Arbeitsplatz, im Familien-

kreis oder in der Freizeit statt. Es 

ist nicht strukturiert und führt 

normalerweise nicht zur Zertifizie-

rung. Es ist in den meisten Fällen 

nicht intentional aus Sicht des Ler-

nenden“ (Europäische Kommission 

(c), 2012).  

Im DQR hat man sich entsprechend 

verpflichtet, die Validierung des non-

formalen und informellen Erwerbs von 

Kompetenzen zu fördern (DQR, 2011, 

S. 5). Somit gilt das Prinzip der Gleich-

wertigkeit von Lernergebnissen im DQR 

grundsätzlich auch für die Ergebnisse 

des nicht-formalen und informellen Er-
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werbs von Kompetenzen. Ihre gleich-

wertige Einbeziehung stellt das deut-

sche Bildungs- und Qualifikationssys-

tem allerdings vor eine Herausforde-

rung (Gnahs, 2010, S. 4). Aus Sicht der 

Autoren der für den AK-DQR angefer-

tigten Expertise zur Einbeziehung von 

Ergebnissen informellen Lernens in den 

DQR geht es nicht um ein einzelnes 

Validierungsverfahren. Die Einbezie-

hung des informellen Lernens ist aus 

ihrer Sicht Systementwicklung (Dehn-

bostel, Seidel, & Stamm-Riemer, 2010, 

S. 48). Drei Varianten sind möglich und 

erfordern somit eine Richtungsent-

scheidung über die Wahl des Ansatzes: 

 

Punktuelle Einbeziehung [des in-

formellen Lernens H.S.] in das for-

male Bildungssystem (systemim-

manent)  

Prüfung und Beurteilung informellen 

und nicht-formalen Lernens an Stan-

dards und Kriterien des Bereichs des 

formalen Lernens, Beibehaltung bishe-

riger Zertifikate, wie dies in Deutsch-

land bei der Externenprüfung für aner-

kannte Ausbildungsberufe und im 

Hochschulbereich einzelner Bundeslän-

der der Fall ist. 

 

Entwicklung eines Parallelsystems 

(ergänzend)  

Neben dem bestehenden formalen Sys-

tem konstituiert sich ein eigenständiges 

kompetenzbasiertes System mit der 

Ermittlung, Bewertung, Prüfung und 

Zertifizierung anhand vereinbarter 

Standards zum informellen und non-

formalen Kompetenzerwerb. 

 

Umstellung auf ein kompetenzba-

siertes System 

Kompetenzorientierte Neuformulierung 

von Standards und Kriterien unter 

gleichwertiger Einbeziehung formalen, 

informellen und non-formalen Lernens, 

Beschreibung von Lernergebnissen, 

Erweiterung der Prüf- und Bewertungs-

verfahren und Zertifikate“ (ebd., S. 

48). 

Bei der Verabschiedung des DQR hat 

man keine Richtungsentscheidung ge-

troffen und die Wahl des Ansatzes an 

die Arbeitsgruppen delegiert. Im Kon-

text der Anerkennung von Ergebnissen 

des formalen und informellen Lernens 

muss weiterhin über den Äquivalenz-

maßstab nachgedacht werden (Gnahs, 

2010, S. 5). 
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Was ist der Maßstab für die Fest-

stellung der Gleichwertigkeit von 

Lernergebnissen und wie steht er 

zum DQR? 

Die Lernergebnisse nicht-formalen Ler-

nens stehen den Lernergebnisses for-

malen Lernens näher als die Ergebnisse 

informellen Lernens. Auf europäischer 

Ebene wurde 2006 als Empfehlung des 

europäischen Parlaments und des eu-

ropäischen Rats ein Referenzrahmen 

„Schlüsselkompetenzen für lebenslan-

ges Lernen“ verabschiedet, der als Re-

ferenzrahmen für  non-formale Weiter-

bildung eingesetzt werden kann 

(Europäische Kommission(a), 2006). 

Das Projekt EU Transfer der Volkshoch-

schule München verfolgt die Strategie, 

berufsbezogene Bildungsangebote mit 

dem Europäischen Leistungspunktesys-

tem für die Berufsbildung ECVET zu 

beschreiben und auszuzeichnen (Fuchs, 

2011, S. 34). ECVET kann Referenz für 

eine gemeinsame Qualitätsbasis  non-

formaler Berufsbildung dienen (ebd.). 

Das Leistungspunktesystem fördert die 

transnationale Mobilität in der Berufs-

bildung und ist ebenfalls an dem Prinzip 

der Lernergebnisorientierung ausge-

richtet. Mit Hilfe von ECVET können 

Einheiten von Lernergebnissen (units), 

die Bestandteil einer Qualifikation sind, 

in einen anderen Kontext übertragen 

werden (Europäische Kommission(b), 

2009). Der Betrieb ist ein Kontext in-

formellen arbeitsintegrierten Lernens. 

Neß geht davon aus, dass der DQR als 

Transparenzinstrument im Kontext be-

trieblicher Personalentwicklung sinnvoll 

eingesetzt werden kann. Im betriebli-

chen Kontext werden „real erworbenen 

Kompetenzen – sowohl in ihrem 

Outcome als auch in ihrem Erwerb – 

erfasst. Diese können über die Deskrip-

toren in den DQR eingeordnet werden. 

Damit ist auch die prinzipielle Einbezie-

hung der informell erworbenen Kompe-

tenzen vorbereitet. Sie sind individuell 

oder pauschal über Äquivalenzen den 

formal erworbenen Kompetenzen 

gleichwertig zuzuordnen“ (Neß, 2011, 

S. 7). Denkbar ist, dass sektorale Qua-

lifikationsrahmen zwischen den indivi-

duellen Lernbiografien und arbeitsinte-

grierten Lernprozessen und dem DQR 

als bildungsbereichsübergreifen Refe-

renzrahmen ‚übersetzen‘ (Hornauer, 

2011). Sektorale Qualifikationsrahmen 

müssten dazu Zweierlei leisten. Auf der 

einen Seite müsste ihre Klassifikation in 

den Kategorien Wissen, Fertigkeiten, 

soziale Kompetenz und Selbständigkeit 

den Deskriptoren der acht Niveaus im 

DQR entsprechen. Andererseits müss-

ten sie dazu geeignet sein, die indivi-

duellen Kompetenzen einer Person zu 

erfassen. Für die Feststellung und Vali-
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dierung non-formal und informell er-

worbener Kompetenzen sind stärker 

differenzierende Äquivalente als die im 

DQR abgebildeten formalen Qualifikati-

onen erforderlich. In den Gutachten 

und Stellungsnahmen zum nicht-

formalen und informellen Lernen wird 

zum Ausdruck gebracht, dass eine län-

gerfristige Gesamtstrategie notwendig 

ist (Meisel, 2011, S. 1). Gleichwohl 

zeichnet sich jetzt schon ab, dass ge-

mäß einem individuellen Recht auf Va-

lidierung zuständige Stellen für die Va-

lidierung eingerichtet werden sollen 

(Odenwald, 2012). 

Die Funktion des DQR als Transparenz-

instrument beruht darauf, dass sowohl 

die Unterschiede als auch die Gleich-

wertigkeit von Kompetenzen – ob for-

mal, non-formal oder informell erwor-

ben – transparent werden. An dem 

Prinzip der Gleichwertigkeit von nicht 

gleichartigen Qualifikationen setzen 

Strategien der Gleichstellung im DQR 

an – wie im nächsten Kapitel zu sehen 

ist. 

 

 

 

 

 

 

2 Chancenungleichheiten im Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem und Gleichstellung im DQR  

Die Vorstellungen von einer gerechten 

Gesellschaft beruhen darauf, dass sie 

Menschen die gleichen Chancen ermög-

licht. Die Idee der Chancengerechtig-

keit ist auch im EQR und im DQR ver-

ankert: „Zugang und Teilnahme am 

lebenslangen Lernen und die Nutzung 

von Qualifikationen sollen für alle – 

auch für von Arbeitslosigkeit und unsi-

cheren Arbeitsverhältnissen betroffenen 

Menschen – gefördert und verbessert 

werden“ (DQR, 2011, S. 3). Während 

der Erarbeitungsphase wurden Chan-

cengerechtigkeit und Benachteiligung 

im DQR thematisiert. Die betreffenden 

Diskurse werden im Weiteren skizziert, 

weil sie wichtige Hinweise bieten, wie 

Benachteiligung/Gleichstellung im Kon-

text des DQR bisher verstanden wurde. 
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2.1 Gleichstellung im DQR – zum Stand der Diskussion 

Der zentrale Gleichheitsdiskurs im DQR 

betrifft die Struktur des Bildungssys-

tems und die Ungleichheit der formalen 

Qualifikationen beruflicher, schulischer 

und hochschulischer Bildung. „Insge-

samt geht es um mehr Chancengleich-

heit zwischen den verschiedenen Bil-

dungssystemen“ (Deutscher Gewerk-

schaftsbund, 2011, S. 4). Der bil-

dungsbereichsübergreifende Referenz-

rahmen soll die Gleichwertigkeit der 

beruflichen Bildung darstellen und die 

Trennung zwischen dem beruflichen 

Bildungsweg und dem gymnasial-

akademischen Bildungsweg überwin-

den, die traditionell zur Abwertung der 

Berufsbildung führte. Kritisiert wird, 

dass die berufliche Bildung von der 

hochschulischen Bildung weitgehend 

abgeschottet ist. Gefordert wird, dass 

der Übergang von der beruflichen Aus-

bildung zu Hochschule strukturell aus-

gebaut und entwickelt wird. In allen 

Bildungssystemen sollen Jugendliche 

und Erwachsene hochwertige, aner-

kannte, formale Qualifikationen erwer-

ben können, die im Kontext des lebens-

langen Lernens Anschlüsse in einem 

durchlässigen Bildungssystem bieten. 

Die neue und zunächst formale Gleich-

stellung der Bildungssysteme in einem 

übergreifenden Qualifikationsrahmen 

erfordert zusätzliche Reformanstren-

gungen bei der Öffnung der Hochschu-

len zu Institutionen lebenslangen Ler-

nens. Es geht um mehr als um eine 

formale Gleichstellung im Referenz-

rahmen. Es geht um einen institutionel-

len Wandel, damit neuen Bildungswege 

entstehen. 

Parallel zu Erarbeitung des DQR wurde 

auch eine Diskussion zur Benachteili-

gung geführt, die benachteiligte Grup-

pen im Bildungs- und Beschäftigungs-

system betreffen. Zwei Gruppen gelten 

als strukturell benachteiligt, Jugendli-

che in Übergangssystemen und Men-

schen mit Qualifikationen, die im nicht-

europäischen Ausland (Drittstaaten) 

erworben wurden. Das Bildungssystem 

benachteiligt ausbildungsinteressierte 

und ausbildungsreife Jugendliche im 

Übergangssystem Schule – Beruf. Hin-

tergrund ist die Versorgungslücke im 

vollqualifizierenden Berufsbildungswe-

sen, die dazu führt, dass ausbildungsin-

teressierte Jugendliche weder in eine 

duale Berufsausbildung noch in eine 

schulische Berufsbildung einmünden 

und stattdessen im Übergangssystem 

berufsbezogen gebildet werden (Beicht 

& Ulrich, 2008, S. 9). Zum Übergangs-

system Schule – Beruf gehören viele 

unterschiedliche Maßnahmen – das BVJ 
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Berufsvorbereitungsjahr, BGJ Berufs-

grundbildungsjahr, Berufsvorbereitende 

Maßnahmen des Arbeitsamts oder der 

Besuch der Berufsfachschule ohne Ab-

schluss. Jugendlichen, die an den ge-

nannten Maßnahmen teilnehmen, be-

finden sich in einer sogenannten ‚War-

teschleife‘ des Bildungssystems, weil 

sie unter anderen Bedingungen in die-

ser Zeit einen Berufsabschluss erwer-

ben würden. Stattdessen erwerben sie 

berufsbezogene Kompetenzen, die sie 

anschließend beim Einstieg in eine Be-

rufsausbildung nicht als Qualifikationen 

nutzen können, da sie nicht anerkannt 

und auf die Berufsausbildung ange-

rechnet werden6. Da das Übergangs-

system die Aufnahme in eine Berufs-

ausbildung nicht garantieren kann, sind 

Jugendliche in der beruflichen Bildung 

                                                 
6Eine aktuelle Position der KMK auf der Plenar-
sitzung 9.6.2011 zur Reform des Übergangssys-
tems Schule – Beruf. Der Präsident der KMK 
Minister Dr. Bernd Althusmann betonte: „Gerade 
der Start ins Berufsleben ist für die Bildungsbio-
graphie jedes Jugendlichen von entscheidender 
Bedeutung. Auch jene Jugendliche, die auf An-
hieb kein Ausbildungsplatzangebot erhalten, 
brauchen eine echte berufliche Perspektive. Daher 
können wir uns Ausbildungsgänge, die den Cha-
rakter von bloßen Warteschleifen haben, nicht 
länger leisten. Dies liegt weder im Sinne der jun-
gen Menschen, noch schöpft es die Potenziale zur 
Deckung des Fachkräftebedarfs hinreichend aus. 
Bei der Reform des Übergangssystems geht es vor 
allem um die Frage, wie man berufliche Teilquali-
fikationen vermitteln kann, die bei einer späteren 
dualen beruflichen Ausbildung auch von den 
Betrieben anerkannt werden. Anliegen meiner 
Initiative ist es auch, Altbewerbern eine reelle 
Chance auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
zu geben“ (Presseerklärtung KMK, 2011).  

des Übergangssystems dadurch zusätz-

lich benachteiligt, dass sie beim Über-

gang zum Arbeitsmarkt keinen Befähi-

gungsnachweis in einer anerkannten 

(Teil-) Qualifikation einsetzen können. 

Wie hier zu sehen ist, bezieht sich Be-

nachteiligung / Gleichstellung im Kon-

text des DQR auf die Chancengleich-

heit, in der beruflichen Bildung Qualifi-

kationen zu erwerben und anschließend 

nutzen zu können. Gleichstellung be-

zieht sich außerdem auf die Gleichbe-

handlung der Bildungsgänge im Über-

gangssystem und im Berufsausbil-

dungssystem. Bildungsungleichheit wird 

durch institutionelle Mechanismen im 

Übergang Schule - Beruf verursacht. 

Vom DQR wird ein Beitrag zur Gleich-

stellung erwartet, nämlich die Durch-

lässigkeit im Bildungssystem zu ver-

bessern und die Gleichwertigkeit von 

formal, non-formal und informell er-

worbenen Kompetenzen zu fördern. 

Bis zum April 2012, als das Gesetz zur 

Verbesserung der Feststellung und An-

erkennung im Ausland erworbener Be-

rufsqualifikationen in Kraft trat, hatten 

Zuwanderer und Zuwanderinnen aus 

Drittstaaten kein Recht auf ein umfas-

sendes individuelles Verfahren zur 

Feststellung ihrer im Ausland erworbe-

nen beruflichen Qualifikationen. Das 

neue Gesetz bestimmt die Einrichtung 
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zuständiger Stellen und definiert das 

Verfahren. Geprüft wird, ob und in wel-

chem Maße im Ausland erworbene Qua-

lifikationen deutschen Ausbildungen 

gleichwertig sind. Dieser Verfahrensan-

spruch soll sich sowohl auf die regle-

mentierten Berufe als auch auf alle 

nicht reglementierten Berufe beziehen. 

Wird die Gleichwertigkeit von Qualifika-

tionen festgestellt, so bestätigt dies die 

zuständige Stelle. Damit erfolgt eine 

formale Anerkennung des ausländi-

schen Abschlusses. Das Verfahren sieht 

auch die Möglichkeit einer Bescheini-

gung von beruflichen Kompetenzen im 

Sinne einer Teilanerkennung vor, wenn 

die nachgewiesenen Qualifikationen 

den Anforderungen an den Ausbil-

dungsgang in Deutschland nicht voll-

ständig entsprechen. Die zuständigen 

Stellen informieren über Qualifikations-

lücken und weisen auf Qualifizierungs-

angebote hin. 

Explizites Ziel von EQR und DQR ist es, 

die Internationalisierung der Berufs-

ausbildung und Arbeitsmärkte zu ge-

stalten. Parallel zur Erarbeitung des 

DQR wurde diskutiert, dass das Ziel der 

Transparenz und Anerkennung von 

Qualifikationen im europäischen Kon-

text auch für Zuwanderer aus außereu-

ropäischen Ländern entwickelt werden 

sollte. Man ging davon aus, dass sich 

der DQR auch in dieser Angelegenheit 

positiv auswirken wird, sofern er eine 

allgemeine Grundlage für eine breite 

und durchgreifende Anerkennungskul-

tur schafft (BMBF(a), 2008, S. 75, 78, 

104); (Sachverständigenkommission, 

2011, S. 57f),  (Dehnbostel, Seidel, & 

Stamm-Riemer, 2010, S. 7). Benach-

teiligung / Gleichstellung betrifft in die-

sem Fall die Gleichbehandlung deut-

scher und internationaler Qualifikatio-

nen, die gleichberechtigte Nutzung / 

Verwertung von Qualifikationen am 

Arbeitsmarkt sowie die Beseitigung von 

formalen Gründen, die eine qualifikati-

onsadäquate Beschäftigung von Zu-

wanderern und Zuwanderinnen viele 

Jahre verhindert haben. 

Die Identifikation gleichstellungsrele-

vanter Aspekte im Kontext des DQR ist 

für die Weiterentwicklung der Bildungs-

systeme hoch relevant. In den genann-

ten Fällen geht es um die Auswirkun-

gen institutioneller Bedingungen im 

Lebenslauf von Menschen mit besonde-

ren Risiken im Übergang Schule  Be-

rufsausbildung und allen weiteren 

Übergängen am Arbeitsmarkt7. Die Dis-

                                                 
7 Kern des Arbeitsmarktes ist Beschäftigung und 
so bezeichnet der Begriff Übergänge am Arbeits-
markt alle Formen der Übergänge im Lebensver-
lauf in Beschäftigung, aus Beschäftigung und 
zwischen Beschäftigungen. Übergänge am Ar-
beitsmarkt sind also der Übergang von der Bil-
dung in den Beruf, von der Vollzeitbeschäftigung 
in die Teilzeitbeschäftigung, von einem Job zu 
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kussion um die Gleichwertigkeit von 

beruflicher Bildung und allgemeiner und 

hochschulischer Bildung verweist auf 

ungleichheitsverstärkende Strukturen 

des Bildungssystems. Es stellt früh 

Weichen für Bildungsverläufe, die sich 

nachhaltig auf spätere Chancen im Be-

schäftigungssystem auswirken. Be-

trachtet man die hier skizzierten Bei-

spiele im Zusammenhang, wird als 

übergreifender Bezugsrahmen für die 

Gleichstellung im Kontext des DQR fol-

gende Leitfrage erkennbar: „Inwiefern 

wirken sich DQR und die mit ihm ver-

bundenen Modernisierungsprozesse 

ungleichheitsverstärkend bzw. un-

gleichheitskompensierend in den Le-

bensverläufen von Jugendlichen und 

Erwachsenen aus? 

Folgende Ziele des DQR haben einen 

direkten Bezug zur institutionellen Ge-

staltung von Bildungs- und Erwerbsbio-

grafien: 

 Förderung der Mobilität 

 Förderung der Teilhabe am lebens-

langen Lernen 

 Förderung der Nutzung von Qualifi-

kationen 

 Förderung der Durchlässigkeit im 

Bildungssystem 

                                                                     
einem anderen Job, von abhängiger Beschäfti-
gung in selbständige Arbeit, von Beschäftigung in 
die Arbeitslosigkeit, von der Arbeitslosigkeit in 
Weiterbildung usw.  (Schmid, 2011). Kruppe 
definiert Beschäftigungssysteme als Summe indi-
vidueller Übergänge am Arbeitsmarkt (Kruppe, 
2011).  

 Förderung der Validierung non-

formalen und informellen Lernens 

Hier schließt Gender Mainstreaming als 

Gleichstellungsstrategie im Kontext des 

DQR an. Gender Mainstreaming bezieht 

sich auf relevante Aspekte im Kontext 

des DQR, die institutionelle Bedingun-

gen im Lebenslauf von Frauen und 

Männern gestalten.  
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2.2 Gender Mainstreaming im Kontext des DQR  

Gender Mainstreaming ist eine Strate-

gie, die das Ziel der Gleichstellung von 

Frauen und Männern durch eine gene-

relle Verankerung der Gleichstellungs-

perspektive in allen Politikfeldern und 

Handlungsbereichen verfolgt8. Unter 

Gender wird das sozial hergestellte Ge-

schlecht verstanden. Gender wird durch 

geschlechterdifferenzierte Normen, Ge-

schlechterrollen und Geschlechterstere-

otypen erzeugt. Es ist unwahrschein-

lich, dass sich ausschließlich die Ge-

schlechterdifferenz auf Ungleichheit 

auswirkt. In der Regel sind Geschlecht 

und andere Differenzlinien wie soziale 

Herkunft, Migrationshintergrund, Be-

hinderung und Alter verschränkt. Es ist 

deshalb darauf zu achten, dass Frauen 

und Männer in ihrer jeweiligen Vielfalt 

berücksichtigt werden. Gender ist ein 

Merkmal von Strukturen, sofern institu-

tionelle und rechtliche Bedingungen die 

Optionen für Jungen und Mädchen, 

Frauen und Männer einschränken (z. B. 

institutionelle Selektionsprozesse bei 

der Empfehlung zur Sekundarstufe I, 

segregierte Berufe, Infrastruktur der 

                                                 
8 Das Bundeskabinett erkennt mit dem Beschluss 
vom 23. Juni 1999 die Gleichstellung von Frauen 
und Männern als durchgängiges Leitprinzip der 
Bundesregierung an und beschließt, diese Aufga-
be mittels der Strategie Gender Mainstreaming zu 
verfolgen. 

Kinderbetreuung, Steuerklassen). Ver-

pflichtet durch das Gleichstellungsgebot 

des Grundgesetzes9 verbindet Gender 

Mainstreaming die Analyse von Un-

gleichheiten mit der Gestaltung von 

Gleichstellung. Gender Mainstreaming 

wird in Fachpolitiken integriert. Dazu ist 

ein gleichstellungspolitisches Bezugs-

system zu entwickeln (Wielpütz, 2011). 

Das in dem ersten Gleichstellungs-

bericht der Bundesregierung ausgear-

beitete Konzept „Gleichstellung von 

Frauen und Männern im Lebensverlauf“ 

ist für Gender Mainstreaming im Kon-

text des DQR besonders passend, denn 

die Themen Gleichstellung in Bildung 

und Erwerbsleben stehen im Zentrum 

dieses Berichts (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 14)  

                                                 
9 . Im Artikel 3 Abs.2 GG heißt es: „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männer und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin“. Das Gleich-
stellungsgebot des Grundgesetzes fordert von der 
Politik mehr als die rechtliche Angleichung zuvor 
ungleicher Rechtssubjekte in einem Rechtssys-
tem. Das Gebot der Chancengleichheit zielt auf 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung und schließt die Angleichung der Lebenssi-
tuation von Frauen und Männern ein.  
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2.3 Das Konzept „Gleichstellung von Frauen und Männern im 

Lebensverlauf“ 

Die Perspektive des Lebensverlaufs 

verändert die Betrachtung und Analyse 

von gesellschaftlicher Ungleichheit. 

Statt Momentaufnahmen im Lebensver-

lauf isoliert zu betrachten, wird eine 

Längsschnittperspektive angelegt. „Erst 

in einer solchen Längsschnittbetrach-

tung werden die Folgen von kritischen 

Lebensereignissen und Entscheidungen 

in unterschiedlichen Lebensphasen für 

unterschiedliche soziale Gruppen von 

Frauen und Männern deutlich.“ (ebd., 

S. 23). Der Gleichstellungsbericht ori-

entiert sich an fünf Grundannahmen 

der Lebensverlaufsforschung, wie sie 

von Elder formuliert wurden (Elder, 

2003). Diese Prinzipien erfassen die 

Faktoren, die den Lebenslauf bestim-

men. Die folgende Darstellung folgt 

(nicht wörtlich) dem Gleichstellungsbe-

richt: 

1. Das Prinzip der Entwicklung 

über die gesamte Lebensspan-

ne weist daraufhin, dass die Ent-

wicklung der Menschen mit dem 

Erreichen des Erwachsenenalters 

nicht abgeschlossen ist, auch spä-

ter im Leben können unterschiedli-

che Einflüsse zu fundamentalen – 

biologischen, psychischen oder so-

zialen – Veränderungen führen. 

2. Das Prinzip des aktiven Gestal-

tens weist darauf hin, dass Men-

schen durch ihre Entscheidungen 

und durch ihr Handeln ihren eige-

nen Lebenslauf gestalten – und 

zwar im Rahmen historisch, sozial 

und institutionell vorgegebener 

Möglichkeiten und Umstände. 

3. Das Prinzip des Timings weist 

darauf hin, dass Ereignisse und 

Übergänge und die aus ihnen resul-

tierenden Konsequenzen sich je 

nach ihrer zeitlichen Lage im Leben 

eines Menschen unterscheiden. 

4. Das Prinzip der verbundenen 

Leben weist darauf hin, dass Men-

schen ihr Leben nicht isoliert leben, 

sondern eingebettet in soziale Be-

ziehungen mit anderen Menschen 

und dass ihre Lebenswege mit den 

Lebenswegen anderer verknüpft 

sind. 

5. Das Prinzip von Raum und Zeit 

weist darauf hin, dass die Lebens-

verläufe von Einzelnen in histori-

sche und sozialkulturelle Kontexte 

eingebettet sind. 



   
 

37 

Die fünf Prinzipien sind im Kontext des 

DQR besonders relevant, weil Bildung 

in der Wissensgesellschaft zu einer le-

benslangen Anforderung geworden ist, 

die entsprechend eine Perspektive auf 

langfristige Bildungsprozesse über die 

Lebensspanne hinweg verlangt.10 

(Althaber, 2011). Lebensverläufe ent-

stehen in einer Pfadabhängigkeit (Prin-

zip des Timings), die sich aus vorange-

gangenen Entscheidungen, Leistungen 

und Misserfolgen ergeben, die negativ 

oder positiv kumulieren können. Einge-

schlagene Pfade determinieren aber 

den Lebenslauf Erwachsener nicht – es 

kann zu Abbrüchen kommen, es kön-

nen aber auch neue Weichen gestellt 

und frühere Entscheidungen oder die 

                                                 
10 Die Längsschnittstudie des Bildungspanel 
NEPS ist ebenfalls an den fünf Prinzipien von 
Elder (2003) orientiert: 

1. „Fokussierung auf langfristige Bildungs-
prozesse über die individuelle Lebens-
spanne hinweg 

2. die Betrachtung individueller Bildungs-
verläufe in ihrer institutionellen und so-
zialen Einbettung (nicht nur in formalen 
Bildungsinstitutionen, sondern auch in 
non-formalen/ informellen Kontex-
ten(…) 

3. Die Untersuchung von bildungsrelevan-
ten Entscheidungsprozessen und damit 
verbunden die Idee von aktiv Handeln-
den und planenden, kreativen und selbst-
bestimmten Akteuren  

4. Die Analyse der Zeitstruktur und des 
Timings von Bildungsereignissen und –
übergängen und ihre Auswirkungen auf 
die späteren Bildungsverläufe und Bil-
dungschancen sowie  

5.  die konzeptionelle Unterscheidung von 
Alters- , Kohorten- und Periodeneffekten 
(Blossfeld & v.Maurice, Education as 
lifelong process, 2011, S. 19). 

Folgen früherer  Ereignisse korrigiert 

werden. 

Im Konzept „Gleichstellung von Män-

nern und Frauen im Lebensverlauf“, 

das die Analyse von Ungleichheiten mit 

der Gestaltung von Gleichstellung ver-

bindet, wird ein sechstes Prinzip zuge-

fügt. Dieses zusätzliche „Prinzip der 

aktiven Lebenslaufpolitik“ weist da-

rauf hin, dass die Gestaltungsmöglich-

keiten im Lebenslauf durch Institutio-

nen beeinflusst werden, die verändert 

werden können (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 15). Die Er-

kenntnisse der Lebenslaufforschung 

belegen, „dass die Handlungsmöglich-

keiten durch sozial vorgegebene Bedin-

gungen strukturiert werden“ (ebd.) 

Diese können politisch ausgestaltet und 

verändert werden. Die Analyse des 

Gleichstellungsberichts fokussiert des-

halb auf Übergänge, „an denen Frauen 

und Männer in ihrem Lebensverlauf 

Entscheidungen treffen, die sich auf 

ihre berufliche und privat-familiäre Si-

tuation nachhaltig auswirken“ (ebd., S. 

13). An solchen „Knotenpunkten“ (z. B. 

Zuwanderung, Übergang zur Berufs-

ausbildung, Geburt eines Kindes) wir-

ken Institutionen auf die Lebensverläu-

fe unterschiedlicher Gruppen verhal-

tenssteuernd, wenngleich sie die Le-
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bensläufe nicht determinieren11. Gleich-

stellung zielt darauf, an den Knoten-

punkten die Voraussetzungen für reale 

Entscheidungsmöglichkeiten zu schaf-

fen. Angestrebt wird die Gleichheit von 

Verwirklichungschancen in einer Gesell-

schaft mit Wahlmöglichkeiten. In den 

Blick gerät damit das weit verzweigte 

Institutionengefüge des Wohlfahrts-

staats, das den Lebenslauf institutiona-

lisiert und Entscheidungen beeinflusst. 

Die Lebensverlaufsperspektive verän-

dert den Blick auf Bildungsinstitutionen. 

Nicht einzelne Bildungsphasen, sondern 

die Dynamik der Bildungsverläufe und 

Bildungsentscheidungen von Frauen 

und Männern werden in ihren Langzeit-

wirkungen betrachtet. Bildungsinstituti-

onen werden als institutionelle Arran-

gements aufgefasst, die Bildungsver-

läufe erzeugen. Sie wirken Ungleichheit 

verstärkend oder Ungleichheit kompen-

sierend. 

Für eine aktive Lebenslaufpolitik in den 

Bereichen Bildung und Beschäftigung 

                                                 
11 Der Bericht stellt außerdem die Inkohärenz der 
institutionellen Regelungen und Arrangements 
fest, wenn beispielsweise die Unterstützung in 
einer Lebensphase in der nächsten abbricht oder 
in eine andere Richtung weist 
(Sachverständigenkommission, 2011, S. 29). Der 
Vorteil der Lebensverlaufsperspektive liegt darin, 
dass sie einen Blick auf den Gesamtzusammen-
hang herstellt und die jeweiligen institutionellen 
Arrangements der Fachpolitiken nicht isoliert 
betrachtet. 

 

nennt der Bericht folgende Leitvorstel-

lungen (ebd., S. 30f): 

 Sie muss Antworten auf die Her-

ausforderungen einer sich wan-

delnden Gesellschaft und Wirt-

schaft bieten. (ebd. S. 30, z. B. 

Fachkräftebedarf im demografi-

schen Wandel, Bildung als Brücke 

zur Integration ) 

 Sie muss die Beschäftigungsfähig-

keit von Männern und Frauen durch 

eine gute Ausbildung sichern. 

(ebd., S. 31) 

 Frauen und Männer werden befä-

higt, für ihren Lebensunterhalt 

selbst zu sorgen und eine eigene 

soziale Sicherung aufzubauen. 

(ebd., S. 31) 

 Die beruflichen Qualifikationen und 

Kompetenzen von Frauen und 

Männern werden gleichermaßen 

geschätzt und entgolten.(ebd., S. 

31)  

 Flexible Erwerbsverläufe dürfen 

nicht zu Nachteilen führen, damit 

Männer und Frauen echte Wahl-

möglichkeiten haben für die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, 

die im Übrigen durch eine gute Inf-

rastruktur und die Möglichkeit zu 

einer reversiblen Arbeitszeitverkür-

zung im Betrieb gesichert ist. 

(ebd., S. 31) 
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 Sehr früh müssen in einem zudem 

wenig durchlässigen Bildungssys-

tem Weichen für Bildungsverläufe 

gestellt werden. Damit zukunftsof-

fene Unterbrechungen statt defini-

tiver Abbrüche den Bildungsverlauf 

bestimmen, sollen Bildungsbiogra-

fien die Möglichkeit, zu einer ‚zwei-

ten‘ oder ‚dritten‘ Chance sowie 

Anschlussstellen für Weiterbildung 

bieten. (ebd., S. 67) 

 Unterbrechungen von Bildungsbio-

grafien aufgrund von Elternschaft 

sollen späteren Weiterentwicklun-

gen nicht im Weg stehen. Dies ist 

eine Frage, wie Bildungszeiten in 

den gesamten Lebenszyklus inte-

griert werden können. (ebd., S. 67)  

Die genannten Leitvorstellungen bestä-

tigen die Empfehlung der Bildungsbe-

richtserstattung aus dem Jahr 2010, 

die traditionelle Organisation der Bil-

dungszeiten zu überdenken und Bil-

dungszeiten stärker in den gesamten 

Lebenszyklus zu integrieren. (BMBF(c), 

2010, S. 188). Die traditionelle Organi-

sation der Bildungszeiten wird durch 

den Strukturwandel und eine zuneh-

mend wissensbasierte Ökonomie infra-

ge gestellt. Die hohe Wissensdynamik 

verändert die Anforderungen an das 

Lernen im Lebenslauf. Von einem leis-

tungsstarken Bildungswesen wird er-

wartet, dass es Bildungs- und Qualifika-

tionspotenzial des Einzelnen und der 

Bevölkerung insgesamt sichert und zu-

gleich Qualifikationen möglichst lange 

im Beschäftigungssystem nutzbar sind 

(ebd.) Die traditionelle Strukturierung 

von Bildungszeiten sah vor, dass kon-

zentriert in der Zeit vor dem Übergang 

in die Erwerbsarbeit gelernt wird, und 

(formale) Bildung später in der Er-

werbsarbeit und im Ruhestand nur von 

geringer Bedeutung ist. Dies entsprach 

im 20. Jahrhundert der Bildungsmehr-

heit der Männer, die im Anschluss an 

ihre Ausbildung im lebenslangen Aus-

bildungsberuf bis zum Berufsausstieg 

vollzeiterwerbstätig waren 

(Sachverständigenkommission, 2011, 

S. 28). Das Konzept Gleichstellung von 

Frauen und Männern im Lebensverlauf 

geht von einer De-Institutionalisierung 

der traditionellen Lebensverläufe von 

Frauen und Männern aus. Aktive Le-

benslaufpolitik hat deshalb die Aufgabe, 

durch unterstützende Institutionen Op-

tionen für eine größere Vielfalt zu si-

chern. Deshalb wird das Weiterlernen 

im Lebenslauf hoch gewichtet. „Viele 

Lebensläufe folgen keiner gradlinigen 

Entwicklung durch das Bildungs- und 

Beschäftigungssystem. Es gibt unge-

wollte Brüche durch schulischen oder 

beruflichen Misserfolg (...) oder wirt-

schaftliche Strukturkrisen, Wünsche 
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nach Neuorientierung und auch Brüche 

durch Unterbrechung der Erwerbstätig-

keit bei Elternschaft, Pflege oder Eh-

renamt. Die neuere Lebenslauffor-

schung hat gezeigt, dass nicht alles 

kumulativ ist (Mayer, 2009). Damit ist 

gemeint, dass die Lebensverläufe nicht 

durch die Ressourcen der frühen Le-

bensphasen determiniert werden, son-

dern auch in späteren Lebensphasen 

korrigiert werde können. So zeigen Er-

fahrungen aus unterschiedlichen Län-

dern, dass es bei geeigneter Unterstüt-

zung auch in späteren Lebensphasen 

gute Erfolgschancen gibt, Bildungsab-

schlüsse nachzuholen und ein erfolgrei-

ches Berufsleben zu beginnen“ (ebd. S. 

29). 

 

3 Chancen im lebenslangen Lernen - Chancen, Kompe-
tenzen und Qualifikationen zu nutzen  

Das Konzept Gleichstellung von Frauen 

und Männern im Lebensverlauf analy-

siert institutionelle Bedingungen für 

Verwirklichungschancen in Bildung und 

Beschäftigung an den Knotenpunkten 

im Lebensverlauf und betrachtet die 

kumulative Dynamik von Lebensereig-

nissen und Entscheidungen. Bei der 

Gestaltung von Bildungsverläufen geht 

es um Verwirklichungschancen auf allen 

Bildungsstufen (Sachverständigenkom-

mission, 2011, S. 67). Dieser Ansatz 

wird für die Fragestellung dieser Studie 

konkretisiert. Entsprechend der Le-

bensverlaufslogik sind für Gender Main-

streaming die folgenden Felder im Kon-

text des DQR relevant:

 

1. Übergang von der Schule in Be-

rufsausbildung und Studium  

2. Geschlechtstypische Berufsorientie-

rung, getrennte Berufsbildungssys-

teme und Einmündung in einen be-

ruflich segregierten Arbeitsmarkt   

3. Übergänge am Arbeitsmarkt und 

Nutzung von Qualifikationen im 

Erwerbsverlauf 

4. Weiterlernen im Lebensverlauf - 

formal, non-formal und informell  

In den Teilkapiteln zu den genannten 

Feldern werden Ergebnisse des ersten 

Gleichstellungsberichts, sowie der Bil-

dungsberichterstattung und ergänzen-

der Studien mit der Gestaltung von 

Gleichstellung bei der Umsetzung des 

DQR in Beziehung gesetzt. Dabei wird 

in vier Arbeitsschritten vorgegangen:  

 



   
 

41 

1. Kurze Darstellung des relevanten 

Feldes 

2. Institutionelle Bedingungen für die 

Verwirklichungschancen von Jun-

gen und Mädchen / Männern und 

Frauen an den Knotenpunkten im 

Lebensverlauf 

3. Bezug zum DQR 

4. Empfehlung 

Im ersten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung sind die hier relevan-

ten Erkenntnisse aus der Analyse der 

institutionellen Bedingungen an den 

Knotenpunkten im Lebensverlauf von 

Männern und Frauen im Kapitel Bildung 

und im Kapitel Erwerbsleben darge-

stellt. Ungleichheiten im Bildungssys-

tem werden außerdem regelmäßig in 

der Bildungsberichterstattung erhoben 

und somit werden Unterschiede in Be-

zug auf institutionelle Fragestellungen 

wie Bildungsbeteiligung und Durchläs-

sigkeit an Übergängen sichtbar 

(BMBF(c), 2010, S. 204). Besonders 

gut ist die formale Bildungslaufbahn 

untersucht. Im Gleichstellungsbericht 

der Bundesregierung wird dazu festge-

stellt, dass in Bezug auf die formale 

Bildungslaufbahn die Unterschiede zwi-

schen Jungen größer sind, als die Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern 

(Sachverständigenkommission, 2011, 

S. 69). Für die Genderanalyse an den 

Knotenpunkten im Lebensverlauf ist es 

deshalb wichtig, Teilgruppen nach zu-

sätzlichen Differenzlinien wie Herkunft 

und Migrationshintergrund zu betrach-

ten. Oft wird der höchste berufliche 

Abschluss in der Berichterstattung als 

Indikator herangezogen. Hier zeigt sich 

beispielsweise, dass Frauen ohne Mig-

rationshintergrund häufiger als Männer 

ohne Migrationshintergrund einen Be-

rufsabschluss erwerben. Der Unter-

schied zwischen den Geschlechtern ist 

aber sehr viel geringer als der Unter-

schied zu den Teilgruppen der Auslän-

der und Ausländerinnen. Ausländerin-

nen bleiben am häufigsten ohne beruf-

lichen Abschluss. 

Die Bildungsberichtserstattung zur Wei-

terbildung erfasst lediglich einzelne 

Teilnahmeaktivitäten und ist deshalb 

nicht in der Lage,  das Weiterlernen in 

der Lebensverlaufsperspektive darzu-

stellen. Auch das informelle Lernen 

wird in den Analysen der Bildungssys-

teme und in der Bildungsberichterstat-

tung nur partiell berücksichtigt und 

nicht nach Geschlecht differenziert dar-

gestellt, wie dies eigentlich im Kontext 

von Gender Mainstreaming erforderlich 

wäre (Wielpütz, 2011).  
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3.1 Übergänge in der Schullaufbahn und Erwerb schulischer 

Bildungsabschlüsse 

Der Bildungsbericht 2010 weist darauf 

hin, dass der Anteil von Kindern die in 

sozialen, finanziellen oder/und kulturel-

len Risikolagen aufwachsen, hoch ist. 

Von 13,6 Millionen Kindern unter 18 

Jahren sind 29 Prozent von mindestens 

einer Risikolage betroffen. Das Bil-

dungssystem hat deshalb einen Auftrag 

zur gesellschaftlichen Integration und 

Inklusion. Andererseits stellt das deut-

sche Bildungssystem früh im Lebens-

verlauf am Übergang zur Sekundarstufe 

I Weichen, die sich nachhaltig in den 

Bildungs- und Erwerbslaufbahnen aus-

wirken. Die institutionellen Rahmenbe-

dingungen am Übergang zur Sekundar-

stufe I verstärken die  soziale Segrega-

tion im Bildungswesen. Relevant für die 

Gestaltung von Bildungsverläufen sind 

folgende Befunde: 

Der Anteil der Jugendlichen ohne 

Schulabschluss sinkt von 8,5 Prozent 

auf 7,5 Prozent (nicht in den ostdeut-

schen Ländern). 

Der Anteil der Jugendlichen mit einem 

Hauptschulabschluss liegt gleichblei-

bend bei 29 Prozent. 

Der Anteil der Jugendlichen mit Mittle-

rem Schulabschluss liegt gleichbleibend 

bei 51 Prozent. 

Der Anteil der Jugendlichen mit Fach-

hochschulreife liegt gleichbleibend bei 

14 Prozent. 

Der Anteil der Jugendlichen mit allge-

meiner Hochschulreife ist von 28 Pro-

zent auf 32 Prozent gestiegen 

(BMBF(c), 2010, S. 10). 

Selbst bei gleichem sozio-

ökonomischem Status sind Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

doppelt so häufig an Hauptschulen zu 

finden wie Kinder ohne Migrationshin-

tergrund (ebd., S. 9) und entsprechend 

seltener an Gymnasien. Andererseits 

zeigen Eltern und Kinder mit Migrati-

onshintergrund „Bildungsoptimismus“, 

denn bei gleicher Leistung ist die Be-

reitschaft den Bildungsweg am Gymna-

sium fortzusetzen sogar höher als bei 

deutschen Schülern und Schülerin-

nen12. Der Anteil der Personen mit Mig-

                                                 
12 Hans-Peter Blossfeld berichtete vom „Bil-
dungsoptimismus der Migranten“ als Leiter der 
Nationalen Bildungspanel Studie NEPS auf einem 
internationalen Erfahrungsaustausch zur Bil-
dungsgerechtigkeit der VODAFON Stiftung und 
des BMBF am 8.2.2011. „Bei gleicher Leistung 
weisen Migranten im Vergleich zu deutschen 
Schülern höhere Übergangsraten zu Gymnasien 
auf“ (BMBF(d), 2011). Der Bildungsoptimismus 
ausländischer Jugendlicher, die in Deutschland 
das Abitur erwerben, zeigt sich in ihrer hohen 
Studienbereitschaft. Während nur 72 Prozent der 
deutschen Studienberechtigten des Jahres 2008 
ein Studium aufgenommen haben oder dies sicher 
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rationshintergrund beträgt in den Al-

tersgruppen unter 25 Jahren mit hoher 

Bildungsbeteiligung in Westdeutschland 

30 Prozent und in den Ballungszentren 

sogar bis zu 50 Prozent (BMBF(b), 

2008, S. 213). 

Der Aktionsrat Bildung weist außerdem 

auf eine Benachteiligung der Jungen 

am Übergang zur Sekundarstufe I hin, 

da sie eine deutlich höhere Leseleistung 

erbringen müssen als Mädchen, um 

eine Gymnasialempfehlung zu erhalten 

(Blossfeld & u.a.(b), 2009, S. 94). Die 

Bildungsbeteiligung zeigt, dass Jungen 

an Gymnasien unter- und an Haupt-

schulen sowie Förderschulen überre-

präsentiert sind (ebd. S. 96). Jungen 

brechen häufiger als Mädchen die Schu-

le vorzeitig ab. Jungen haben häufiger 

keinen Schulabschluss oder einen 

Hauptschulabschluss. Gegen Ende der 

Sekundarstufe liegt die Gymnasialbetei-

ligung von Mädchen mit 36 Prozent um 

etwa fünf Prozent höher als die der 

Jungen (ebd. S. 95). 

In den letzten Jahren haben die Über-

gänge in höher qualifizierende Schul-

formen insgesamt zugenommen und es 

gibt einen anhaltenden Trend zum 

Gymnasium (BMBF(b), 2008, S. 9). 

                                                                     
planen, liegt der Prozentsatz bei den „Bildungsin-
ländern“ unter den ausländischen Studierenden 
bei 84 Prozent (DAAD, 2011, S. 6). 

Betrachtet man den Übergang von der 

Grundschule in die Sekundarstufe I 

zeigt sich, dass das Gymnasium die am 

meisten besuchte Schulart in einem 

dreigliedrigen Schulsystem ist. Wäh-

rend im Schuljahr 2000/2001 ein Anteil 

von 27 Prozent aller Schülerinnen und 

Schüler an das Gymnasium wechselten, 

waren dies zehn Jahre schon 39 Pro-

zent (DESTATIS(b), 2012, S. 27). Diese 

Entwicklung wird im Zusammenhang 

mit dem Wandel zu einer wissensba-

sierten Gesellschaft als notwendig er-

achtet und positiv eingeschätzt. Bil-

dungspolitisch soll die Studierquote 

sogar noch weiter steigen. Tatsächlich 

ist die Studienberechtigtenquote in dem 

zurückliegendem Jahrzehnt deutlich 

gestiegen und lag bei dem Jahrgang 

2010  bei 49 Prozent (ebd. S. 32), bei 

der Gruppe der jungen Frauen des 

Jahrgangs sogar bei 53 Prozent (ebd., 

S.33).  Die Weichen für eine Hoch-

schulzugangsberechtigung werden im 

deutschen Schulsystem - wie gesagt - 

früh gestellt und das Gymnasium hat 

dadurch eine „Monopolstellung bei der 

Vergabe der Hochschulreife“ (BMBF(b), 

2008, S. 194). Nur die Entkopplung von 

Schularten und Abschlüssen sowie da-

ran gebundene Zugangsberechtigungen 

kann die Durchlässigkeit der Bildungs-

systeme fördern und die Möglichkeit 

eröffnen, Bildungsentscheidungen im 
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späteren Lebensverlauf zu korrigieren. 

„Unter all denen, die die allgemeine 

Hochschulreife erwerben, hat derzeit 

rund ein Viertel diese außerhalb der 

traditionellen Gymnasien erlangt – 14 

Prozent an Fachgymnasien, Berufs-

gymnasien oder vergleichbaren Einrich-

tungen und zehn Prozent an nicht gym-

nasialen, allgemeinbildenden Schulen 

(wie den Gesamtschulen und den Schu-

len des Zweiten Bildungsweges). […] 

Nur 1,9 Prozent  der Studienanfänger 

an Fachhochschulen und sogar nur 

0,6 Prozent an Universitäten nehmen 

ihr Studium ohne eine formale Hoch-

schulreife auf“ (ebd., S. 194). Der hohe 

Anteil von Personen mit ausländischem 

Pass an Gesamtschulen sowie an Schu-

len des zweiten Bildungswegs unter-

streicht die Bedeutung von vielfältigen 

Bildungswegen für den Bildungsauf-

stieg. Die Bildungsinländer unter den 

ausländischen Studierenden hatten in 

ihrer Schullaufbahn kaum Zugang zum 

Gymnasium. Hier beträgt ihr Anteil nur 

4,5 Prozent. Ihr Anteil ist in Schulfor-

men, die außerhalb der traditionellen 

Gymnasien zum Erwerb des Hochschul-

zugangs berechtigen, mehr als doppelt 

so hoch. In der Sekundarstufe II der 

Integrierten Gesamtschule beträgt er 

10,8 Prozent und am Abendgymnasium 

13,3 Prozent. (DAAD, 2011, S. 10). 

Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von Jungen und 
Mädchen im Lebensverlauf 

Am Übergang zu den weiterführenden 

Schulen der Sekundarstufe I zeigen 

sich soziale Bildungsungleichheiten zu 

Ungunsten von Nichtakademikerkindern 

und Kindern mit Migrationshintergrund 

sowie geschlechtsspezifische Bildungs-

ungleichheit zu Ungunsten von Jungen. 

Dieser Befund ist kritisch, weil an die-

sem Übergang Weichen gestellt wer-

den, die sich in den Bildungs- und Er-

werbslaufbahnen nachhaltig auswirken. 

Wichtig ist es deshalb, dass im Über-

gangsmanagement das Prinzip der Leis-

tungsgerechtigkeit stärker beachtet 

wird. Die Basis für Bildungsgerechtig-

keit im Lebensverlauf wird schon in der 

frühkindlichen Bildung gelegt. Im 

Schulsystem erfordert das Ziel der Bil-

dungsgerechtigkeit, Bildung, Förderung 

und Betreuung gut aufeinander abzu-

stimmen und mit unterschiedlichen 

Professionen sowie einer entsprechen-

der Ressourcenausstattung zu gestal-

ten. Durch die Ausweitung der öffent-

lich verantworteten Bildungszeiten er-

füllt das Bildungswesen verstärkt Auf-
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gaben, die traditionell Familien erfüllten 

(BMBF(c), 2010, S. 13). Förderung und 

Betreuung haben zum Ziel, dass alle 

Bildungsbereiche den wachsenden kog-

nitiven Anforderungen der wissensba-

sierten Gesellschaft gerecht werden. 

 

Bezug zum DQR 

Erst in fünf Jahren - so der gegenwärti-

ge Stand - werden auf der Basis kom-

petenzorientierter Bildungsstandards 

die allgemeinbildenden Schulabschlüsse 

unter Maßgabe der Gleichwertigkeit von 

allgemeiner und beruflicher Bildung 

dem DQR zugeordnet werden. Der DQR 

fördert das Prinzip der Durchlässigkeit 

und das heißt, auf allen Bildungsstufen 

sollen Bildungsabschlüsse zu Bildungs-

anschlüssen in weiterführenden Bil-

dungsgängen verwertet werden kön-

nen. Das Prinzip der Entkopplung von 

Schularten und Abschlüssen sowie Zu-

gangsberechtigungen fängt beim Über-

gang in die Sekundarstufe I an, setzt 

sich beim Übergang zur Sekundarstufe 

II fort und soll auch nach dem Ab-

schluss der Sekundarstufe II beim 

Übergang zur Hochschule gelten. Diese 

Offenheit des Bildungssystems ist un-

abdingbare Voraussetzung dafür, dass 

faktisch an allen Stufen des Bildungs-

systems Übergänge möglich und Ver-

wirklichungschancen vorhanden sind. 

Der DQR sichert die bildungs-

bereichsübergreifende Transparenz und 

die Institutionen gestalten die dazu 

passenden offenen Bildungswege. 

 

Empfehlung 

Um das Vertrauen in ein offenes Bil-

dungssystem zu fördern, ist es wichtig 

die Vielfältigkeit der Bildungswege zu 

wollen und attraktive Bildungswege 

neben dem traditionellen gymnasialen 

Bildungsweg zu gestalten. Neben den 

Gesamtschulen sind auch berufliche 

Schulen geeignet, solche Lernwege zu 

arrangieren. Der Bildungsbericht 2010 

stellt fest, dass unter den Absolventen 

und Absolventinnen der beruflichen 

Schulen „immer mehr Jugendliche sind, 

die an beruflichen Schulen einen im 

allgemeinbildenden Schulwesen nicht 

erreichten bzw. einen höher qualifizie-
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renden Schulabschluss nachholen“ 

(BMBF(c), 2010, S. 10). 

 

3.2 Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und in das Studium 

Beim Übergang an dieser Schwelle sind 

Neuzugänge und vorhandene Ausbil-

dungskapazitäten schon seit mehreren 

Dekaden nicht aufeinander abge-

stimmt. Die Analyse des Bildungsbe-

richts aus dem Jahr 2010 wertet die 

Jahre von 1995 bis 2006 aus: Wie 

schon 1995 beginnen 2006 etwa 

550.000 junge Frauen und Männer eine 

Ausbildung im dualen System. Die ge-

stiegene Nachfrage wurde zum kleine-

ren Teil im Schulberufssystem aufge-

fangen, hier steigt die Zahl der Neuzu-

gänge zwischen 1995 und 2006 um 

knapp 20 Prozent auf 210.000. Ein gro-

ßer Teil der Neuzugänge mündete in 

das Übergangssystem, das zuletzt 

500.000 Neuzugänge aufnahm und von 

1995 bis 2006 um mehr als 50 Prozent 

gestiegen ist. In 2008 haben sich die 

Neuzugänge erstmals seit 2000 auf 

eine Zahl unter 400.000 verringert. 

Betrachtet man auf der Basis der Daten 

im Bildungsbericht 2010 die Einmün-

dung in die Berufsausbildung des Jah-

res 2008 nach Geschlecht sieht das Bild 

so aus (Pimminger, 2010, S. 5)

 

Neu-
zugän-
ge  

Dua-
le 
Aus-
bil-
dung  

48 % 
der 
Neu-
zu-
gän-
ge  

Vollzeit-
schulische 
Ausbildung  

18% der 
Neuzugän-
ge  

Über-
gangs-
system  
34 % 
der 
Neuzu-
gänge  

Junge 
Frauen  

42 % 72 % 44 % 

Junge 
Männer  

58 % 28 % 56 %  

Tabelle 3: Junge Frauen und Männer im 
Übergang von der Schule in den Beruf 

Eine Teilgruppe von Jungen – insbe-

sondere diejenigen aus ‚bildungsarmen‘ 

(Migranten-) Familien – haben beson-

dere Übergangsrisiken, da fehlende 

oder schlechte allgemeinbildende 

Schulabschlüsse ihre Startchancen er-

heblich mindern. Entsprechend höher 

ist auch ihr Anteil in den Maßnahmen 

der Übergangsysteme. Betrachtet man 

alle Neuzugänge im Übergang von der 

Schule in das Berufsbildungssystem, so 

betrug 2008 der Anteil der Jugendli-

chen, die in das Übergangssystem ein-

mündeten, 34 Prozent (BMBF(c), 2010, 

S. 96). Im Durchschnitt nehmen später 

nur 50 Prozent der Absolventen und 

Absolventinnen an Übergangsmaßnah-



   
 

47 

men in eine vollqualifizierende Berufs-

ausbildung auf. (BMBF(b), 2008, S. 

168). Nur ein Drittel der Ausbildungs-

plätze im dualen System und ein 

Sechstel der Plätze im Schulberufssys-

tem sind von Absolventen und Absol-

ventinnen mit und ohne Hauptschulab-

schluss besetzt (ebd., S. 195) Alle wei-

teren Auszubildenden verfügen über 

einen mittleren Schulabschluss oder 

über eine Hochschulberechtigung. Das 

duale Berufsbildungssystem droht, eine 

seiner früheren Stärken zu verlieren, 

nämlich Jugendliche aus bildungs-

schwächeren Gruppen durch die beruf-

liche Ausbildung zu integrieren (ebd.). 

Hieran zeigt sich die Veränderung der 

Wertigkeit von Abschlüssen – ein Be-

fund der im Kontext des DQR relevant 

ist. Absolventinnen mit Mittlerem 

Schulabschluss oder mit Hochschulbe-

rechtigung sind hingegen in der dualen 

Berufsausbildung und im Schulberufs-

system stark vertreten. Teilweise ist 

dies auf steigende Anforderungen in 

einigen Ausbildungsberufen zurückzu-

führen (ebd.). Ihnen stehen neben der 

dualen Berufsausbildung auch die voll-

qualifizierenden schulischen Bildungs-

möglichkeiten offen. Trotz ihrer gerin-

geren Chancen in eine duale Ausbil-

dung einzumünden, bleiben Frauen am 

Übergang zur Berufsausbildung seltener 

ausbildungslos (BMFSFJ(a), 2005, S. 

100). Der Berufsbildungsbericht 2011 

zeigt, dass die Auflösung eines Ausbil-

dungsvertrags im Lebensverlauf junger 

Erwachsener überwiegend betriebsbe-

dingte Gründe hat (z. B. Insolvenz), 

aber auch durch die berufliche Neuori-

entierung der Auszubildenden veran-

lasst sein kann. 22,1 Prozent der Aus-

bildungsverträge wurden 2009 vorzeitig 

gelöst (Bundesinstitut für Berufsbil-

dung(b), 2011, S. 183). Etwa die Hälfte 

der Vertragsauflösungen gehen darauf 

zurück, dass Auszubildende ihre Be-

rufsausbildung in einem neuen Betrieb 

oder einen neuen Beruf fortführen. 

Der Anteil von Frauen ohne Schulab-

schluss oder mit Hauptschulabschluss 

ist unterdurchschnittlich. Da aber die 

Verwirklichungschancen von Frauen 

und Männern auf allen Bildungsstufen 

zu beachten sind, ist ihr Bildungsverlauf 

selbstverständlich ebenfalls zu betrach-

ten. Pimminger kommt zu dem Ergeb-

nis, dass sie häufiger als Männer ihrer 

Vergleichsgruppe ohne eine Berufsaus-

bildung bleiben, geringere Chancen auf 

eine betriebliche Ausbildung haben und 

nach absolvierter Ausbildung schlechte-

re Aussichten auf einen (ausbildungs-

adäquaten) Arbeitsplatz haben 

(Pimminger, 2010, S. 23). In der Teil-

gruppe der Jugendlichen ohne Schulab-

schluss zeigt sich, dass Männer den-
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noch eher eine Lehre abschließen: elf 

Prozent der deutschen Männer gegen-

über sechs Prozent der deutschen 

Frauen und fünf Prozent der ausländi-

schen Männer gegenüber einem Pro-

zent der ausländischen Frauen  

(BMFSFJ(a), 2005, S. 122).

 

Übergang Schule Studium 

Die Befragung der Studienberechtigten 

aus 2006 zeigt dreieinhalb Jahre nach 

dem Schulabschluss eine Studierquote 

von 77 Prozent (Spangenberg, Beuße, 

& Heine, 2011, S. 1). Während sich 

Männer häufiger für das Studium ent-

schieden haben (84 Prozent), ist die 

Studierquote bei Frauen auf 71 Prozent 

zurückgegangen. Auch die Studierquote 

der Nichtakademikerkinder des Jahr-

gangs 2006 ist zurückgegangen. Die 

Studierquote von Frauen und Männern 

hatte sich in den 1990er Jahren bis 

2002 angenähert. Heute liegt sie auf 

dem Stand der ersten Hälfte der 

1990er Jahre (ebd. S.2). Frauen sind 

demzufolge häufiger studienberechtigt, 

nehmen aber das Studium seltener auf. 

Insbesondere junge Frauen mit 

schlechten Abiturnoten aus Nicht-

akademikerhaushalten studieren selte-

ner (Blossfeld & u.a.(a), Bildungsreform 

2000-2010-2020 Jahresgutachten 2011 

des Aktionsrat Bildung der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg), 

2011, S. 146). Gleichwohl ist der Anteil 

der Frauen an den Studierenden insge-

samt kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 

2005 haben erstmals mehr Absolven-

tinnen als Absolventen das Studium 

abgeschlossen (BMBF(b), 2008, S. 

131). Personen mit Migrationshinter-

grund, die eine Hochschulzugangsbe-

rechtigung erworben haben, sind als 

Folge der Selektionsmechanismen des 

Schulwesens in der Gruppe der Hoch-

schulberechtigten deutlich unterreprä-

sentiert. Dafür liegt aber die Studier-

quote der Bildungsinländer unter den 

ausländischen Studierenden höher als 

bei Studierenden mit einem deutschen 

Pass. In den vergangenen Jahren hat 

die Quote sich von 73 Prozent auf 84 

Prozent des Studienberechtigtenjahr-

gangs 2008 erhöht (DAAD, 2011, S. 

12). Der Frauenanteil unter den Bil-

dungsinländern ist von 37 Prozent im 

Jahr 1997 auf 47 Prozent im Jahr 2010 

gestiegen. Ein überdurchschnittlich ho-

her Anteil der Studierenden kommt aus 

einkommensschwachen Familien, die 

nicht akademisch geprägt sind (ebd., S. 

6). Betrachtet man das Qualifikations-

niveau der Ausländer und Ausländerin-



   
 

49 

nen unter 35 Jahren insgesamt, zeigt 

sich, dass sie überdurchschnittlich häu-

fig über einen Universitätsabschluss 

verfügen – sogar häufiger als die Grup-

pe ohne Migrationshintergrund mit 12,4 

Prozent bei den Frauen und 11,7 Pro-

zent bei den Männern (BMFSFJ(b), 

2008, S. 117). Zu dieser Gruppe zählen 

auch alle Bildungsausländer, die die 

Hochschulzugangsberechtigung im Aus-

land erworben haben. Die Daten kön-

nen den „defizitär-orientierten Blick auf 

die schulische Qualifikation der Gruppe 

der Ausländerinnen und Ausländer in 

Deutschland relativieren“ (ebd., S. 

117). 

Die Bologna-Studienreform hat zu einer 

gestuften Hochschulbildung mit zwei 

Studienabschlüssen geführt. Bachelor-

studierende können im Rahmen be-

grenzter Möglichkeiten entscheiden, in 

welche Richtung sie die im Bachelor-

studiengang erworbene Qualifikation 

weiter entwickeln wollen. Betrachtet 

man die Studienplanung der Bachelor-

studierenden im Jahr 2009/10, erhält 

man folgendes Bild: Studierende an 

Fachhochschulen haben eine höhere 

Erwerbsorientierung und entscheiden 

sich seltener für ein Masterstudium als 

Studierende an Universitäten (44 % / 

68 %). An den Universitäten streben 

Männer eher als Frauen einen Master-

abschluss an (72 % / 63 %), während 

sich an den Fachhochschulen diesbe-

züglich bisher kaum ein Geschlechter-

unterschied zeigt (Spangenberg, 

Beuße, & Heine, 2011, S. 1). Studie-

rende aus Nichtakademikerhaushalten 

planen ebenfalls weniger häufig die 

Aufnahme eines Masterstudiums (63 % 

zu 51 % vgl. ebd.) (Spangenberg, 

Beuße, & Heine, 2011, S. 53). 

Die Studienabbruchquote aus dem Jahr 

2008 beträgt 24 Prozent (BMBF(b), 

2008, S. 128). In der Gruppe der Bil-

dungsinländer unter den Studierenden 

mit einem ausländischen Pass liegt die 

Studienabbruchquote sehr viel höher, 

nämlich bei 41% (DAAD, 2011, S. 6). 

Sie ist zwar geringfügig gesunken – 

kann aber nicht zufriedenstellen. Der 

Studienabbruch ist oft das Ergebnis 

einer beruflichen Neuorientierung im 

Studium und eines Berufseinstiegs oh-

ne Studienabschluss. Er kann aber auch 

andere Gründe haben und zur Arbeits-

losigkeit führen. Arbeitgeber können 

die Qualifikationen von Personen ohne 

Studienabschluss nur schwer einschät-

zen, obwohl diese aufgrund ihrer for-

mal, non-formal und informell erwor-

benen Kompetenzen ggf. über ein be-

ruflich verwertbares Potenzial verfügen. 

Studienteilleistungen werden aufgrund 

des Leistungspunktesystems (ECT) 
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vergleichbarer, ihre De-fakto- Anerken-

nung am Arbeitsmarkt wird dadurch 

erschwert, dass die erworbenen Teil-

qualifikationen für Arbeitgeber nicht 

transparent sind.  

Frühe Elternschaft und Berufsausbildung 

Frühe Elternschaft ist ein Übergangsri-

siko, da die institutionellen Bedingun-

gen strikt auf das traditionelle Phasen-

modell im Lebenslauf ausgerichtet sind, 

nämlich Ausbildung vor dem Eintritt in 

die Erwerbsarbeit und der Geburt des 

ersten Kindes. Die Einschränkungen 

durch Elternschaft betreffen in erster 

Linie Frauen. Der Gleichstellungsbericht 

beschreibt die spezifischen Risiken von 

drei Teilgruppen (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 71). 

1. Mutterschaft von Auszubilden-

den 

Im Vergleich zu den jungen Vätern 

zeigt sich, dass Mutterschaft im Le-

benslauf der weiblichen Auszubildenden 

ein deutlich erhöhtes Risiko darstellt, 

die Ausbildung abzubrechen. Der 

Gleichstellungsbericht stellt dazu fest, 

dass die gesetzlichen Möglichkeiten für 

eine Teilzeitausbildung noch nicht in 

der Breite (z. B. Berufsspektrum) um-

gesetzt sind und unübersichtliche Rege-

lungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts es erschweren, die gesetzlichen 

Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung zu 

nutzen (ebd. 72). 

2. Elternschaft während des Stu-

diums 

Studierende Mütter studieren länger 

und geben häufiger als Grund für den 

Studienabbruch die fehlende Verein-

barkeit von Studium und Beruf an als 

studierende Väter (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 72). Die organi-

satorischen Bedingungen des Studiums 

sind an Kinderlosen ausgerichtet. Des-

halb brauchen studierende Eltern eine 

flexible Kinderbetreuung. Mangelnde 

Vereinbarkeit mindert auch die Chan-

cen zur Weiterqualifikation von Müttern 

an Hochschulen, denn die impliziten 

Normen des Habitus (Auslandsaufent-

halt, grenzenlos zeitliche Verfügbarkeit) 

wirken sich nachteilig für die Verein-

barkeit einer Karriere in der Wissen-

schaft und Familie für Frauen aus 

(ebd.). 

3. Frühe Familiengründung ohne 

Ausbildung bei Frauen mit Mig-

rationshintergrund 

Frauen mit Migrationshintergrund sind 

keine einheitliche Gruppe, denn aus-

schließlich die Dimension der Wande-

rung oder Wanderungsgeschichte ihrer 

Eltern bestimmt die Festlegung der 
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Untersuchungsgruppe in Untersuchun-

gen. Die fehlende Vereinbarkeit von 

Ausbildung und Elternschaft hat Aus-

wirkungen auf die Bildungsbiografie der 

in der Mehrheit niedrig qualifizierten 

Migrantinnen, die das Muster "Ausbil-

dungsabschluss vor Familiengründung" 

nicht vorweisen können und im späte-

ren Lebensverlauf kaum Chancen auf 

einen Ausbildungsabschluss haben 

(Sachverständigenkommission, 2011, 

S. 73)  

Frühe Elternschaft im Zusammenhang 

mit fehlender Vereinbarkeit wirkt sich 

im Lebensverlauf von Frauen und Män-

nern deshalb unterschiedlich aus, weil 

die Antizipation der Ernährerrolle höher 

qualifizierte Väter dazu motiviert, mehr 

in die Bildung zu investieren und Frau-

en dazu verleitet, Einkommens-, Quali-

fikations- und Aufstiegsaspirationen zu 

senken. Junge Männer mit geringen 

Qualifikationen kann sie dazu verleiten, 

gerade wegen der Ernährerrolle auf die 

Berufsausbildung zu verzichten (ebd.). 

Niedrige Qualifikation und fehlende 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt können 

auch dazu veranlassen, in die ver-

meintliche Sicherheit einer Familie aus-

zuweichen (Sachverständigenkommis-

sion, 2011, S. 73). 

 

Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von jungen 
Männern und jungen Frauen im Lebensverlauf am Übergang von der 
Schule in die Berufsausbildung und in das Studium 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung 

ist in einer wissensbasierten Gesell-

schaft definitiv eine Mindestqualifikati-

on für einen vollwertigen Berufsein-

stieg. Die Ungelerntenquote liegt bei 

allen Teilgruppen auf einem zu hohen 

Niveau (Sachverständigenkommission, 

2011, S. 71). Besonders hoch ist sie bei 

Personen mit Migrationshintergrund. 

Junge Frauen bleiben weniger häufiger 

ausbildungslos als junge Männer. 

Nichtsdestotrotz hat eine Teilgruppe 

junger Frauen besondere Risiken beim 

Übergang von der Schule in die Berufs-

ausbildung. Geschlechtsspezifische Le-

benslaufmuster wirken sich nachteilig 

für junge Frauen aus, sofern sie vor 

ihrer Mutterschaft keine Ausbildung 

beginnen oder Nachteile durch die insti-

tutionell unzureichende Vereinbarung 

von früher Elternschaft und Berufsaus-

bildung / Studium haben. 

Bildungsgerechtigkeit ist erst herge-

stellt, wenn alle jungen Frauen und 
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Männer faktisch die Möglichkeit zum 

Erwerb eines vollqualifizierenden Be-

rufsabschlusses haben. Die Entschei-

dungsfreiheit von Jungen und Mädchen 

an der ersten Schwelle wird in erster 

Linie durch die Strukturdefizite des Be-

rufsbildungssystems eingeschränkt. Als 

Folge des demografischen Wandels 

werden zukünftig weniger Jugendliche 

die Schule verlassen und eine Berufs-

ausbildung beginnen. Dies wird die Si-

tuation am Ausbildungsmarkt sicherlich 

entspannen. Strukturprobleme des Be-

rufsbildungssystems werden dadurch 

jedoch nicht gelöst. Betrachtet man alle 

Personen in der Berufsbildungsphase 

mit besonderen Risiken am Übergang 

Schule Berufsausbildung, so fällt auf, 

dass es unterschiedliche Teilgruppen 

gibt. Während einige Mädchen und 

Jungen sich nach Beendigung der 

Schulzeit noch nicht für einen Beruf 

entscheiden können und auch nicht die 

erforderliche Ausbildungsreife aufbrin-

gen, haben erwachsene Studienabbre-

cher/innen ggf. schon mehrjährig Ar-

beitserfahrung gesammelt und Teilqua-

lifikationen erworben. 

Bezug zum DQR 

Im europäischen Kontext dient der DQR 

als Übersetzungsinstrument. Dazu wer-

den Qualifikationen an Hand von Lern-

ergebnissen beschrieben. Lernergebnis-

se machen die die jeweiligen Qualifika-

tionen vergleichbar, die in den unter-

schiedlichen Bildungs-wegen der euro-

päischen Bildungssysteme erworben 

werden. Im deutschen Kontext haben 

wir es mit dem Trend einer zunehmen-

den Pluralisierung von Ordnungs-

konzepten, Lernortkonfigurationen, 

didaktisch-curricularen Gestaltungsop-

tionen und  ordnungspolitischen Ver-

antwortlichkeiten (Kutscha, 2007, S. 

9)13 zu tun. Die Konsequenz ist die  

Entkoppelung der Bildungsabschlüsse 

von traditionellen Bildungswegen. In 

diesem Zusammenhang sind Qualifika-

tionsrahmen im Sinne einer übergeord-

neten Landkarte der Qualifikationen 

sinnvoll und fördern die Kohärenz eines 

Bildungssystems pluraler Bildungswe-

ge. Damit der DQR diese Funktion eines 

                                                 
13 Kutscha beschreibt diesen Trend im Zusam-
menhang mit der Einführung eines nationalen 
Qualifikationsrahmens in Deutschland (Kutscha, 
2007 S. 9).  Aus seiner Sicht handelt es sich bei 
der Pluralisierung der Berufsbildung um ein sys-
temübergreifendes Modernisierungsmuster kom-
plexer Gesellschaften. „Seine Leistung besteht 
darin, zunehmend erhöhte Komplexität differen-
ziert sowie problem- und zielgruppenadäquat zu 
bewältigen. Der Versuch homogene gegen plurale 
Lösungsvarianten zu monopolisieren führt zu 
suboptimalen Lösungen (mit der Folge der Ver-
schärfung sozialer Ungleichheit)“ (ebd.).   
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Qualifikationsrahmens umfassend erfül-

len kann, muss die Matrix inhaltlich 

durch sektorale Qualifikationsrahmen 

gefüllt werden. Der DQR wurde zu-

nächst für die Einordnung aller Qualifi-

kationen entwickelt, die in formalen 

Bildungsgängen erworben werden. Für 

die beteiligten Akteure war es wichtig, 

das Berufskonzept in der Berufsbildung 

zu beachten. Leitbild ist der Erwerb 

vollqualifizierender, qualitativ hochwer-

tiger und am Arbeitsmarkt langfristig 

anschlussfähig verwertbarer Qualifika-

tionen. Damit ist eine gute Grundlage 

für die Pluralisierung der Bildungswege 

geschaffen, denn die Beruflichkeit des 

Arbeitsvermögens ist ein hoher Wert 

und setzt  eine gute Berufsbildung vo-

raus. Dieses Ziel ist nicht teilbar und 

gilt auch für alle Schulabgänger und 

Schulabgängerinnen in den Maßnahmen 

der Übergangssysteme. 

Empfehlung 

Das Strukturproblem der Berufsbildung 

zeigt sich in unzureichenden Ausbil-

dungskapazitäten im Bereich der dua-

len Berufsausbildung und in den Maß-

nahmen des Übergangssystems. Hier 

müssen reguläre Bildungswege entwi-

ckelt werden, die für jeden Qualifizie-

rungsschritt Anerkennung, Anrechnung 

oder einen Abschluss sicherstellen. Die 

Pluralisierung von Ordnungskonzepten 

der Berufsbildung muss entschieden 

und verantwortlich gestaltet werden. 

Wie auch immer der Erwerb der ersten 

beruflichen Qualifikation im Lebenslauf 

erfolgt, die zeitliche Flexibilisierung von 

Ausbildungsabschnitten nach dem Bau-

steinprinzip, Ansätze berufsbegleiten-

der Qualifizierung oder die Anerken-

nung und Anrechnung non-formal und 

informell erworbener Lernergebnisse 

sind auf einen Abschluss in einem Aus-

bildungsberuf auszurichten. Im weite-

ren Lebensverlauf muss es die Möglich-

keit geben, begrenzte Qualifikations-

einheiten, Zusatzqualifikationen oder 

Teilqualifikationen zu erwerben. Um 

den Unterschied deutlich zu machen, 

werden diese Weiterqualifikationen ge-

nannt. Sie können formal und non-

formal erworben werden. 
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3.3 Geschlechtstypische Berufsorientierung, getrennte Berufsbildungs-

systeme und Einmündung in einen beruflich segregierten Arbeitsmarkt 

 

Geschlecht ist ein Strukturmerkmal von 

Berufen. Etwa 70 Prozent der sozial-

versicherungspflichtig beschäftigten 

Frauen arbeiten in einem Frauenberuf 

und nahezu 70 Prozent der Männer ar-

beiten in einem Männerberuf (Matthes 

& Biersack, 2009, S. 20). Umgekehrt 

beträgt der Anteil der Frauen und Män-

ner, die als Minderheit in einem Beruf 

arbeiten, der von dem jeweils anderen 

Geschlecht dominiert wird, nur zehn 

Prozent. Maßstab für die Segregation 

eines Berufs ist der Anteil von Frauen 

und Männern an den Beschäftigten. In 

weiblich oder männlich segregierten 

Berufen liegt der Anteil der Beschäftig-

ten des jeweils anderen Geschlechts 

unter 30 Prozent. Ein Beruf gilt als ge-

mischt, wenn der Anteil von Männern 

oder Frauen unter 70 Prozent liegt. In 

solchen Mischberufen arbeiten nur 20 

Prozent aller sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigten Frauen und 

Männer (ebd.). Trotz unveränderter 

Segregation in der Summe verändern 

sich in einer dynamischen Wirtschaft 

einzelne Berufe, es kommen neue Be-

rufe hinzu, der Beschäftigtenanteil ei-

nes Berufs steigt oder sinkt, das Seg-

regationsniveau ist konstant, steigt 

oder sinkt (ebd., S. 21). In der Summe 

erfolgt die Berufs- und Studienfachwahl 

geschlechtstypisch. Da Berufe die spä-

teren Bedingungen von Übergängen am 

Arbeitsmarkt prägen, wirkt sich die 

Berufs- und Studienwahl von jungen 

Frauen und Männern ungleichheitsver-

stärkend im Lebensverlauf aus. 

Der geschilderte Befund wird gleichstel-

lungspolitisch unterschiedlich interpre-

tiert: 

(1) Die Höhe der Segregation ist kein 

Indikator für die Schlechterstellung von 

Frauen, denn bei zunehmender Er-

werbsbeteiligung der Frauen, wird die 

geschlechtsspezifische Segregation der 

Tendenz nach nicht geringer, sondern 

höher14. Die gleiche Verteilung von 

Frauen und Männern auf berufliche Po-

sitionen stellt sich nicht von selbst 

durch eine erhöhte Integration in den 

Arbeitsmarkt ein (Blossfeld & u.a.(a), 

Bildungsreform 2000-2010-2020 

                                                 
14 In Ländern, die sich seit vielen Jahren durch 
ihre Anstrengungen und Erfolge auf dem Gebiet 
der Gleichstellung bewiesen haben (Finnland, 
Dänemark, Schweden), gibt es eine besonders 
hohe Segregation (Blossfeld H. P., 2009). 
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Jahresgutachten 2011 des Aktionsrat 

Bildung der Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg), 

2011, S. 27). 

(2) Das Konzept der Gleichstellung von 

Frauen und Männern im Lebensverlauf 

bezieht sich auf den Wert der Wahlfrei-

heit von Frauen und Männern an bio-

grafischen ‚Knotenpunkten‘ – beispiels-

weise bei der Berufswahl oder bei der 

Wahl der Leistungskurse, die oft für die 

spätere Studienfachwahl entscheidend 

ist ( (BMBF(b), 2008, S. 174). „Die fak-

tische Möglichkeit, auch geschlechtsun-

typische Berufe (MINT-Berufe für Frau-

en, personenbezogene Dienstleistungs- 

und Erziehungsberufe für Männer) zu 

wählen, ist wesentlicher Kern von 

Wahlfreiheit“ (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 78). Berufe re-

produzieren sich in Berufsbildungs-

strukturen, Arbeitsmarktstrukturen 

(Nachfrage / Entlohnung), Arbeitsbe-

dingungen, Aufstiegschancen. Für un-

terschiedliche Teilgruppen von Frauen 

und Männern können gleichstellungspo-

litisch spezifische Problemlagen und 

Fortschritte festgestellt werden. Mäd-

chen und Frauen aus den Arbeiter- und 

Mittelschichten waren in den zurücklie-

genden Jahrzehnten im Vergleich zu 

Jungen und Männern aus den gleichen 

Sozialschichten in der Lage, ihre Bil-

dungsrückstände wettzumachen 

(Becker & Müller, 2011, S. 71). Dies ist 

ihnen gelungen, weil sie zunehmend 

anspruchsvollere Bildungsziele verfolgt 

haben und zwar in Erwartung eines 

Arbeitsmarktes für Frauen, der ihnen 

Semiprofessionen bietet, die höhere 

Schulabschlüsse voraussetzen (ebd., S. 

62). Die Bildungserfolge von Frauen 

und ihre Arbeitsmarktintegration ste-

hen in einem engen Zusammenhang 

mit dem gesellschaftlichen Wandel zur 

Dienstleistungsgesellschaft. 

Der Gleichstellungsbericht weist auf die 

historische gewachsene Zweiteilung in 

das duale und vollzeitschulische Be-

rufsbildungssystem hin. Diese Teilsys-

teme der Berufsbildung sind unter-

schiedlich organisiert und beruhen auch 

heute noch  wenn auch in abge-

schwächter Form  auf Trennlinien nach 

Geschlecht. Im Berufsfachschulsystem 

erwerben in Mehrheit junge Frauen ei-

nen Abschluss: sie sind nicht sozialver-

sicherungspflichtig eingestellt, sie zah-

len Schulgeld, ihre Aufstiegsmöglichkei-

ten sind weniger vorgebahnt (Sach-

verständigenkommission, 2011, S. 74). 

Die traditionell in den Schulen des 

Gesundheitswesens unterrichteten 

Medizinalfachberufe und Pflegeberufe 

haben sich in den letzten Jahren durch 

einen Akademisierungsschub weiter 
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professionalisiert. Als Folge steigt das 

Niveau des vorausgesetzten Bildungs-

abschlusses. Parallel zur Aufwertung 

der Professionskerne (oft bei gleich 

niedrigen Entgelten) sind neue Qualifi-

kationszuschnitte15 entstanden, die die 

Professionsarbeit als Assistenz- oder 

Hilfstätigkeit (tariflich) abwerten 

(VERDI, 2009). „In Assistenzberufen 

treffen sehr unterschiedliche Trends 

zusammen: Eine Öffnung der Berufs-

gruppenkonzepte jenseits der klassi-

schen Fachkräfte, eine stärkere Sub-

jektorientierung in den Humandienst-

leistungen, die etwa in dem Autonomie-

bestreben von Menschen mit Behinde-

rungen ihren besonderen Hintergrund 

kennen, arbeitsmarktpolitische Anlie-

gen, schwer auf dem Arbeitsmarkt und 

sonst zu integrierende Menschen, ins-

besondere jungen Menschen eine be-

rufliche Perspektive zu schaffen, und 

schließlich die Suche nach Arbeitskräf-

ten, die von ihrem Lohnniveau ‚interes-

sant‘ sind“ (Klie & Guerra, 2006, S. 5). 

Besonders problematisch sind Ausbil-

dungen in personenbezogenen Dienst-

leistungsberufen, die zu keinem exis-

                                                 
15 Folgende Qualifikationen sind gemeint: Sozial-
assistent/in; Sozialbetreuer/in, Sozialhelfer/in; 
Haushaltsassistent/in, Hauswirtschaftshelfer/in, 
Pflegeassistent/in ; Assistentin im Pflege- und 
Betreuungsdienst; Alltagsbegleiter/in; Persönliche 
Assistenz; Demenzbegleiter/in; Präsenzkräfte; 
Pflegehilfequalifizierung unterschiedlicher Be-
zeichnungen (Klie & Guerra, 2006, S. 12).  

tenzsichernden Berufseinkommen füh-

ren (Friese, 2008). Nicht alle Frauenbe-

rufe können von dem Wandel zur 

Dienstleistungsgesellschaft profitieren. 

Historisch sind Männer nach ihrer Aus-

bildung im dualen System in eine exis-

tenzsichernde Berufsarbeit eingemün-

det, die eine ganze Familie ernähren 

sollte. Unter dem Gesichtspunkt glei-

cher Verwirklichungschancen im Le-

bensverlauf erweisen sich bestimmte 

segregierte Berufsfelder für Männer 

heute als Benachteiligung am Arbeits-

markt, wenn das Angebot an ausgebil-

deten Fachkräften die Nachfrage über-

steigt. Der Rückgang an Arbeitsplätzen 

in männerdominierten Produktions- und 

Handwerksberufen, u. a. auch der 

Wegfall von Arbeitsplätzen für ange-

lernte Industriearbeiter, verschlechtert 

die Arbeitsmarktchancen von Jungen 

und Männern mit einfacheren Schulab-

schlüssen. In folgenden Berufen ist das 

Risiko nach der Ausbildung nicht voll-

wertig, sondern prekär beschäftigt zu 

sein, signifikant höher: Bauberufe, 

Holz- Kunststoffbe- und Verarbeitung, 

Berufe in der Körperpflege, Koch / Kö-

chin, Land,-Tier-, Forstwirtschaft, Gar-

tenbau, Metall-, Anlagenbau, Installati-

on, Blechkonstruktion, Montierer / Mon-

tiererin, Verkaufsberufe im Einzelhan-

del, Hotel, Back- , Konditor-, Süßwa-

renherstellung, Gaststättenberufe, 
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Hauswirtschaft (Bundesinstitut für 

Berufsbildung(a), 2010, S. 365).  

Im Vergleich dazu können Mädchen und 

Frauen mit höheren Schulabschlüssen 

vom Wandel zur Dienstleistungsgesell-

schaft profitieren. Aber auch Jungen 

und Männer mit höheren Schulab-

schlüssen können profitieren, z. B. von 

ihrer technischen Orientierung, wenn 

sie in die männlich segregierten IT-

Berufe einmünden. Sie profitieren auch 

von den Neuordnungs- und Modernisie-

rungsaktivitäten der dualen Berufsbil-

dung in den neu geschaffenen Dienst-

leistungsberufen (Pimminger, 2010, S. 

23). In folgenden Feldern stark nachge-

fragter Berufe gibt es gute Chancen, 

eine Beschäftigung zu finden und voll-

wertig integriert zu arbeiten: Bank- und 

Versicherungskaufleute, Industrie- und 

Werkzeugmechaniker, sonstige kauf-

männische Berufe (Bundesinstitut für 

Berufsbildung(a), 2010, S. 365). Das 

gestiegene Bildungsniveau der Frauen 

führt dazu, dass Frauen ihren Anteil an 

den sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten auch in hochqualifizierten 

attraktiven Mischberufen steigern kön-

nen (z. B. in den Naturwissenschaften) 

und in geringerem Umfang auch Zu-

gang zu hochqualifizierten männerseg-

regierten Berufen (Ingenieurberufe) 

finden. Umgekehrt können Männer ih-

ren Anteil in den vorwiegend nicht-

akademischen Berufen ausbauen 

(Matthes & Biersack, 2009). 

Im Zusammenhang mit dem demogra-

fischen Wandel steigt die Nachfrage 

nach qualifizierten Arbeitskräften. 

Gleichzeitig wird es für Personen ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung zu-

künftig noch schwerer werden, einen 

Arbeitsplatz zu finden. Eine aktuelle 

Studie in der Region Berlin/Bran-

denburg zeigt, dass es in vielen frauen-

dominierten Berufsfeldern jetzt schon 

einen Fachkräftemangel gibt oder dass 

dieser erwartet wird (Erziehen, Ausbil-

den, Lehren, Pflegen und soziale Beru-

fe). In männlich segregierten hochqua-

lifizierten Berufsfeldern wird ebenfalls 

ein Fachkräftemangel erwartet (MINT-

Berufe und IT-Kernberufe im Tätig-

keitsschwerpunkt Forschen und Entwer-

fen). Betrachtet man ergänzend zur 

Arbeitskräftenachfrage den Aspekt des 

Strukturwandels, können sieben Bran-

chenkompetenzfelder unterschieden 

werden, die besonders bedeutsam für 

das wirtschaftliche Wachstum in der 

Region sind: 
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1. Medien & Informations- und Kom-

munikationstechnik(IKT) 

2. Umwelt- Energietechnik 

3. Verkehrssystemtechnik 

4. Optische Technologie 

5. Kunststoff und Chemie 

6. Unternehmensnahe Dienstleistun-

gen 

7. Maschinen und Anlagebau 

Die Branchenkompetenzfelder sind laut 

IAB-Studie stark männlich segregiert 

(Bogai, 2011, S. 29). Erwartet wird, 

dass die Nachfrage an qualifizierten 

Fachkräften das Fachkräfteangebot 

übersteigt. Damit haben sich auch die 

Vorzeichen für den Zugang zu einigen 

geschlechtsuntypischen Berufsfeldern 

für Frauen und Männer gewendet. Der 

skizzierte Strukturwandel setzt sich in 

den kommenden Jahren weiter fort, die 

Erwerbstätigen in produktionsbezoge-

nen Berufen werden noch weiter zu-

rückgehen und die in sekundären 

Dienstleistungsberufen werden weiter 

steigen. 

 

Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Lebensverlauf 

Der Beruf ist eine Determinante unglei-

cher Verwirklichungschancen beispiels-

weise am Ausbildungs- und Arbeits-

markt. Da die Mehrheit der Berufe nach 

Geschlecht segregiert ist, sind je nach-

dem männliche oder weibliche Teil-

gruppen von berufsspezifisch geprägten 

Einschränkungen oder Begünstigungen 

betroffen. Beim Übergang vom Studium 

in den Beruf erweisen sich beispielswei-

se segregierte Studienfächer als De-

terminanten von Arbeitsmarktchancen 

und Übergangsrisiken. Ausschlagge-

bend ist nämlich nicht nur die konjunk-

turelle Nachfrage auf dem Arbeits-

markt, sondern ob ein Studienfach zu 

klar definierten und gebahnten berufli-

chen Feldern führt. Das ist bei den 

klassischen Professionen (Medizin, 

Lehramt, Jura) der Fall, auch bei den 

Ingenieuren sowie den Natur- und 

Wirtschaftswissenschaften, wenngleich 

reduzierter, weniger hingegen bei den 

Kultur-, Sozial-, Geistes- und Erzie-

hungswissenschaften (BMBF(b), 2008, 

S. 189). 

Die Ursachen für die geschlechterstere-

otypen Präferenzen bei der Berufsein-

mündung sind vielschichtig, wobei 

strukturelle, institutionelle und kulturel-

le Aspekte der geschlechterkonnotier-

ten Fachkulturen ineinandergreifen 

(Sachverständigenkommission, 2011, 

S. 78). Sollen sich segregierte Berufe 
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öffnen und sich zu geschlechtsgemisch-

ten Berufen entwickeln, reicht es nicht, 

ausschließlich auf die Motivation bei der 

Berufswahl zu setzen (ebd., S.76). Es 

ist wohl kaum zu erwarten, dass junge 

Frauen und Männer sich für einen unty-

pischen Beruf entscheiden, der zudem 

in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Ent-

lohnung und Karrieremöglichkeiten un-

attraktiv ist. Im Zusammenhang mit 

der Analyse defizitärer Frauenberufe 

wird deshalb gefordert, diese zu mo-

dernisieren und in den Berufsfeldern 

attraktive Anschlussqualifikationen und 

Karrierewege zu entwickeln (Friese, 

2008). Der Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung empfiehlt, einheitliche 

Standards in der Berufsausbildung zu 

schaffen: „Das in einem dualen und in 

einen schulischen Zweig geteilte Be-

rufsbildungssystem soll mit dem Ziel, 

bundeseinheitliche Standards in der 

Berufsausbildung zu schaffen, zusam-

mengeführt und vereinheitlicht werden. 

Dies ist ein Beitrag zur Professionalisie-

rung und Aufwertung der wenig profes-

sionalisierten „Frauen“-Berufe der per-

sonenbezogenen Dienstleistungen. 

Werden Frauenberufe „attraktiver“, hat 

dies auch einen steigenden Männeran-

teil zur Folge“ (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 83). Dieser Be-

fund ist für die Gender Mainstreaming 

im Kontext des DQR relevant, weil der 

DQR eine übergreifende Perspektive für 

das zweigeteilte Berufsbildungssystem 

eröffnen kann.

 

Bezug zum DQR 

Bei der Konstruktion der Matrix galt es 

die Besonderheiten des deutschen Bil-

dungssystems zu berücksichtigen. Dazu 

zählt das Berufsprinzip, d. h. die Orien-

tierung an einem anerkannten Berufs-

bild als Ordnungsmodell für Ausbil-

dungsberufe. Der Qualifikationsrahmen 

wurde zunächst für abschlussbezogene 

Bildungsgänge konstruiert. Damit sollte 

der  Erwerb vollqualifizierender, quali-

tativ hochwertiger und am Arbeitsmarkt 

langfristig anschlussfähig verwertbarer 

Qualifikationen gesichert werden. Die 

Beruflichkeit des Arbeitsvermögens ist 

ein hoher Wert und beruht auf einer 

qualitativ hochwertigen Berufsausbil-

dung, in der die Basis für die horizonta-

le Anschlussfähigkeit der erworbenen 

Qualifikation beim Quereinstieg in ein 

fachlich nahestehendes berufliches Tä-

tigkeitsfeld und für die vertikale Durch-

lässigkeit im Bildungssystem gelegt 



 

60 

wird. Als problematisch gelten Sack-

gassenberufe. Reformbedarf besteht 

sowohl im dualen Berufsbildungssystem 

als auch im vollzeitschulischen Berufs-

bildungssystem. Betrachtet man den 

DQR im Zusammenhang mit den Mo-

dernisierungserfordernissen der Bil-

dungssysteme, liegt seine Stärke darin, 

dass ein einheitlicher Standard zur 

outcomeorientierten Beschreibung der 

Qualifikationen eingeführt wird. An 

Hand von Ordnungsmitteln und Curri-

cula können die Schnittstellen oder 

Überschneidungen von Qualifikationen 

identifiziert werden. Die Reformvor-

schläge betreffen die 

 Bündelung von Berufen in domä-

nenspezifische Berufsgruppen auf 

der Basis von übereinstimmenden 

Kompetenzen 

 Die Stufung der Ausbildung in eine 

Grund- oder Kernqualifizierung der 

Berufsgruppe sowie einer zweiten 

Qualifizierungsstufe in einem spe-

zialisierten Berufsbild (Blossfeld & 

u.a. (a), Bildungsreform 2000-

2010-2020 Jahresgutachten 2011 

des Aktionsrat Bildung der 

Vereinigung der Bayerischen 

Wirtschaft e.V. (Hrsg), 2011, S. 

126). 

Durch diese breit gefasste Qualifizie-

rung werden berufliche Entwicklungs-

möglichkeiten eröffnet und die horizon-

tale und vertikale berufliche Mobilität 

im Lebensverlauf gefördert. 

 

Empfehlung 

Unter der Maßgabe der Gleichstellung 

von Frauen und Männern in der Berufs-

ausbildung ist zu beachten, dass die 

Modernisierungsprozesse in dem zwei-

geteilten Berufsbildungssystem verein-

heitlicht werden und Standards bun-

desweit gültig sind. Das Leitbild des 

DQR als bildungsbereichsübergreifen-

des Dach für die Modernisierung der 

einzelnen Teilsysteme des Bildungswe-

sens kann dazu beitragen, das Denken 

aus der Perspektive des Gesamtsys-

tems zu fördern. Das Potenzial des DQR 

liegt außerdem darin, dass er ein über-

geordnetes Konzept für die Entwicklung 

sektoraler Qualifikationsrahmen und 

ihre Vernetzung in Domänen schafft. 

Diese Vernetzung zu entwickeln, ist ein 

wichtiges Etappenziel auf dem Weg zu 

einem horizontal und vertikal durchläs-

sigen Bildungssystem. Typische Defizite 

von segregierten Frauenberufen 

(„Sackgassenberufe“) können behoben 

werden. In der Erprobungsphase haben 
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die Experten und Expertinnen der Ar-

beitsgruppen Gesundheit, Handel, IT, 

Metall und Elektro bildungsbereichs-

übergreifend in Domänen zusammen-

gearbeitet. Bundeseinheitliche Stan-

dards in der Berufsausbildung  wie sie 

der Gleichstellungsbericht fordert  sind 

also möglich, wenn die Akteure dies 

wollen. 

 

3.4 Übergänge am Arbeitsmarkt und Nutzung von Qualifikationen im 

Erwerbsverlauf 

Ein früher und ausbildungsadäquater 

Berufseinstieg, kontinuierliche Beschäf-

tigung, Anerkennung der Berufserfah-

rung, Aufstiegsorientierung und Ge-

haltszuwächse gelten als Erfolgsfakto-

ren. Nutzung von Qualifikationen, 

Kompetenzentwicklung und Einkommen 

steigern sich optimal im traditionellen 

Erwerbsmuster des lebenslangen Aus-

bildungsberufs. Dieses Muster gilt nicht 

mehr für die neuen flexibilisierten Ar-

beitsverhältnisse und hat für die über-

wiegende Mehrheit der westdeutschen 

Frauen noch nie gegolten. Doch die 

Erwerbsbiografien von Männern und 

von Frauen sind im Wandel. Die Aus-

wertung der Daten des Sozioökonomi-

schen Panels in der Untersuchung von 

Falko und Ernst zeigt folgende Trends 

(Falko & Ernst, 2010, S. 3): 

 Längere Ausbildungszeiten und ein 

entsprechend späterer Berufsein-

stieg sowie frühere Erwerbsaustrit-

te haben in den zurückliegenden 

Jahren die Kernerwerbsphase für 

Männer und Frauen verkürzt. 

 In den Erwerbsverläufen jüngerer 

Jahrgänge sind mehr Phasen der 

Arbeitslosigkeit vertreten. 

 Normalerwerbsverläufe in der 

Kernerwerbsphase zeigen sich vor-

wiegend bei westdeutschen Män-

nern16. 

 Bei den westdeutschen Frauen hat 

die Nichterwerbstätigkeit in den 

vergangenen 25 Jahren deutlich 

abgenommen, die Vollerwerbstä-

tigkeit ist hingegen nur in geringe-

rem Umfang gewachsen. Zuwächse 

gibt es in atypischen Beschäfti-

gungsverhältnissen. 

                                                 
16 Die Untersuchung der Arbeitsplatzmobilität 
von Giesecke und Heisig zeigt, dass die Erwerbs-
verläufe der meisten Beschäftigten in West-
deutschland, die im Zeitraum zwischen 1984 – 
2008 wiederholt befragt wurden, nicht instabiler 
geworden sind. In erster Linie hat sich für gering-
qualifizierte Beschäftigte das Risiko eines Ar-
beitsgeberwechsels oder des Arbeitsplatzverlustes 
deutlich verschärft (Giesecke & Heisig, 2010, S. 
4). 
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 Diskontinuierliche Erwerbsverläufe 

in der Kernerwerbsphase sind in 

den ostdeutschen Ländern sowohl 

bei Männern als auch bei Frauen zu 

beobachten und Folge der hohen 

(Langzeit-)Arbeitslosigkeit  bei 

gleichzeitig hoher Berufsorientie-

rung von Frauen und Männern. 

 Ostdeutsche Frauen können ihre 

höhere Erwerbsorientierung jedoch 

zu großen Teilen nicht umsetzen, 

ihr Anteil an der Voll-

Erwerbstätigkeit ist deutlich gerin-

ger und ihr Anteil an atypischer Be-

schäftigung ist deutlich höher als 

bei Männern ihrer Region (ebd., S. 

27). 

 Beruflicher Wechsel geht nicht im-

mer mit einer Verbesserung der 

Tätigkeit einher – bei älteren Be-

schäftigten verschlechtert sie sich 

sogar. 

 Das Risiko der Arbeitslosigkeits-

phasen wird durch die berufliche 

Qualifikation determiniert. In den 

jüngeren Kohorten verbringen Per-

sonen ohne Berufsausbildung 

durchweg mehr Zeit in der Arbeits-

losigkeit als Personen mit höheren 

Abschlüssen (ebd., S. 18). 

Diskontinuierliche Erwerbsverläufe ha-

ben in den vergangenen Jahrzehnten 

zugenommen. „Neben der stabilen und 

kontinuierlichen Beschäftigungsform - 

dem Normalarbeitsverhältnis – entste-

hen lückenhafte und unterbrochene 

Erwerbsbiografien, die durch unsichere 

Beschäftigungsverhältnisse und ver-

schiedene Formen der Erwerbslosigkeit 

geprägt sind (ebd., S. 7). Ein wichtiger 

Hinweis auf den Wandel der Erwerbs-

verläufe ist die Form des Beschäfti-

gungsverhältnisses. Die Erwerbsquote 

ist in den letzten zwei Jahrzehnten ge-

stiegen, doch der Anstieg der Erwerbs-

beteiligung geht mit der Ausbreitung 

atypischer Arbeitsverhältnisse einher. 

Wie stark der Trend zu atypischen Be-

schäftigungsverhältnissen ist, wird am 

Zuwachs der Erwerbstätigen ersichtlich. 

Er zeigt sich sehr stark in den befriste-

ten Arbeitsverhältnissen, der Leiharbeit 

und den Teilzeitbeschäftigungen 

(Schmid, 2011, S. 5). 

Betrachtet man die Wirkungszusam-

menhänge, so haben mehrere Diffe-

renzlinien Einfluss auf Kontinuität oder 

Diskontinuität im Erwerbsverlauf: 

 Geschlecht in Verbindung mit der 

Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie 

 Region in Verbindung mit dem 

Strukturwandel in den ostdeut-

schen Ländern 

 Qualifikation in Verbindung mit der 

geringen Beschäftigungsnachfrage 

für ungelernte oder einfachqualifi-

zierte Arbeitskräfte. 
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Die Zusammenhänge zeigen sich in der 

Struktur der Arbeitsmarktintegration 

von Frauen und Männern. Hier ist eine 

lebensphasenbezogene Betrachtung 

aufschlussreich. In der Phase nach dem 

Erwerbseinstieg zwischen dem 30. – 

40. Lebensjahr nimmt die Geschlech-

terdifferenz zu. Männer erreichen die 

höchste Erwerbsbeteiligung im Alter 

von 35 – 39 Jahren. Für Frauen gilt 

dies erst rund fünf bis zehn Jahre spä-

ter, also nicht  wie oft angenommen  

schon in der Phase vor der Familien-

gründung, sondern in einer Alterspha-

se, in der die Kinder schon etwas älter 

sind (BMFSFJ(a), 2005). 

Die Zusammenhänge zeigen sich auch 

in der Struktur der Arbeitslosigkeit. Die 

Arbeitslosenquote von Männern liegt 

seit Mitte der 90iger Jahre über der 

Quote von Frauen (ebd.). Im Januar 

2012 belief sie sich bei Frauen auf 7,0 

Prozent und bei Männern auf 7,5 Pro-

zent (BA, 2012). Frauen haben einen 

deutlich höheren Anteil in der Gruppe 

der Personen, die länger als zwölf Mo-

nate arbeitslos sind (36,2 / 31,5). 

Männer beenden ihre Arbeitslosigkeit 

häufiger durch eine Beschäftigungsauf-

nahme, Frauen häufiger durch den 

Übergang in Nichterwerbstätigkeit 

(ebd.). „Über den Lebensverlauf wer-

den Männer im Durchschnitt häufiger 

als Frauen arbeitslos, Frauen dagegen 

sind, wenn sie erst einmal arbeitslos 

geworden sind, länger arbeitslos und 

finden schlechter in ein Beschäfti-

gungsverhältnis zurück. (…) Besonders 

schwierig ist es für Alleinerziehende, 

die Arbeitslosigkeit zu verlassen; diese 

Gruppe stellte alleine 18 Prozent aller 

weiblichen Arbeitslosen und war damit 

unter den Arbeitslosen deutlich überre-

präsentiert“ (Sachverständigenkommis-

sion, 2011, S. 103). 

Die Untersuchung von Falko und Ernst 

weist die Erwerbsmuster von Personen 

mit Migrationshintergrund nicht geson-

dert aus. Laut der Darstellung in der 

Bildungsberichterstattung stoßen junge 

Frauen und Männer mit Migrationshin-

tergrund auf besondere Barrieren beim 

Übergang von der Schule in die Berufs-

ausbildung und bleiben als Konsequenz 

überdurchschnittlich häufig ohne Beruf-

sabschluss. Das erhöht das Risiko von 

Arbeitslosigkeitsphasen im Lebensver-

lauf. Eine Teilgruppe der jungen Mig-

rantinnen zeigt das Muster der frühen 

Mutterschaft bei Nichterwerbstätigkeit. 

Im Bildungsbericht 2010 wird dazu 

festgestellt, dass Personen mit Migrati-

onshintergrund in allen Qualifikations-

gruppen (ohne Abschluss, mit Ausbil-

dungsberuf, mit Fachschulabschluss, 

mit (Fach-)Hochschulabschluss) einen 
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größeren Anteil an den Erwerbslosen 

aufweisen. Er ist bei Personen mit 

(Fach-)Hochschulabschluss besonders 

ausgeprägt (2 Prozent vs. 8 Prozent). 

(BMBF(c), 2010, S. 198). Haben Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund 

erfolgreich eine duale Berufsausbildung 

in Deutschland absolviert, ist ein Jahr 

nach dem Ausbildungsabschluss der 

Migrationsstatus kein Nachteil mehr, 

auch das mittlere Monatseinkommen 

bei Vollzeitarbeit ist mit deutschen Ju-

gendlichen identisch (BMBF(b), 2008, 

S. 11).17  

Institutionelle Bedingungen wirken sich 

an mehreren ‚Knotenpunkten‘ nachhal-

tig auf Verwirklichungschancen im Le-

bensverlauf aus: 

 

Beruflicher Einstieg und frühe be-

rufliche Entwicklung 

Haben Frauen und Männer einen Aus-

bildungsabschluss erworben, sind sie in 

gleicher Weise erwerbsorientiert. Ihr 

Berufseinstieg verläuft häufig nicht 

glatt, sondern erst nach einer längeren 

Arbeitssuche, unter Inkaufnahme unsi-

                                                 
17Seibert und Solga haben in ihrer Untersuchung 
herausgefunden, dass in Deutschland erworbene 
Ausbildungsabschlüsse für ausländische Jugendli-
che einen Signalwert haben und einen Arbeits-
marktvorteil im erbringen. Mit dem Zertifikat 
können sie in Bezug auf ihre Zugangschancen zu 
qualifizierten Berufspositionen aber nicht mit den 
deutschen Jugendlichen gleichziehen (Seibert & 
Solga, 2005).  
  

cherer Beschäftigungsverhältnisse 

(Blossfeld & u.a.(b), 2009, S. 134f) 

oder als Wechsel in ein angrenzendes 

Berufsfeld (Bundesinstitut für Berufs-

bildung(a), 2010). Die unterschiedliche 

Arbeitskräftenachfrage in segregierten 

Berufsfeldern führt aber dazu, dass 

junge Frauen in kürzerer Zeit und in 

größerem Ausmaß ausbildungsadäquat 

beschäftigt sind als junge Männer. Dies 

erklärt die niedrigere Arbeitslosenquote 

von Frauen nach dem Berufsabschluss. 

Der Arbeitsmarkterfolg beim Berufsein-

stieg führt allerdings nicht zu höherem 

Einkommen. Insgesamt hat die Ein-

kommensentwicklung in Deutschland 

kaum Zuwächse zu verzeichnen. Ein 

Vergleich des relativen Einkommens 

von Frauen im Vergleich zu Männern in 

den Jahren 1992 und 2008 zeigt, dass 

sich die Relationen sogar zu Ungunsten 

von Frauen verändert haben. Nur höher 

qualifizierte Männer können ihre Positi-

on in der Einkommensentwicklung be-

haupten, niedrig qualifizierte Menschen 

erfahren eine deutliche Einkommens-

minderung (BMBF(b), 2008, S. 201). 

In der Summe haben Hochschulabsol-

venten und Hochschulabsolventinnen 

bessere Arbeitsmarktchancen als Ab-

solventen und Absolventinnen der Be-

rufsausbildung. Sie münden schnell in 

eine Erwerbstätigkeit oder zweite Aus-
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bildungsphase (z. B. Referendariat) ein. 

Besonders ‚reibungslos‘ erfolgt der 

Übergang am Arbeitsmarkt für Studie-

rende an Fachhochschulen, die traditio-

nell einen starken Berufsbezug haben 

(ebd., S. 187). Gleichwohl haben Stu-

dienrichtung und zugehörige Berufsfel-

der unterschiedliche Bedingungen für 

den Berufseinstieg, da der Arbeitsmarkt 

für Akademiker und Akademikerinnen 

gespalten ist. Er hat drei Segmente: 

den traditionellen Bereich, mit vorwie-

gend unbefristeten Beschäftigungen in 

abhängiger sozialversicherungspflichti-

ger Form (z. B. Wirtschafts-; Ingeni-

eurwissenschaften), den flexibilisierten 

Bereich mit vorwiegend befristeten Be-

schäftigungsverhältnisses sowie freier 

Mitarbeiterschaft (z. B. Geisteswissen-

schaften, Naturwissenschaften) und 

den Wissenschaftsbereich, der alle wis-

senschaftlichen Tätigkeiten außeruni-

versitär und in der wissenschaftlichen 

Laufbahn an Hochschulen umfasst. 

Hochschulabsolventinnen sind beim 

Berufseinstieg in folgender Hinsicht 

benachteiligt: 

 Sie benötigen länger für den Über-

gang in die erste Beschäftigung. 

 Das erreichte Einkommen ist nied-

riger. 

 Sie sind häufiger nicht ausbil-

dungsadäquat beschäftigt. 

Die Nachteile der Frauen bleiben stabil 

nach Kontrolle von Qualifikationen, stu-

dierten Fächern, beruflichen Erfahrun-

gen oder individuellen Einstellungen 

(Ambrasat, Groß, Tesch, & Wegener, 

2011, S. 18). Der Bildungsbericht stellt 

fest, dass die Übergänge in den 

Sprach-, Kultur- und Sozialwissenschaf-

ten sowie in der Erziehungswissen-

schaft nach einem Diplom- oder Magis-

terabschluss besonders problematisch 

sind (BMBF(b), 2008, S. 187). 

 

Berufswechsel 

Unter Berufswechslern und Berufs-

wechslerinnen werden Personen ver-

standen, die nicht in ihrem erlernten 

Berufsfeld arbeiten. Dies kann unter-

schiedliche Gründe haben: 

 der Beruf wird nach dem Berufs-

abschluss nicht ausgeübt, weil man 

ein zweite Berufsausbildung bzw. 

ein Studium aufnimmt 

 der Beruf wird aus einem Beschäf-

tigungsverhältnis heraus freiwillig 

gewechselt 

 der Beruf wird nach einer Kündi-

gung oder Betriebsschließung un-

freiwillig gewechselt 

 im Anschluss an eine längeren Pha-

se der Erwerbs- oder Arbeitslosig-

keit gelingt die Rückkehr in das er-

lernte Berufsfeld nicht mehr 

In Deutschland wechseln pro Jahr etwa 

drei Prozent der Beschäftigten freiwillig 
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oder unfreiwillig den Beruf. Etwas häu-

figer wird der Beruf freiwillig aus eige-

ner Initiative gewechselt (52 %) 

(Natascha & Parvati, 2012, S. 7). Doch 

der beruflichen Neuorientierung sind 

Grenzen gesetzt, denn der Berufsein-

stieg ist vielfach an Ausbildungszertifi-

kate gekoppelt. Einen positiven Lohnef-

fekt kann die Gruppe der freiwilligen 

Wechsler und Wechslerinnen - aller-

dings nur langfristig  verbuchen (ebd.). 

Die Analyse des Weiterbildungsverhal-

tens von Personen mit einem dualen 

Ausbildungsabschluss, die in ihrem Er-

werbsleben den Beruf gewechselt ha-

ben, gibt weitere Hinweise zu den Risi-

ken des Berufswechsels. Entgegen der 

Annahme, Berufswechsler müssten sich 

besonders um Weiterbildung bemühen, 

sind Berufswechsler und Berufswechs-

lerinnen um fast ein Drittel weniger 

weiterbildungsaktiv als Erwerbstätige, 

die ihren Beruf nicht gewechselt haben. 

Die Differenz ist bei Frauen besonders 

hoch. Berufswechslerinnen bilden sich 

durchschnittlich zu 16,5 Prozent weiter, 

während Frauen ohne Berufswechsel 

sich durchschnittlich zu 28,9 Prozent 

weiterbilden. Diese Differenz ist bei 

Männern mit dualer Berufsausbildung 

geringer, weil sich Männer ohne Be-

rufswechsel durchschnittlich weniger 

häufig als Frauen weiterbilden (23,9 %) 

und Berufswechsler hingegen häufiger 

weiterbilden als Berufswechslerinnen 

(18,6 %). Die Durchschnittszahlen ge-

ben keinen klaren Hinweis über die Ri-

siken des Berufswechsels. Es kann 

vermutet werden, dass die Betroffenen 

nach dem Wechsel nicht in einem 

Fachgebiet arbeiten, das in gleicher 

Weise zur beruflichen Weiterbildung 

veranlasst wie eine ausbildungsadäqua-

te Berufsarbeit. Insgesamt gibt es so 

gut wie keine belastbaren Daten für 

eine genderbezogene Betrachtung des 

Berufswechsels im Lebenslauf von 

Frauen und Männern. 

 

Familienintensive Lebensphase und 

diskontinuierliche Erwerbsbiogra-

fien 

In der Summe hat die Dauer der Er-

werbsunterbrechungen von Frauen bei 

der Geburt eines Kindes abgenommen. 

„Von den rund 60 Prozent aller Frauen 

im Erwerbsalter, die in ihrem Leben 

mindesten einmal die Berufstätigkeit 

aufgrund von Familienaufgaben unter-

brochen haben, sind heute rund 40 

Prozent wieder erwerbstätig“ 

(Sachverständigenkommission, 2011, 

S. 104). Für qualifizierte Frauen ergibt 

sich als Folge der verlängerten Ausbil-

dungszeit und dem längeren Zeitraum 

bis zur vollwertigen Beschäftigungsin-

tegration ein enges Zeitfenster für die 

Familienplanung. Nach der Geburt keh-
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ren diese Frauen schneller in den Beruf 

zurück. Frauen mit kürzeren Bildungs-

zeiten und geringerer Karriereorientie-

rung haben günstigere Voraussetzun-

gen für die Familienplanung. Mit der 

Zahl der Kinder verlängert sich die Pha-

se der Erwerbsunterbrechung. Bei der 

Berufsrückkehr ergeben sich allerdings 

Lohnabschläge schon nach einer kurzen 

Unterbrechungszeit (ebd., S.103). Wird 

die Berufsrückkehr nicht nach dem El-

ternzeitgesetz geregelt, sondern die 

Erwerbstätigkeit aufgegeben, gestalten 

sich die Berufsrückkehr oder der Wie-

dereinstieg schwieriger und können 

sich über einen längeren Zeitraum im 

Lebensverlauf hinziehen (Allmendinger, 

2010, S. 140). Mit der Dauer der Er-

werbsunterbrechung verschlechtern 

sich die Chancen, in einer gleichwerti-

gen Position im Beruf anzuschließen. 

Eine Rückkehr in Vollzeitbeschäftigung 

ist sehr oft nicht möglich. Das wirkt 

sich auf Einkommen und berufliche 

Karriere aus. Familienintensive Zeiten 

können sich auch in späteren Lebens-

phasen ergeben. Hier sind Paare – fak-

tisch aber in der Mehrheit die Frauen – 

mit privater Pflegeverantwortung kon-

frontiert. Eine Untersuchung der häusli-

chen Pflegearrangements aus dem Jahr 

2005 zeigt, dass etwa zwei Drittel der 

Hauptpflegepersonen noch im Erwerbs-

alter sind. Die Hälfte von ihnen geben 

die Berufstätigkeit auf oder schränken 

diese ein (Schneekloth & Wahl, 2005, 

S. 79). 

Mit zunehmendem Alter, gegen Ende 

einer dauerhaften Erwerbsphase steigt 

das Risiko, arbeitslos zu werden. Im 

Alter ist der Übergang in eine neue 

Stelle schwieriger. Dort, wo er gelingt, 

ist er in der Regel mit Lohneinbußen 

verbunden. 
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Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Lebensverlauf 

Auch bei konjunktureller und struktu-

reller Arbeitslosigkeit gelingt es Teil-

gruppen am Arbeitsmarkt in vollwerti-

gen Beschäftigungsverhältnissen zu 

arbeiten. In Westdeutschland ist der 

Anteil an vollwertigen Beschäftigungs-

verhältnissen höher als in Ostdeutsch-

land. Im Zusammenhang mit dem DQR 

ist relevant, dass die Beschäftigten-

quoten in der Sozialstatistik qualitative 

Aspekte der Erwerbsbiografien und die 

tatsächlichen Risiken an den Übergän-

gen im Lebensverlauf verbergen 

(Schmid, 2011). Spezifische Teilgrup-

pen sind aus unterschiedlichen Gründen 

von Erwerbslosigkeit, Erwerbsunterbre-

chungen und unsteten sowie riskanten 

Beschäftigungsverhältnissen betroffen. 

Familienbedingte Erwerbsunterbre-

chung und Diskontinuität im Erwerbs-

verlauf ist ungebrochen ein Merkmal 

weiblicher Erwerbsbiografien. Die Ar-

beitsmarktintegration von Frauen ist 

zwar gestiegen, aber die unterschiedli-

chen Teilzeitarbeitsformen verhindern 

nicht, dass ihre Erwerbsbiografien fragil 

bleiben. Trotz der gestiegenen Arbeits-

marktintegration hat sich das von Frau-

en geleistete gesellschaftliche Volumen 

an Erwerbsarbeitsstunden kaum verän-

dert, es verteilt sich heute lediglich auf 

mehr Schultern. Ausgeweitet hat sich 

das Segment der Teilzeitarbeit. Teilzeit 

ist im großen Umfang prekär und oft 

nicht freiwillig gewählt. Im Unterschied 

zur nicht diskriminierenden frei gewähl-

ten Teilzeit ist sie Teil einer unstetigen 

Erwerbsbiografie (Sachverständigen-

kommission, 2011, S. 105). 

Diskontinuierliche Erwerbsbiografien 

von Männern sind Folge wiederholter 

Phasen der Arbeitslosigkeit. Von kumu-

lierter Lebensarbeitslosigkeit sind be-

stimmte Risikogruppen betroffen18. In 

einer Untersuchung des Arbeitsmarkt-

status westdeutscher Frauen und Män-

ner im Lebensverlauf stellte sich her-

aus, dass sich die Berufswahl zu Beginn 

der Erwerbskarriere auf die spätere 

Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf aus-

wirkt. Berufe mit geringer und schwan-

kender Nachfrage erhöhen das Risiko, 

arbeitslos zu werden. Dieser Zusam-

menhang trifft aus Sicht von Schmid in 

erster Linie auf Männer zu (Schmid, 

2011, S. 32). Der Zusammenhang zwi-

                                                 
18 Die Untersuchung von Schmillen und Möller 
aus dem Jahr 2010 zeigt außerdem, dass über die 
Hälfte des Gesamtvolumens der Arbeitslosigkeit 
bei Männern nur von fünf Prozent der jemals 
Betroffenen getragen wird, bei Frauen sind es nur 
sechs Prozent (Schmid, 2011, S. 13).  
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schen dem Beruf und der Erwerbslosig-

keit von Frauen wurde von 

Allmendinger analysiert. Sie zeigt auf, 

dass sich „berufliche Merkmale – Ar-

beitsbedingungen, Arbeitszeiten und 

Offenheit für den Wiedereinstieg“  auf 

die Dauer der Erwerbsunterbrechung 

erwerbsloser Frauen auswirken 

(Allmendinger, 2010, S. 73). 

Schmid unterscheidet für den Erwerbs-

verlauf fünf charakteristische Risikoty-

pen: 

 „Erstens das Risiko mangelnder 

oder mangelhafter Einkommens-

kapazität, d. h. einer zu geringen 

Ausstattung mit Bildung, Berufser-

fahrung oder deren Erosion im Er-

werbsverlauf; 

 zweitens das Risiko unsteter oder 

zu geringer Einkommen durch 

wechselnde oder schlecht bezahlte 

Beschäftigungsverhältnisse; 

 drittens das Risiko reduzierter Er-

werbseinkommen wegen einge-

schränkter Erwerbsfähigkeit infolge 

anderer Verpflichtungen wie Pflege 

und Erziehung 

 viertens das Risiko des zeitweisen 

vollständigen Einkommensausfalls 

durch Arbeitslosigkeit, 

 fünftens das Risiko eines dauerhaf-

ten Einkommensausfalls wegen 

Krankheit, Invalidität oder ‚Ruhe-

stand‘“ (Schmid, 2011, S. 156). 

In spezifischen Lebenslagen sind Teil-

gruppen sogar von mehreren Risiken 

betroffen, beispielsweise von Arbeitslo-

sigkeit und familiären Verpflichtungen 

oder von Arbeitslosigkeit, geringer Aus-

stattung mit verwertbaren Qualifikatio-

nen und familiären Verpflichtungen. Auf 

die zunehmende Vielfalt der Risiken im 

Lebenslauf muss die „soziale Risikopoli-

tik“ reagieren. Soziale Risikopolitik be-

trifft eine Vielzahl von Institutionen 

jenseits von Bildung, die somit nicht 

Gegenstand dieser Studie sind. Risiken 

infolge von Kindererziehung und Pflege 

soll aus Sicht des Gleichstellungs-

berichts durch eine öffentlich finanzier-

te Infrastruktur für Kinderbetreuung 

und Pflege vorgebeugt werden. Bil-

dungsrisiken kann schon früh im Kin-

dergarten vorgebeugt werden. Der Prä-

vention sind aus Sicht von Schmid aber 

Grenzen gesetzt: “Unsicherheit der Bil-

dungsbedarfe lässt sich nicht eindamp-

fen, ebenso wenig wie die sich wan-

delnden Berufswünsche der Menschen 

gelenkt werden können und schon gar 

nicht dirigiert werden sollten. Neben 

Antizipation muss Beweglichkeit als 

Element der Versicherung gegen Unge-

wissheit hinzukommen. Entscheidend 

ist darum die Öffnung des Bildungssys-

tems, um die Durchlässigkeit – also die 

Übergangsmöglichkeiten – zwischen 

beruflichen, sektoralen und räumlichen 

Aktivitäten zu erhöhen. Demgegenüber 

ist das deutsche Bildungssystem wie 

kaum ein anderes System in vergleich-

baren Ländern stark segmentiert. Da-
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rüber hinaus können Bildungsrisiken 

durch Stärkung der Bürgerrechte auf 

Aus- und Weiterbildung (besonders 

durch Institutionalisierung einer zwei-

ten oder dritten Bildungschance im Le-

benslauf), durch faire Kostenteilung 

zwischen Individuen, Betrieben und 

Solidargemeinschaft und durch Nutzung 

neuer Finanzierungsinstrumente gemil-

dert oder bewältigt werden“ (ebd., S. 

157). Aktive Lebenslaufpolitik misst 

sich an ihrer Problemlösekompetenz für 

nicht-lineare, diskontinuierliche Er-

werbsverläufe und Patch-Work-

Arbeitsbiografien. Damit dies gelingen 

kann, müssen auch Altersnormen bei 

Zugangsregelungen oder in der Perso-

nalentwicklung kritisch hinterfragt wer-

den

 

Bezug zum DQR 

Der DQR beinhaltet eine besondere 

Verpflichtung für Menschen, die von 

Arbeitslosigkeit und unsicheren Arbeits-

verhältnissen betroffen sind: „Zugang 

und Teilhabe am lebenslangen Lernen 

und die Nutzung von Qualifikationen 

sollen für alle – auch für von Arbeitslo-

sigkeit und unsicheren Arbeitsverhält-

nissen betroffene Menschen – gefördert 

und verbessert werden“ (DQR, 2011, S. 

3). 

Wie kann das umgesetzt werden? Die 

genannten Teilgruppen sind eine große 

Herausforderung für die Modernisierung 

der Berufsbildung, denn es geht darum, 

ihnen einen Zugang zu Qualifikationen 

und zur Verwertung ihrer Kompetenzen 

zu verschaffen. Worin besteht diese 

Herausforderung? Arbeitslose und von 

unsicheren Arbeitsverhältnissen betrof-

fene Personen haben in den zurücklie-

genden Jahren Schulabschlüsse und 

Qualifikationen erworben – letztere 

haben sie möglicherweise gar nicht 

oder in letzter Zeit nicht aktiv in der 

Erwerbsarbeit eingesetzt. Sie haben 

informell Kompetenzen erworben, ver-

fügen über Erfahrungswissen und über-

fachliche soziale und personale Kompe-

tenzen. Doch diese sind nicht als Quali-

fikationen erschlossen oder auf Anhieb 

verwertbar. Deshalb muss der Aspekt 

der Bilanzierung und Anerkennung von 

formal, non-formal und informell er-

worbenen Kompetenzen beachtet wer-

den. Andererseits fehlt diesen Personen 

ggf. spezifisches explizites Wissen, um 

die Anforderungen in angestrebten Tä-

tigkeitsfeldern erfüllen zu können. Des-

halb muss der Aspekt der Qualifizierung 
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beachtet werden. Unter dem Gesichts-

punkt einer aktiven Lebenslaufpolitik, 

ist es das Ziel, dass betroffenen Perso-

nen auch im späteren Lebensverlauf ein 

vollwertiger Erwerbseinstieg mit weite-

ren Anschlussmöglichkeiten eröffnet 

wird. 

 

Empfehlung 

Der praktische Nutzen des DQR liegt 

darin, im Sinne einer "Bildungslandkar-

te" das lebenslange Lernen zu fördern. 

Grundsätzlich verbessert der DQR die 

Möglichkeiten, qualitativ hochwertige 

Bildungsanschlüsse im Lebensverlauf zu 

generieren, die mit dem vorausgegan-

genen  Kompetenzerwerb und den An-

forderungen am Arbeitsmarkt abge-

stimmt sind. Wichtig ist, dass zu der 

neuen "Bildungslandkarte" auch eine 

entsprechende Infrastruktur entsteht: 

sektorale Qualifikationsrahmen, trans-

parente Bildungsangebote, die Ermitt-

lung und Validierung von non-formal 

und informell erworbenen Kompeten-

zen. Im DQR ist die Verpflichtung ver-

ankert, dass auch von Arbeitslosigkeit 

und unsicheren Arbeitsverhältnissen 

betroffene Menschen von ihm profitie-

ren können. Darauf müssen Bildungs- 

und Arbeitsmarktpolitik reagieren und 

in der Arbeitsmarktpolitik die präventi-

ven und qualifizierenden Strategien 

verstärken.  

3.5 Weiterlernen im Lebensverlauf 

Weiterbildung umfasst alle formalen, 

non-formalen und informellen Lernakti-

vitäten, die Frauen und Männer im An-

schluss an ihre erste frühe Bildungs-

phase ergreifen. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wird hier nur das Wei-

terlernen in formalen und non-formalen 

Lernumwelten diskutiert, das informelle 

Lernen ist Gegenstand des anschlie-

ßenden Teilkapitels. 

Der für Weiterbildung vorgesehene Le-

bensabschnitt umfasst mehrere Le-

bensjahrzehnte. Es gilt eine Struktur-

differenz zu beachten. Schulbildung, 

Berufsbildung und Hochschulbildung 

gestalten die bildungsintensiven Phasen 

vor dem Übergang in die Erwerbsarbeit 

und vor der Familiengründung. Weiter-

bildung hingegen gestaltet das lebens-

lange Weiterlernen. Die Entscheidung 
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für die Teilnahme an Weiterbildung ist 

entsprechend auch institutionell anders 

gerahmt. Übergänge in Schulbildung, 

Berufsbildung oder Hochschulbildung 

erfolgen entlang der formalen (zum Teil 

gesetzlich verpflichtenden) Bildungs-

laufbahn und einem entsprechendem 

Übergangsmanagement. Das Weiter-

Lernen im Lebenslauf ist weitgehend 

durch die situierte Wahrnehmung von 

Anforderungen und Bildungswünschen 

der Individuen bestimmt. Bildungsent-

scheidungen im Lebensverlauf entste-

hen nicht in einem 'luftleeren Raum'. 

Sie sind in Kontexte eingebettet  den 

Betrieb, die Familie, zivilgesellschaftli-

che Strukturen und Milieus. Typisch für 

den Weiterbildungsbereich ist seine 

heterogene Struktur, die große Vielfalt 

der Träger, Einrichtungen, Lernorte und 

Veranstaltungsformen. Die Trennung 

des Bildungswesens in Teilsysteme wird 

in der Weiterbildung fortgeschrieben. 

Man unterscheidet die allgemeine, poli-

tische und kulturelle Weiterbildung, die 

berufliche Weiterbildung und Weiterbil-

dung an Hochschulen. Die Weiterbil-

dungsberichterstattung des Adult Edu-

cation Survey und des Datenreports 

zum Berufsbildungsbericht erfasst die 

Teilnahmeaktivitäten und weist diese in 

Bezug auf die Merkmale Alter, Berufs-

ausbildung, Geschlecht, Erwerbsstatus 

und Schulbildung aus. Diese Daten bil-

den Momentaufnahmen ab, das ‚timing‘ 

von Weiterbildungsaktivitäten und ihre 

Wirkungen im Lebensverlauf können 

nicht erfasst werden19. 

 
Weiterbildung ist der größte Bil-

dungsbereich des deutschen Bil-

dungssystems 

25 Millionen Erwachsene nehmen jähr-

lich an einer Weiterbildung teil. Der 

Vergleich der Weiterbildungsbeteiligung 

mit den Mitgliedstaaten der europäi-

schen Union gibt einen Hinweis, wie die 

Beteiligung an Weiterbildung einzu-

schätzen ist. Im europäischen Vergleich 

liegt Deutschland im Jahr 2009 unter 

dem EU Durchschnitt und weit abge-

schlagen hinter Dänemark, Schweden, 

Finnland, Niederlande und UK 

(Europäische Kommission EUROSTAT, 

2011, S. 67). 

Der Adult Education Survey berichtet, 

dass die Beteiligung stagniert, obwohl 

bildungspolitisch die Steigerung der 

Weiterbildungsbeteiligung als notwen-

dig erachtet wird. Im Jahr 2010 haben 

42 Prozent der Bevölkerung im Er-

werbsalter (18 – 64 Jahren) an einer 

Weiterbildung teilgenommen (BMBF(e), 

2011). 26 Prozent davon haben an ei-

ner oder mehreren Veranstaltungen der 

                                                 
19 Das Nationale Bildungspanel hat zum Ziel, 
diese Forschungslücke zu schließen (Althaber, 
2011) (Blossfeld & v.Maurice, Education as 
lifelong process, 2011).  
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betrieblichen Weiterbildung teilgenom-

men, zwölf Prozent an individueller be-

rufsbezogener Weiterbildung und elf 

Prozent an nicht-beruflicher Weiterbil-

dung (ebd., S. 21). Mindestens 80 Pro-

zent aller Weiterbildungsteilnehmenden 

sind erwerbstätig (ebd., S. 17). Diffe-

renziert nach Geschlecht zeigen die 

Beteiligungsquoten das bekannte Bild: 

Die Weiterbildungsaktivitäten von Frau-

en und Männern sind in 2010 gleich 

stark, Männer haben ihre Aktivitäten im 

Vergleich zum Jahr 2007 im Bereich 

betrieblicher Weiterbildung leicht redu-

ziert. Sowohl Männer als auch Frauen 

lernen vorwiegend berufsbezogen. 

Männer profitieren von ihrer höheren 

Erwerbsintegration und nehmen gering-

fügig häufiger an betrieblicher Weiter-

bildung teil. Frauen nehmen geringfü-

gig häufiger an der nicht-

berufsbezogenen Weiterbildung teil. 

Der erhöhte Anteil von Frauen an nicht-

beruflicher Weiterbildung zeigt, dass sie 

auch Interesse an Bildung haben, die 

nicht auf Verwertung gerichtet ist. 

Der Erwerbskontext prägt das 

Weiterbildungsverhalten 

Betrachtet man die Gruppe der er-

werbstätigen Frauen und Männer und 

ihre Weiterbildungsaktivitäten in der 

beruflichen Weiterbildung, so sind 

Frauen genauso bildungsaktiv wie Män-

ner (Bundesinstitut für 

Berufsbildung(b), 2011, S. 291). Die 

Beteiligung an Weiterbildung ist von 

den beruflichen Zugangsmöglichkeiten 

geprägt (BMBF(e), 2011, S. 23): Er-

werbsstatus, Branche, Betriebsgröße, 

Arbeitsverträge, Bildungsabschluss, 

Berufsabschluss, Alter und Migrations-

hintergrund. Die Auswertung der Mikro-

zensusdaten der Jahre 2005-2008 be-

legt beispielsweise, dass die Gruppe 

der Vollzeitbeschäftigten eine zwölf mal 

so hohe Chance hat, an berufsbezoge-

ner Weiterbildung teilzunehmen wie die 

Gruppe der Nichterwerbspersonen 

(Bundesinstitut für Berufsbildung(b), 

2011, S. 287). In der familienintensi-

ven Lebensphase der ersten Jahre 

nehmen Frauen weniger häufig an (be-

ruflicher) Weiterbildung teil, während 

Väter Weiterbildung nicht ausschließen 

müssen (Blossfeld & v.Maurice, 

Education as lifelong process, 2011, S. 

150). Die Weiterbildungsquote von 

Akademikern und Akademikerinnen 

liegt deutlich höher als die von Er-

werbstätigen mit einer abgeschlosse-

nen dualen Ausbildung (Bundesinstitut 

für Berufsbildung(b), 2011, S. 285). 

Beamte und Beamtinnen im gehobenen 

und höheren Dienst haben eine 4,8 

fach höhere Teilnahmechance an beruf-

licher Weiterbildung gegenüber un- 

oder angelernten Arbeitern und Arbei-

terinnen. Menschen mit geringen Bil-
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dungsressourcen haben auch im späte-

ren Leben weniger oft die Gelegenheit, 

an organisierter Weiterbildung teilzu-

nehmen. In der beruflichen Weiterbil-

dung sind außerdem ältere Erwerbstä-

tige und Erwerbstätige mit Migrations-

hintergrund deutlich unterrepräsentiert 

(ebd., S. 288). 

 

Viele Frauen arbeiten in weiterbil-

dungsintensiven Berufen 

Die ausführliche Analyse des Zusam-

menhangs zwischen Weiterbildungsak-

tivitäten und den Tätigkeitsschwer-

punkten dual ausgebildeter Erwerbstä-

tiger liefert einen wichtigen Hinweis auf 

die steigende Weiterbildungsbeteiligung 

von Frauen. Frauen arbeiten häufig in 

sehr weiterbildungsintensiven Berufen 

und sind in den betreffenden Berufen 

des Gesundheits-, Erziehungs- und So-

zialwesens auch stärker als Männer 

vertreten. In anderen Berufen zeigen 

Männer mit dualer Berufsausbildung 

eine höhere Weiterbildungsbeteiligung, 

doch diese fällt bei der Summe aller 

Weiterbildungsaktivitäten nicht ins Ge-

wicht, weil die betreffenden Berufe 

nicht weiterbildungsintensiv sind (ebd., 

S. 293). 

 

Die betriebliche Weiterbildung er-

reicht nur Wenige 

Auf der Basis des IAB Betriebspanels 

kann gesagt werden, dass im Jahr 2009 

45 Prozent der Betriebe berufliche 

Weiterbildungsaktivitäten initiiert und 

umgesetzt haben (ebd., S. 299). Nach 

dem krisenbedingten Rückgang der 

betrieblichen Weiterbildung im Jahr 

2008, wird der Rückstand im Jahr 2010 

wieder aufgeholt. Dies ist das Ergebnis 

der repräsentativen Unternehmensbe-

fragung des Deutschen Instituts für 

Wirtschaft. Die Ermittlung der Struk-

turdaten zu Stand und Entwicklung der 

betrieblichen Weiterbildung legt ein 

breites Weiterbildungsverständnis zu-

grunde, das auch die informellen Ange-

bote wie Unterweisung am Arbeitsplatz, 

Informationsveranstaltung und PC-

gestütztes Lernen erhebt. Die Erhebung 

kommt zu dem Ergebnis, dass 83,2 der 

Unternehmen im Jahr 2010 in der for-

mellen und informellen Weiterbildung 

aktiv waren (Seyda & Werner, 2012, S. 

2). Im Durchschnitt haben die Mitarbei-

tenden zweimal im Jahr 2010 an einer 

Weiterbildungsveranstaltung teilge-

nommen. 

Das IAB Betriebspanel ermittelt auch 

die Weiterbildungsquote, d. h. den An-

teil der in Weiterbildung einbezogenen 

Beschäftigten. Kleine Betriebe mit ge-

ringeren Beschäftigtenzahlen haben 

verständlicherweise weniger häufig An-
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lass zur betrieblichen Weiterbildung als 

große Betriebe mit vielen Beschäftig-

ten. Betrachtet man jedoch die Weiter-

bildungsquote, so werden Beschäftigte 

in kleinen Betrieben so häufig an Wei-

terbildung beteiligt wie in großen Be-

trieben. Allerding wird insgesamt nur 

ein Viertel der Beschäftigten in die be-

trieblichen Weiterbildungsmaßnahmen 

einbezogen – darunter sind deutlich 

häufiger die qualifizierten Beschäftigten 

(Bundesinstitut für Berufsbildung(b), 

2011, S. 300). Offensichtlich gibt es 

wenig Spielraum für die Weiterbildung 

in den niedrigen Qualifikations- und 

Einkommensgruppen. Obwohl gerade 

für diese Beschäftigtengruppe Qualifi-

zierungsmöglichkeiten geschaffen wer-

den müssten, sind die Betriebe dazu 

nicht bereit. Betriebliche Bildungsent-

scheidungen sind oft von einem kurz-

fristigen Kosten-Nutzen-Kalkül geleitet, 

die eine nachhaltige lebenslaufbezoge-

ne Perspektive auf die Personalentwick-

lung ausblendet. Innovative betriebli-

che Lösungsansätze setzen deshalb auf 

eine Arbeitszeitgestaltung, die Zeiträu-

me für Weiterbildung bereitstellt 

(Wotschack, Scheier, Schulte-Braucks, 

& Solga, 2011, S. 544). 

 

Formale und non-formale Weiter-

bildung in der Berichterstattung 

zur beruflichen Bildung 

Die Bildungsberichterstattung be-

schreibt an Hand von Indikatoren die 

Weiterbildungsaktivitäten von Frauen 

und Männern. Auf der Basis unter-

schiedlicher Datensätze kann man sich 

einen Überblick verschaffen, welcher 

Anteil der beruflichen Weiterbildung 

formal d. h. auf einen Abschluss oder 

eine Zertifizierung ausgerichtet ist und 

welcher Anteil non-formal organisiert 

ist. 

 

Hochschulweiterbildung 

Erwachsene können an beruflichen 

Schulen, auf dem zweiten Bildungsweg 

und auf dem dritten Bildungsweg eine 

Zugangsberechtigung zum Studium an 

Universitäten und Fachhochschulen 

erwerben. Der Anteil der Studierenden, 

die auf den nicht-traditionellen Wegen 

Zugang zur Hochschulbildung erhält, ist 

unverändert gering und beträgt an den 

Universitäten 7,9 Prozent und an den 

Fachhochschulen 9,8 Prozent (BMBF(b), 

2008, S. 176). Berufstätige ohne for-

male Hochschulreife kommen nur sehr 

selten auf dem dritten Bildungsweg an 

den Hochschulen an. Ihr Anteil an den 

Studierenden der Universitäten beträgt 

0,6 Prozent. An Fachhochschulen ist ihr 

Anteil etwas höher und beträgt 1,9 Pro-
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zent (ebd., S. 176). 60 Prozent der 

Studienanfänger des dritten Bildungs-

weges sind Männer (ebd., S. 177). Ob-

gleich die Anzahl der Fernstudierenden 

Jahr für Jahr steigt, ist die Gruppe der 

nicht-traditionellen Studierenden klein. 

Die Daten des Berichtssystems Weiter-

bildung zeigen für das Jahr 2001, dass 

die meisten Weiterbildungsteilnehmen-

den an Hochschulen an Kursen und 

Programmen der Hochschulen teilge-

nommen haben, die nicht auf einen 

Studienabschluss oder ein Zertifikat 

zielten (ebd., S. 101). Für das Jahr 

2001 kann auch der Anteil der hoch-

schulischen Weiterbildung an der ge-

samten Weiterbildung eingeschätzt 

werden. Drei Prozent der Befragten des 

Berichtssystems Weiterbildung gaben 

an, an Studiengängen oder Bildungsan-

geboten der Hochschulen teilgenom-

men zu haben. Der Anteil von Frauen 

an der Hochschulweiterbildung war sig-

nifikant unterdurchschnittlich. Aktuelle 

Genderanalysen fehlen. In den letzten 

Jahren ist das Angebot an abschlussbe-

zogenen Weiterbildungsstudiengängen 

gestiegen, die sich an berufserfahrene 

Praktiker und Praktikerinnen mit aka-

demischer Vorbildung wenden. Diese 

Studiengänge sind in der Regel berufs-

begleitend organisiert (Faulstich & 

Oswald, 2010, S. 23). Ein breites An-

gebot abschlussbezogener Studiengän-

ge bieten Fernuniversitäten und Fern-

fachhochschulen. Im Wintersemester 

2009/ 2010 gab es dort insgesamt 

104.750 Fernstudierende. Die Statistik 

der Fernstudiengänge belegt, dass 

Männer bei dieser Form der abschluss-

bezogenen Weiterbildung überreprä-

sentiert sind. Ihr Anteil beträgt 56,9 

Prozent (Bundesinstitut für 

Berufsbildung(b), 2011, S. 343). 

 

Aufstiegsfortbildung 

In den öffentlich-rechtlich geregelten 

Aufstiegsfortbildungen20 können Män-

ner und Frauen Fachkenntnisse für den 

beruflichen Aufstieg erwerben. Auf-

stiegsfortbildungen schließen an die 

Berufsausbildung und Berufserfahrung 

an, führen zu einem anerkannten quali-

fizierten Berufsabschluss. Auf Bundes-

ebene gibt es 213 Rechtverordnungen 

und Regelungen, die die beruflichen 

Fortbildungen, Meisterprüfungen und 

die Umschulungen betreffen. Hinzu 

kommen weitere Regelungen der zu-

ständigen Stellen für die berufliche 

Fortbildung und Umschulung. Hier gibt 

es 3.125 Rechtsvorschriften zu 728 

Fortbildungsberufen und 37 Rechtsvor-

schriften zu 23 Umschulungsregelun-

                                                 
20 Aufstiegsfortbildungen sind geordnet nach dem 
Berufsbildungsgesetz, nach Schulgesetzen, nach 
Bundesgesetzen, oder nach privatrechtlichen 
Regelungen von Branchen und Berufsverbänden.  
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gen. Hinzu kommen weitere 217 lan-

desrechtliche Weiterbildungsregelungen 

für Berufe im Gesundheits- und Sozial-

wesen (ebd., S. 363). Die Fortbildungs-

prüfungsstatistik 21 belegt, dass 2009 

insgesamt 106.341 Prüfungsteilnahmen 

gezählt wurden. Der Anteil von Frauen 

an den öffentlich-rechtlich geregelten 

Aufstiegsfortbildungen liegt deutlich 

unter dem Anteil der Männer. 35,6 der 

Prüfungsteilnehmenden sind Frauen, 

64, 4 Prozent Männer (ebd., S. 308). 

Einen weiteren Hinweis zur Teilhabe 

von Frauen an der Aufstiegsqualifizie-

rung bietet die Statistik des Aufstiegs-

förderungsgesetzes (AFBG - Meister 

Bafög). Hier liegt der Anteil der Frauen 

(48.907) an den insgesamt geförderten 

Personen bei 31 Prozent (Bundes-

institut für Berufsbildung(b), 2011). 

Das Stipendiatenprogramm für junge 

Berufsausbildungsabsolventen und -

absolventinnen fördert hingegen etwas 

häufiger junge Frauen  ihr Anteil be-

trägt 52 Prozent (ebd., S. 353).

                                                 
21 Eine integrierte Statistik, die die Teilnahme an 
den 217 landesrechtlich geregelten Weiterbildun-
gen in Gesundheits- und Sozialberufen einbezieht, 
wird im Datenreport nicht dargestellt. Es kann 
vermutet werden, dass als Folge segregierter 
Berufsgruppen Frauen überdurchschnittlich häu-
fig an den landesrechtlich geregelten Weiterbil-
dungen teilnehmen.  

Umschulung 

21.000 Personen haben im Jahr 2009 

eine zweite Chance im Leben erhalten 

und eine Umschulung gemäß §1 Abs. 5 

BBiG abgeschlossen. 1/ 3 der Prüfungs-

teilnehmenden waren Frauen (ebd., S. 

312). 

 

Förderung beruflicher Weiterbil-

dung 

Im Rahmen der SGB -III und SGB -II 

geförderten Maßnahmen ist im Jahr 

2009 der Anteil an beruflicher Weiter-

bildung gestiegen (ebd., S. 345). Da-

runter fallen abschlussbezogene Maß-

nahmen in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf und ein hoher Anteil an 

Anpassungsqualifizierung. Von insge-

samt 618.436 Eintritten in Maßnahmen 

der beruflichen Weiterbildung entfielen 

in 2009 45.008 auf die abschlussbezo-

gene Qualifizierung. Das entspricht ei-

nem Anteil von 7.3 Prozent der berufli-

chen Weiterbildung. Frauen wurden 

mindestens entsprechend ihrem Anteil 

an den Arbeitslosen beteiligt. Im Pro-

gramm WeGebAU (Weiterbildung Ge-

ringqualifizierter und beschäftigter Älte-

rer in Unternehmen) sind im Jahr 2009 

65.311 geförderte Personen hinzuge-

kommen. In dem Programm werden 

vorwiegend Teilqualifikationen erwor-

ben. Der Anteil an Maßnahmen mit ei-
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nem anerkannten Abschuss beträgt 

2009 4,5 Prozent (ebd., S. 347). 

Folgende Statistiken belegen die hohe 

Weiterbildungsbereitschaft von Frauen. 

Die Teilnahme an staatlich zugelasse-

nen Fernlehrgängen wird auf 253.000 

geschätzt. Der Anteil der Frauen an 

Fernlehrgängen beträgt im Jahr 2009 

53,1 Prozent und ist damit etwas höher 

als der Anteil der Männer (ebd., S. 

340). 

 

Volkshochschulen  

Traditionell nutzen Frauen die Weiter-

bildungsangebote der Volkshochschu-

len. Die Statistik des Volkshochschul-

verbandes zeigt, dass an den Veran-

staltungen des Programmbereichs Ar-

beit und Beruf 63,1 Prozent Frauen und 

nur 36,9 Prozent Männer teilnehmen 

(ebd., S. 330). 

Gewichtung aller Weiterbildungs-
aktivitäten nach dem Adult Educa-
tion Survey 

Betrachtet man abschließend die Ge-

wichtung zwischen den Weiterbildungs-

aktivitäten, die dem formalen Lernen 

und den Weiterbildungsaktivitäten, die 

dem non-formalen Lernen zugerechnet 

werden, zeigt der Adult Education Sur-

vey folgendes Bild: 

 Nur fünf Prozent der Teilnehmen-

den im Jahr 2009 erwerben ein 

Zeugnis über einen staatlich aner-

kannten Bildungsabschluss oder ei-

ne Kammerprüfung. 

 14 Prozent erwerben ein Zertifikat 

mit bundeweiter Gültigkeit 

 5 Prozent erwerben ein anderen 

Leistungsnachweis 

 36 Prozent erhalten eine Teilnah-

mebestätigung 

 43 Prozent erhalten nichts davon 

(BMBF(e), 2011, S. 18). 

Demzufolge findet etwa ein Viertel aller 

Weiterbildungsaktivitäten in Bildungs-

gängen statt, die curricular vorgegebe-

ne Lerninhalte vermitteln und die er-

worbenen Lernergebnisse einer Prüfung 

unterziehen. Davon können jetzt schon 

alle Abschlüsse staatlicher anerkannter 

Bildungsabschlüsse in den DQR einge-

ordnet werden. 
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Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Lebensverlauf 

Betrachtet man die einzelnen Weiterbil-

dungsaktivitäten von Frauen und Män-

nern in der Summe, so haben Frauen in 

der beruflichen Weiterbildung mit Män-

nern gleichgezogen. Bei den jeweils 

spezifischen Teilnahmequoten von 

Frauen und Männern wird deutlich, dass 

der Erwerbsstatus und der ausgeübte 

Beruf Effekte im Hinblick auf ihre 

Weiterbildungsaktivitäten haben. Auf 

der Basis der Weiterbildungsstatistik 

kann außerdem angenommen werden, 

dass Männer häufiger an Bildungsgän-

gen teilnehmen, die Qualifikationen für 

den beruflichen Aufstieg vermitteln. 

Der hohe Anteil von Frauen an den öf-

fentlich verantworteten Weiterbildungs-

veranstaltungen der Volkshochschulen 

ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie 

wichtig es ist, dass ein leicht zugängli-

ches, preisgünstiges und ortsnahes 

Bildungsangebot kontinuierlich vorge-

halten wird. 

Soll der Bildungsbereich der Weiterbil-

dung unter der Fragestellung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen 

im Lebensverlauf betrachtet werden, 

gibt es zunächst die Einschätzung, dass 

Weiterbildung in Deutschland im Ver-

gleich zu anderen europäischen Län-

dern insgesamt einen zu geringen Stel-

lenwert hat (Allmendinger, 2010, S. 

80). Bildungspolitisch wird der ‚Ver-

wirklichung des Lernens im Lebenslauf‘ 

eine hohe Bedeutung beigemessen, 

doch faktisch gibt es in Deutschland 

dazu deutlich weniger Bildungsangebo-

te als in anderen weit entwickelten eu-

ropäischen Gesellschaften. Es braucht 

jedoch gute Weiterbildungsangebote 

und Finanzierungsmöglichkeiten, um 

für mehr Menschen zukunftsoffene Bil-

dungsverläufe im lebenslangen Lernen 

gestalten zu können. 

Die Daten der Bildungsberichterstat-

tung ergeben kein deutliches Bild we-

der an den 'Knotenpunkten' im Lebens-

verlauf Erwachsener noch zu den Kons-

tellationen, die zum Weiterlernen ver-

anlassen. Die betriebliche Weiterbil-

dung und Personalentwicklung ist se-

lektiv, bestimmte Gruppen werden da-

ran beteiligt, andere werden in der 

Tendenz nicht beteiligt. Die Beteili-

gung/Nichtbeteiligung ist abhängig da-

von, ob Mitarbeitende vollzeitbeschäf-

tigt sind, welche Qualifikation oder wel-

ches Alter sie haben. Wir erfahren we-
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nig über Weiterbildung im Kontext le-

bensphasenbezogener Übergänge (den 

Wechsel Älterer in körperlich weniger 

belastende Tätigkeiten, die Aufstiegs-

förderung für Frauen in der Lebensmit-

te mit Kindern). Wir erhalten kein deut-

liches Bild davon, welche Unterstüt-

zungsangebote Personen in unsicheren 

Arbeitsverhältnissen mit einem Beruf-

sabschluss helfen, von denen man vor-

schnell annimmt, dass sie durch ihre 

Bildungsressourcen gegen die Zumu-

tung der Unterbeschäftigung und der 

Deregulierung der Arbeitsverhältnisse 

abgesichert sind. Im Sektor niedrigent-

lohnter Arbeit und in atypischen Be-

schäftigungsverhältnissen haben die 

Betroffenen  in der Mehrheit Frauen  

einen berufsqualifizierenden Abschluss. 

Wir erfahren wenig darüber, welche 

faktischen Chancen Menschen in späte-

ren Lebensphasen haben, frühere Ent-

scheidungen und Ereignisse zu korrigie-

ren: beispielsweise welche Chancen 

erwerbslose Mütter beim (Wie-

der)Einstieg haben, oder geringqualifi-

zierte oder von Langzeitarbeitslosigkeit 

betroffene Frauen und Männer beim 

Zugang zu einer zweiten oder dritten 

Berufsausbildung. 

Zwei Übergänge werden zum Schluss 

herausgehoben, denn für sie müssen 

reguläre Bildungswege in einem durch-

lässigen Bildungssystem institutionali-

siert werden: Es geht um den Übergang 

von Berufsausbildung in die tertiäre 

Bildung sowie den Übergang von Per-

sonen ohne Berufsabschluss in die 

Nachqualifizierung. Wie bereits an an-

derer Stelle dargestellt, führt der Wan-

del zur Dienstleistungsgesellschaft in 

einer wissensbasierten Ökonomie dazu, 

dass der Anteil an Beschäftigung in 

Produktionsberufen sinkt, in den primä-

ren Dienstleistungen voraussichtlich 

konstant bleibt, in den sekundären 

Dienstleistungen aber steigt. In diesem 

Zusammenhang wird die Ausweitung 

der tertiären Bildung gefordert. Mehr 

Menschen mit einem Berufsabschluss 

müssen die Chance erhalten, theoreti-

sches Wissen zu erwerben, ihre kom-

munikativen Fähigkeiten und ihr Prob-

lemlösungswissen zu erweitern. Zu-

gleich resultiert aus dem Strukturmus-

ter von niedriger Schulbildung, keinem 

bzw. einem niedrigqualifizierenden Be-

rufsabschluss und den deutlich schlech-

teren Chancen am Arbeitsmarkt eine 

reguläre nachqualifizierende Bildungs-

aufgabe. 
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Bezug zum DQR 

Der bildungsbereichsübergreifenden 

Matrix des DQR können bisher nur Qua-

lifikationen zugeordnet werden, die in 

formalen abschlussbezogenen Bil-

dungsgängen erworben werden: Alle 

weiterbildenden Bachelor- und Master-

studiengänge und alle staatlich aner-

kannten Weiterbildungs- und Fortbil-

dungsabschlüsse werden den Niveau-

stufen des DQR zugeordnet. Auf das 

duale Berufsausbildungssystem baut 

ein mehrstufiges abschlussbezogenes 

Fortbildungssystem auf. Die Qualifikati-

onen des abschluss-bezogenen Fortbil-

dungssystems sind mit dem betriebli-

chen Aufstieg abgestimmt und Grund-

lage von Zugangsregelungen zum Stu-

dium. Auch die Zeugnisse der berufs-

begleitenden Bachelor- und Masterstu-

diengänge sind klar definiert und für 

Arbeitgeber gut einzuordnen. 

Allerdings ist es so, dass nur fünf Pro-

zent der Weiterbildungsteilnehmenden 

im Jahr 2009 ein Zeugnis über einen 

staatlich anerkannten Bildungsab-

schluss oder eine Kammerprüfung 

(BMBF(e), 2011) erworben haben. Die 

Daten der Bildungsberichterstattung 

belegen, dass Erwachsene zu einem 

sehr viel größeren Anteil in non-

formalen Lernumgebungen Kompeten-

zen erwerben. Im Kontext des DQR soll 

es zukünftig möglich sein, non-formale 

Weiterbildungsqualifikationen zu akkre-

ditieren. Sind diese curricular konzipiert 

und werden die non-formal erworbenen 

Lernergebnisse geprüft, erhalten Teil-

nehmende bisher ein Zertifikat des Bil-

dungsanbieters, das ggf. von einem 

Berufsverband anerkannt ist. Im Unter-

schied zu dem gestuften dualen Fortbil-

dungssystem sind diese non-formalen 

Bildungsabschlüsse nicht einheitlich 

geordnet. Die erworbenen Kompeten-

zen sind für Außenstehende (z. B. Ar-

beitgeber) entsprechend weniger 

transparent. Transparenz setzt die 

kompetenzbasierte Beschreibung und 

Dokumentation der Lernergebnisse 

non-formaler Weiterbildungsqualifikati-

onen voraus. Diese Transparenz ist 

auch für die Anerkennung und Anrech-

nung der non-formal erworbenen Kom-

petenzen im Bildungssystem Voraus-

setzung. Würden die Zertifikate der 

curricularen non-formalen Bildungs-

angebote den Niveaustufen des DQR 

zugeordnet, würde sich die Signalwir-

kung der Zertifikate non-formaler Wei-

terbildungen voraussichtlich erhöhen. 

Die Gleichstellung curricularer non-

formaler Bildungsangebote im Deut-
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schen Qualifikationsrahmen ist ein Ge-

bot der Fairness gegenüber den Ler-

nenden. Sogar im Bereich der weiter-

bildenden Studiengänge scheint es bei 

den spezialisierten Angeboten ein Prob-

lem zu sein, die Qualifikation in speziel-

len Abschlussbezeichnungen klar er-

kenntlich auszuweisen (Faulstich & 

Oswald, 2010, S. 24). 

Betrachten wir die besonderen Belange 

von Personen, die ihre Kompetenzen 

am Arbeitsmarkt nicht verwerten kön-

nen und von daher ein besonderes In-

teresse am Erwerb einer vollwertigen 

Qualifikation haben: Sie erhalten in der 

SGB-II und SGB-III geförderten Wei-

terbildung, im Programm WeGebAU 

oder in den Auftrags- und Vertrags-

maßnahmen der Volkshochschulen für 

am Arbeitsmarkt Benachteiligte eine 

Anpassungsqualifizierung oder Weiter-

qualifizierung. Da die Weiterbildung 

eine Brücke in eine vollwertige Beschäf-

tigung bauen soll, scheint es sinnvoll zu 

sein, dass die geförderten Maßnahmen 

mindestens den Standard einer Weiter-

bildungsqualifikation und bei Personen 

ohne Berufsabschluss einer Nachquali-

fikation erfüllen. 

Der DQR bezieht sich auf Qualifikatio-

nen. Die Stärke von Erwachsenen- und 

Weiterbildung ist es jedoch, dass sie 

nicht in jedem Fall an curricular konzi-

pierten Qualifikationszielen ausgerichtet 

ist, sondern viele Bildungsangebote aus 

gutem Grund entwicklungsbegleitend 

und zielgenerierend konzipiert werden. 

Die Qualität der nachfrageorientierten 

Weiterbildung beruht darauf, dass 

passgenaue Angebote mit Auftragge-

bern und Lernenden besprochen und 

vereinbart werden. Die Akkreditierung 

curricular festgelegter Weiterqualifika-

tionen darf folglich nicht mit einem für 

den ganzen Bildungsbereich gültigen 

Qualitätsstandard verwechselt werden. 

Eine Akkreditierung dokumentiert aus-

schließlich, dass curricular geplante 

Lernergebnisse im Sinne einer Weiter-

qualifikation standardisiert und alle 

dazu erforderlichen Nachweise erbracht 

wurden. 

 

Empfehlung 

Es ist voreilig zu meinen, der DQR sei 

verabschiedet und eingeführt. In relativ 

kurzer Frist können zwar die Qualifika-

tionen von feststehenden curricularen 

Bildungsangeboten der Erwachsenen-

bildung dem DQR zugeordnet werden. 

Es bedarf aber zusätzlicher Anstren-

gungen, das non-formale und informel-
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le Lernen in einem bildungsbereichs-

übergreifenden und kohärenten Kon-

zept einzubeziehen. Der Bereich Wei-

terbildung ist als Teilbereich des seg-

mentierten Bildungssystems wiederum 

selbst in die Teilbereiche allgemeine, 

kulturelle, politische Weiterbildung, 

berufliche Weiterbildung und Weiterbil-

dung an Hochschulen segmentiert. Die 

Unterscheidungen sind nicht trenn-

scharf (Meisel, 2011). Eigentlich ist es 

die Idee des DQR, dass es nicht zählt, 

ob jemand in der Volkshochschule, im 

wirtschaftsnahen Bildungswerk oder im 

Weiterbildungszentrum einer Hochschu-

le gelernt hat, sondern was er oder sie 

kann. Das Potenzial des DQR liegt da-

rin, bildungsbereichsübergreifend und 

bundesweit einheitlich für alle Akteure  

die Lernenden eingeschlossen  gut ver-

ständliche Standards einzuführen. Der 

basale Standard sollte die lernergebnis-

orientierte Beschreibung eines einge-

grenzten Kompetenzbereiches sein, der 

als Weiterbildungsqualifikation am Ende 

eines Lernprozesses zertifiziert werden 

kann. 

In den Gutachten und Stellungnahmen 

zum nicht-formalen und informellen 

Lernen wird vorgeschlagen, den Euro-

päischen Referenzrahmen "Schlüssel-

kompetenzen für Lebensbegleitendes 

Lernen" als Metarahmen zur Klassifizie-

rung des non-formalen und informellen 

Lernens in der allgemeinen, politischen 

und kulturellen Weiterbildung einzuset-

zen. In diesem Referenzrahmen sind 

acht Schlüsselkompetenzfelder defi-

niert: 

1. Muttersprachliche Kompetenz 

2. Fremdsprachliche Kompetenz 

3. Mathematische Kompetenz und 

grundlegende naturwissenschaftli-

che Kompetenz 

4. Computerkompetenz 

5. Lernkompetenz 

6. Soziale Kompetenz und Bürger-

kompetenz 

7. Eigeninitiative und unternehmeri-

sche Kompetenz 

8. Kulturbewusstsein und kulturelle 

Ausdrucksfähigkeit (Europäische 

Kommission(a), 2006, S. 2)22. 

Eine Stufung der Kompetenzen könnte 

analog zur Graduierung von Sprach-

kompetenz im Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmen für Sprachen: 

Lernen, lehren, beurteilen entwickelt 

werden (Schmidt-Hertha, 2011) (GERS, 

2012).  

                                                 
22 Im Europäischen Referenzrahmen "Schlüssel-
kompetenzen für Lebensbegleitendes Lernen" 
wird beispielsweise Computerkompetenz wie 
folgt definiert." Computerkompetenz umfasst die 
sichere und kritische Anwendung der Technolo-
gien in der Informationsgesellschaft (TIG) für 
Arbeit, Freizeit und Kommunikation. Sie wird 
unterstützt durch Grundkenntnisse der IKT: Be-
nutzung von Computern, um Informationen abzu-
fragen, zu bewerten, zu speichern, zu produzieren, 
zu präsentieren und auszutauschen, über Internet 
zu kommunizieren und an Kooperationsnetzen 
teilzunehmen" (Europäische Kommission(a), 
2006, S. 7).  



 

84 

Der Vorschlag eröffnet die Möglichkeit, 

den DQR aus der ausschließlichen Fest-

legung auf den Bildungsabschluss zu 

lösen und im Bereich des non-formalen 

und informellen Lernens auch Elemente 

von Qualifikationen anzuerkennen, die 

ggf. gebündelt einem Niveau zugeord-

net werden können. Dazu ist eine zent-

rale Stelle mit bundesweiter Zuständig-

keit einzurichten, die dann die jeweili-

gen "Weiterbildungsqualifikationen"  

d. h. nicht das Bildungsangebot und 

auch nicht die Bildungseinrichtung  un-

bürokratisch akkreditiert. Dazu müssen 

erst noch einheitliche Verfahren und 

Zuordnungsrichtlinien zur Einstufung 

von Qualifikationsniveaus entwickelt 

werden (Schmidt-Hertha, 2011). Der 

Bildungshorizont des Referenzrahmens 

"Schlüsselkompetenzen für Lebensbe-

gleitendes Lernen" ist weit gespannt. 

Dennoch ist es durchaus möglich, dass 

die Unterscheidung zwischen berufli-

cher Weiterbildung und allgemeiner, 

kultureller und politischer Weiterbildung 

bezogen auf eine bestimmte Weiterbil-

dungsqualifikation weder trennscharf 

noch zutreffend ist. Deshalb sollte die 

zuständige Stelle für alle Weiterbil-

dungsqualifikationen zuständig sein. 

3.6 Informelles Lernen 

Das informelle Lernen gilt als eine 

„Grundform des Lernens“ (Dohmen, 

2001). Unterschiedliche Berechnungen 

kommen zu dem Ergebnis, dass etwa 

70 Prozent aller menschlichen Lernpro-

zesse außerhalb der Bildungsinstitutio-

nen sattfinden (ebd., S. 7, 178). In-

formelles Lernen kann das formale und 

non-formale Lernen nicht ersetzen. 

Vielmehr muss von einer komplementä-

ren Struktur ausgegangen werden. 

Deutlich wird dies, wenn formale oder 

non-formale Weiterbildung das infor-

melle Erfahrungs-lernen im Beruf vo-

raussetzen. Der Transfer informell er-

worbener Lernergebnisse in einen neu-

en Kontext scheint es wiederum zu er-

fordern, dass das informelle Lernen 

reflektiert und die Lernergebnisse be-

wusst gemacht und beschrieben wer-

den. Mit der neuen Ausrichtung des 

gesamten Qualifikationssystems an den 

Lernergebnissen sind die Vorausset-

zungen geschaffen, das informelle Ler-

nen in das Bildungs- und Qualifikati-

onssystem einzubeziehen. Der Bil-

dungsbegriff des DQR integriert drei 

Bildungsorte: informelle, non-formale 

und formale Lernumwelten. Diese ste-

hen nicht getrennt nebeneinander, 

denn Lernprozesse sind nicht additiv. 

Bildung ist vielmehr ein reflexiver Pro-
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zess, in dem die Lernprozesse unter-

schiedlicher Lernumwelten aufeinander 

bezogen sind. Das informelle Lernen 

gilt als das natürliche im Arbeits- und 

Lebenszusammenhang situierte Lernen. 

In der Fachliteratur wird die Unter-

scheidung zwischen reflektierten Lern-

aktivitäten außerhalb formaler Kontexte 

und dem beiläufigen Lernen ohne Ref-

lektion unterschieden (ebd., S. 20). 

Doch die Unterscheidung ist schwer zu 

handhaben – im Moment des Lernens 

konzentriert man sich auf die Aufgabe 

(‚löst ein Problem‘) erst später wird 

wahrgenommen, wie lernhaltig die Si-

tuation war. Von den Lernenden wird 

dieser Prozess nicht immer als Erweite-

rung ihres Wissens und ihrer Kompe-

tenzen wahrgenommen (BMBF(c), 

2010, S. IX). 

 

Gelegenheitsstrukturen informellen 

Lernens 

Informelles Lernen setzt mindestens 

Gelegenheitsstrukturen voraus. Infor-

melles Lernen wird durch lernförderli-

che Bedingungen  beispielsweise durch 

eine „Fehlerkultur“ im Betrieb – geför-

dert. Der Bildungsbericht nennt folgen-

de Gelegenheitsstrukturen des infor-

mellen Lernens am Arbeitsplatz (geord-

net nach der Häufigkeit der Nennun-

gen): 

 Lernen durch Beobachten, Auspro-

bieren, 

 Lesen berufsbezogener Fachlitera-

tur, 

 Unterweisung, Anlernen am Ar-

beitsplatz, 

 Unterweisung, Anlernen am Ar-

beitsplatz durch Vorgesetzte 

 Unterweisung, Anlernen durch au-

ßerbetriebliche Personen 

 Betrieblich organisierte Fachbesu-

che in anderen Abteilungen 

 Computer gestützte Selbstlernpro-

gramme 

 Qualitäts-, Werkstattzirkel, Beteili-

gungsgruppen 

 Lernangebote u. Ä. im Internet am 

Arbeitsplatz 

 Supervision am Arbeitsplatz oder 

Coaching 

 Systematischer Arbeitsplatzwechsel 

(z. B. Jobrotation) 

 Austauschprogramme mit anderen 

Firmen (BMBF(b), 2008, S. 146). 

Die Gelegenheiten für informelles Ler-

nen sind in den Arbeits- und Lebenszu-

sammenhängen von Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen unterschiedlich 

strukturiert. Nicht jede, nicht jeder ist 

in Erwerbsarbeit integriert, nicht jeder 

Arbeitsplatz ist lernhaltig, nicht jede 

betriebliche Arbeitskultur ist lernförder-

lich. Außerhalb der Sphäre der Er-

werbsarbeit bietet das soziale Umfeld 

Gelegenheitsstrukturen für informelles 

Lernen. Folgende Beispiele zeigen sol-

che Gelegenheitsstrukturen: 

 Rechts- und Finanzfragen 

 Spracherlernen 
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 Familiales Zusammenleben 

 Handhabung neuer Medien 

 Krankenpflege, Körperpflege, ge-

sunde Lebensführung 

 Haushaltstechnik 

 Rekonstruktionsarbeiten 

 Renovierungsarbeiten 

 Gartenarbeit 

 Kindererziehung 

 Landes- und Heimatkunde (…) 

 Partnerschaft 

 Krankheit oder Tod eines Angehöri-

gen“ (Kirchhöfer, 2004, S. 79). 

Zu den Lernumwelten Erwachsener 

gehören auch alle Tätigkeiten in zivilge-

sellschaftlich ausgerichteten Tätigkeits-

feldern. Bedeutsame Lernumwelten des 

informellen Lernens sind bei Kindern 

und Jugendlichen die Aktivitäten in 

Gruppen von Gleichaltrigen (Peers), 

außerschulische Freizeitbetätigungen 

und die Selbstverpflichtung in der Frei-

willigenarbeit. Und auch hier gilt, nicht 

jede Familie ist lernförderlich, nicht 

jede Freizeitaktivität ist lernhaltig usw. 

Weder der Betrieb, noch Familie, 

Sportverein u. a. m. betrachten sich 

primär als Lernumfeld, denn in ihrem 

Selbstverständnis erfüllen sie andere 

Funktionen. „Aber das Umfeld ist nicht 

a priori ein Lernfeld, sondern es wird 

erst zum Lernfeld für das Individuum. 

Es bietet in seinen verschiedenen Ar-

beitsformen der Familie, der Öffentlich-

keit, der Freizeit eine Vielfalt an Hand-

lungsmöglichkeiten an, ob diese jedoch 

als Lernmöglichkeiten, oder -

anforderungen wahrgenommen werden 

und damit das Umfeld als Lerngelegen-

heit gestaltet wird, ist erstens eine sub-

jektive Konstruktionsleistung des Indi-

viduums und zweitens eine Konstrukti-

onsleistung der Gesellschaft und ihrer 

staatlichen und öffentlichen Repräsen-

tation“ (ebd., S. 79). 

 
Ermittlung und Validierung infor-

mell erworbener Kompetenzen  

Ein Recht auf Validierung informell er-

worbener Kompetenzen kann die sub-

jektive Wahrnehmung und die öffentli-

che Wahrnehmung des informellen Ler-

nens verändern, denn die Validierung 

ist regulärer Bestandteil des überge-

ordneten Bildungssystems und etabliert 

einen neuen individualisierten Bil-

dungsweg zu einer Qualifikation. "Die 

Validierung sollte eingesetzt werden, 

um die Ergebnisse dieses Lernens 

sichtbar zu machen, ihren Stellenwert 

anzuheben sowie ihre Übertragung auf 

andere Lernumfelder zu vereinfachen" 

(CEDEFOP, 2009, S. 52). Die Europäi-

schen Leitlinien für die Validierung non-

formalen und informellen Lernens bie-

ten wichtige Hinweise, wie der formale 

Transfer von informell erworbenen 

Kompetenzen gestaltet werden kann. 

Doch zunächst soll die gegebene Aus-

gangssituation skizziert werden. 
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Der Transfer der Ergebnisse infor-

mellen Lernens erfolgt in der Regel 

informell 

Der Transfer der Ergebnisse informellen 

Lernens in einen anderen Arbeits- oder 

Lernbereich verläuft in der Regel infor-

mell, wenn die Lernergebnisse nicht 

Bestandteil der bestehenden Verfahren 

der Anerkennung und Anrechnung sind, 

die an anderer Stelle noch dargestellt 

werden (Siehe Kapitel 4). Nach dem 

Berufsausbildungsabschluss wird inte-

griert in Arbeitsprozessen praktisches 

Wissen erworben. Es braucht eine ge-

wisse Phase des Erfahrungslernens bis 

die Berufsanfänger und Anfängerinnen 

Experten und Expertinnen in ihrer Do-

mäne sind. Solche Kompetenzen, die 

im Prozess der Arbeit erworben wer-

den, werden beim Einstieg in einen 

Weiterbildungsstudiengang, beim Stel-

lenwechsel oder beim beruflichen Auf-

stieg in einen neuen Arbeitsbereich in 

der Regel informell transferiert. 

 

Informelles Lernen findet in Gele-

genheitsstrukturen statt, die un-

gleich sind  

Nahezu alle Lebensbereiche bieten 

Lerngelegenheiten. Konzeptionell ist 

der DQR von der Idee der Gleichwertig-

keit des formalen, non-formalen und 

informellen Lernens geleitet. Ungleiche 

Lerngelegenheitsstrukturen  beispiels-

weise am Arbeitsplatz  können bei einer 

Gleichstellung informell, non-formal 

und formal erworbener Kompetenzen 

im deutschen Qualifikationssystem zu 

neuen sozialen Chancenungleichheiten 

können (Schmidt-Hertha, 2011, S. 13). 

Aus der Sicht von Schmidt-Hertha kön-

nen sind diese Chancenungleichheiten 

„unter dem Deckmantel der unter-

schiedlichen Arbeits- und Lebensbedin-

gungen nur schwer zu identifizieren 

und zu problematisieren“ (ebd.). Am 

Beispiel des Freiwilligensektors kann 

der Unterschied in den Gelegenheits-

strukturen aufgezeigt werden: In allen 

Altersgruppen engagieren sich Männer 

häufiger als Frauen freiwillig – dies ist 

nur in der Gruppe der 14 – 19-Jährigen 

anders (BMFSFJ(c), 2010, S. 169). Die 

traditionell geschlechtstypische Orien-

tierung und Segregation setzt sich in 

der Freiwilligenarbeit fort. „Das wird 

schon anhand der unterschiedlichen 

thematischen Ausrichtung des weibli-

chen und männlichen Engagements 

deutlich und an der deutlich geringeren 

Vertretung von Frauen in Leitungsposi-

tionen. Überspitzt kann man es so aus-

drücken: Frauen arbeiten mehr am 

Menschen und Männer mehr an der 

Sache. Diese Sacharbeit der Männer ist 

oft mit mehr Attraktivität und Prestige 

verbunden als die Menschenpflege der 
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Frauen. Hochbetagte Seniorinnen und 

Senioren profitieren besonders von der 

Zuwendung der Frauen, aber auch be-

hinderte und sozial benachteiligte Men-

schen“ (BMFSFJ(c), 2010, S. 167). 

 

Der formale Transfer informell er-

worbener Kompetenzen kann 

Chancen eröffnen 

In der europäischen Leitlinie für die 

Validierung non-formalen und informel-

len Lernens wird das Lernpotenzial des 

Freiwilligensektors positiv eingeschätzt. 

Er bietet ein "breites Spektrum an indi-

viduell zugeschnittenen Lernmöglich-

keiten" (CEDEFOP, 2009, S. 52). Beim 

Übergang aus dem freiwilligen sozialen 

Engagement in den Beruf ist allerdings 

eine Strukturdifferenz zu beachten. Es 

wäre voreilig, aus der inhaltlichen 

Überschneidung der Tätigkeitsinhalte 

zu schließen, dass diese Überschnei-

dung eine Brücke in eine vollwertige 

Berufsarbeit baut. Der Einstieg in den 

dritten Sektor erfolgt vorrangig in aty-

pischen Arbeitsverhältnissen und ist 

niedrig entlohnt (Allmendinger, 2010, 

S. 86). In diesem Fall ist eine Validie-

rung sinnvoll, damit die informell er-

worbenen Kompetenzen ggf. kombi-

niert mit Qualifizierung zu Qualifikatio-

nen entwickelt werden, die eine Brücke 

in vollwertige Beschäftigung bauen.  

 

Bestehende Verfahren der Aner-

kennung und Anrechnung 

Die Differenz in den Gelegenheitsstruk-

turen des informellen Lernens ist das 

Eine. Ein zweiter Aspekt betrifft die 

Verfahren der Anerkennung und An-

rechnung. Die bestehenden Verfahren 

der Anerkennung und Anrechnung be-

rücksichtigen das außerberufliche Er-

fahrungslernen nicht. „Um aber auch 

im Ehrenamt oder anderen privaten 

Bereichen des gesellschaftlichen und 

privaten Lebens erworbene Kompeten-

zen anzuerkennen und gezielt nutzbar 

zu machen, sollten bei der Weiterent-

wicklung von Verfahren, die Lernleis-

tungen und konkreten Tätigkeiten im 

Mittelpunkt stehen (BMBF(a), 2008, S. 

137)23. Das deutsche Bildungssystem 

ist in Teilsysteme segmentiert, die ord-

nungspolitisch unterschiedlichen Zu-

ständigkeiten auf der Bundes- und Län-

derebene zugeteilt sind. Entsprechend 

unübersichtlich sind die Verhältnisse an 

den Schnittstellen, die für die Anerken-

nung und Anrechnung und den Transfer 

des informellen Lernens in Betracht 

kommen. Es gibt ein breites Spektrum 

von unterschiedlichen Zuständigkeiten, 

                                                 
23 In den Bundesländern Niedersachsen, NRW, 
Saarland, und Berlin können das selbständige 
Führen eines Haushalts mit einer erziehungs- oder 
pflegebedürftigen Person oder entsprechende 
Ersatzzeiten wie z. B. Wehrdienst oder ziviler 
Ersatzdienst für die Zeit der Berufstätigkeit ange-
rechnet werden (Nickel, 2009, S. 44).  
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Ansätzen und Verfahren der Anrech-

nung und Anerkennung mit Berechti-

gung im Bildungssystem und der De-

facto-Anerkennung im Beschäftigungs-

system. 

Verfahren mit Anerkennung im Be-

schäftigungssystem unterhalb der ord-

nungs-politischen Ebene (BMBF(a), 

2008, S. 3) 

 Anerkennung der Berufserfahrung 

im Tarifsystem (Tarifverträge für 

untere Lohngruppen) 

 Instrumente der Personalentwick-

lung und Personalauswahl 

 Arbeitszeugnisse 

 Assessment-Verfahren. 

Im Bildungssystem sind auf der ord-

nungspolitischen Ebene Anerkennungs-

verfahren etabliert24. Es gibt drei An-

satzpunkte der Anerkennung des Erfah-

rungslernens: 

 Formale Anerkennung bei der Zu-

lassung zu einer Prüfung  

 Zulassung zu einem Bildungsweg 

 Anrechnung zur Verkürzung von 

Lernzeiten 

Diese Ansätze kommen im Bildungssys-

tem an folgenden Übergängen zur An-

wendung: 

 Externenprüfung 

 Aufstiegsfortbildung 

                                                 
24 Die Studie „Stand der Anerkennung non-
formalen und informellen Lernens in Deutsch-
land“ gibt einen Überblick über die Ansätze und 
Verfahren (Bundesminsiterium für Bildung und 
Forschung, Bretschneider, Kimmig, Neß, & 
Noeres, 2008).  

 Umschulung 

 Arbeitsprozessorientierte Weiterbil-

dung APO-IT 

 Berufsausbildungsvorbereitung 

 Hochschulzugang für qualifizierte 

Berufstätige 

 Duale Studiengänge 

 Leistungspunktesystem zur Verkür-

zung der Studienzeit (BMBF(a), 

2008, S. 3). 

 

Da die Verfahren und Ansätze der An-

erkennung und Anrechnung non-

formalen und informellen Lernens diffe-

renten rechtlichen Regelungen und Zu-

ständigkeiten unterliegen, sind sie nicht 

aufeinander abgestimmt auch nicht 

verzahnt (BMBF(a), 2008, S. 137). „Die 

bessere Abstimmung verschiedener 

Ansätze, der Ausbau bestehender In-

strumente und die Weiterentwicklung 

von Dokumentationssystemen informel-

len Lernens sowie ihre Systematisie-

rung und größere Transparenz würde 

gewiss die Nachfrage der Bildungsteil-

nehmerinnen und –teilnehmer erhöhen, 

sich die eigenen Berufserfahrungen, 

non-formale Weiterbildung und infor-

melles Lernen dokumentieren und zer-

tifizieren zu lassen“ (ebd. S. 139). 
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Institutionelle Bedingungen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Lebensverlauf 

Die Förderung und Anerkennung des 

informellen Lernens ist bildungspolitisch 

richtig, da auf diese Weise „brachlie-

gende Kompetenzpotenziale der Men-

schen“ erschlossen werden (Dohmen, 

2001, S. 125). Von dem Ziel, dass 

Menschen an jeder Stufe im Bildungs-

verlauf die Möglichkeit haben und nut-

zen können, durch die Anerkennung 

und Anrechnung von non-formal und 

informell erworbenen Kompetenzen 

einen für sie passenden Anschluss in 

Beruf, Bildung und Beschäftigung zu 

entwickeln, ist man in Deutschland 

noch weit entfernt. Die Informationen 

über die Inanspruchnahme der Verfah-

ren zur Anerkennung und Anrechnung 

von non-formal und informell erworbe-

nen Kompetenzen werden nicht zu-

sammengetragen und so gibt es keine 

belastbaren Daten für eine Gender-

Analyse. 

Wird die Validierung als regulärer Be-

standteil des übergeordneten Bildungs-

systems eingerichtet, verbessert dies 

die Chance auf die Gestaltung individu-

alisierter Bildungswege in einem durch-

lässigen Bildungssystem. In den voran-

gegangenen Teilkapiteln sind wichtige 

Aspekte zusammengetragen worden. 

Der Wandel zur Dienstleistungsgesell-

schaft in einer wissensbasierten Öko-

nomie erfordert es, mehr Menschen für 

das lebenslange Lernen zu gewinnen 

und Weiterbildung vorzuhalten. Die 

Deregulierung des Arbeitsmarkts wird 

mehr Menschen betreffen und von ih-

nen abverlangen, immer wieder aus 

eigener Initiative Anschlüsse in Be-

schäftigung zu gestalten. Auch in Zu-

kunft wird es so sein, dass die „anderen 

im eigenen Leben“ – Kinder, pflege-

dürftige Angehörige – dazu veranlas-

sen, den beruflichen Werdegang oder 

den Job zu unterbrechen oder zu flexi-

bilisieren. In einem dazu passenden 

Bildungssystem können Lernzeiten über 

das gesamte Erwerbsleben und darüber 

hinaus verteilt werden. Mit der Validie-

rung wird eine dazu passende individu-

alisierte Struktur der Lernlaufbahn ein-

gerichtet, die das Lernen von Frauen 

und Männern besonders wertschätzt 

und für die institutionelle Gestaltung 

des Lebenslaufs erschließt. 
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Bezug zum DQR 

Der DQR ist eine bildungsbereichsüber-

greifende Matrix. Sie definiert einen 

einheitlichen Standard für die 

outcomeorientierte Beschreibung der 

Lernergebnisse in allen Ordnungsmit-

teln, Curricula usw. Mit der Zeit wird 

ein einheitliches kompetenzbasiertes 

System der Qualifikationen entstehen. 

Dies schafft die Voraussetzung für eine 

breite und durchgreifende Anerken-

nungskultur in Deutschland, sofern die 

Akteure bereit sind, berufsständisches 

Denken zu überwinden, sich wechsel-

seitig zu vertrauen und die Durchläs-

sigkeit zu wollen. In dem Ausmaß, in 

dem die kompetenzorientierte Ausar-

beitung der formalen abschlussbezoge-

nen Bildungsgänge voranschreitet, 

wächst in den Domänen und zwischen 

den Bildungsbereichen ein tragfähiges 

Verständnis für die Erfassung, Doku-

mentation und wechselseitige Anerken-

nung und Anrechnung von non-formal 

und informell erworbenen Kompeten-

zen. „Der Hauptvorteil der Qualifikati-

onsrahmen im Hinblick auf die Verein-

fachung einer solchen Validierung liegt 

darin, dass die Klassifizierung der Qua-

lifikationsniveaus in der Regel in Form 

von Lernergebnissen beschrieben wird. 

Die Niveaus sind unabhängig von spezi-

fischen Qualifikationsarten definiert und 

eröffnen die Möglichkeit, nicht formales 

und informelles Lernen auf ein be-

stimmtes Niveau zu validieren, was 

dann als Grundlage einer Vergabe einer 

Teil- oder Vollqualifikation herangezo-

gen werden kann. Die Entwicklung der 

Validierung nicht formalen und infor-

mellen Lernens und von NQR [Nationa-

len Qualifikationsrahmen H.S.] dient 

einem gemeinsamen Ziel. Sie ermög-

licht dem Einzelnen eine Fortsetzung 

seiner Lernlaufbahn auf der Grundlage 

von Lernergebnissen und Kompeten-

zen, ohne dass Dauer und Ort eines 

bestimmten Lernprogramms eine Rolle 

spielen“ (CEDEFOP, 2009, S. 35). Die 

europäische Bildungspolitik empfiehlt 

zusammen mit der Einführung nationa-

ler Qualifikationsrahmen auch die Vali-

dierung informellen und non-formalen 

Lernens zu fördern. Das Abschlusskapi-

tel schlägt dazu in einem Modell eine 

vernetzte Lerninfrastruktur vor. 
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4 Ermittlung und Validierung informell und non-formal 
erworbener Kompetenzen in einer vernetzten Infra-
struktur lebenslangen Lernens – Vorschlag eines 
Modells

 

Der DQR ist erst vollständig entwickelt, 

wenn das non-formale und informelle 

Lernen in den DQR einbezogen ist. Die 

Einrichtung des DQR bietet die Chance, 

anderen europäischen Ländern zu fol-

gen und eine Infrastruktur für die Vali-

dierung und Anerkennung informellen 

und non-formalen Lernens zu entwi-

ckeln und damit neue Bildungswege zu 

öffnen. Im deutschen Kontext tut man 

sich aber schwer, denn mit der Einrich-

tung einer Infrastruktur für die Validie-

rung wird bildungspolitisches Neuland 

betreten. Institutionelle Voraussetzun-

gen werden geschaffen, um den indivi-

duellen Bildungsverlauf Einzelner anzu-

erkennen und zu fördern. Individuen 

erhalten das Recht und die Gelegen-

heit: 

 formal, non-formal und informell 

erworbenen Lernergebnisse zu bi-

lanzieren, um das eigene Kompe-

tenzprofil zu erfassen und darzu-

stellen,  

 um unter Anrechnung und Aner-

kennung bereits erworbener Kom-

petenzen passgenaue Bildungsan-

schlüsse zu generieren und den 

Übergang in Bildung zu gestalten,  

 oder sie nutzen die Möglichkeit der 

Validierung, ihre Kompetenzen als 

Qualifikation anerkennen und zerti-

fizieren zu lassen. 

Im DQR ist die Verpflichtung verankert, 

die Validierung zu fördern. Die Ausge-

staltung ist zum gegenwärtigen Zeit-

punkt noch nicht festgelegt. Deshalb 

stellt die Expertise ein Modell zur Dis-

kussion, das die Ermittlung und Validie-

rung informell und non-formal erwor-

bener Kompetenzen in einer vernetzten 

Infrastruktur lebenslangen Lernens be-

schreibt. Das Modell wurde von Roswi-

tha Jungkunz, Hildegard Schicke und 

Petra Tesch bei KOBRA  Koordination 

und Beratung für Frauen und Unter-

nehmen in Berlin   entwickelt. Im Wei-

teren werden zuerst die Funktionen 

einer zukünftigen Infrastruktur für die 

Validierung informellen und non-

formalen Lernens skizziert. Daran an-

schließend wird aufgezeigt, wie diese 

Funktionen in einer Infrastruktur ge-

staltet werden können. Folgende Funk-

tionen hat die Ermittlung und Validie-

rung individuell erworbener formal, 
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non-formal und informell erworbener 

Kompetenzen: 

 Förderung der Durchlässigkeit des 
Bildungssystems 

 Förderung der beruflichen Mobilität 

 

Durchlässigkeit als systemische 

Qualität  

Das Validierungsverfahren und die Vali-

dierungsmethode können die Durchläs-

sigkeit des Bildungssystems nicht aus 

sich heraus herstellen  sie setzen diese 

vielmehr schon voraus und steigern sie. 

Durchlässigkeit ist eine systemische 

Qualität des Bildungssystems, die sys-

temisch erzeugt wird. Solange sich die 

bildungspolitische Diskussion vorrangig 

um die Zuordnung von Abschlüssen 

‚dreht‘, ist der Blick auf die systemi-

schen Entwicklungsaufgaben bei der 

Umsetzung des DQR verstellt. Um die 

Durchlässigkeit des Bildungssystems zu 

steigern, muss sich der institutionelle 

Wandel in den Teilsystemen ko-

evolutionär und koordiniert vollziehen. 

„Durchlässigkeit als systemische Quali-

tät liegt im Potenzial eines Bildungssys-

tems, seinen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Übergänge zwischen un-

terschiedlich führenden sowie unter-

schiedlich anspruchsvollen Bildungswe-

gen zu ermöglichen und sie dadurch 

davor zu bewahren, in Sackgassen zu 

enden. Durchlässigkeit stellt – indem 

sie auch eine Korrekturmöglichkeit für 

vorangegangene Fehlallokationen bietet 

– eine wichtige Voraussetzung für die 

Mobilität der Individuen dar. Als Pro-

zessqualität ist Mobilität dann gegeben, 

wenn die Bildungsteilnehmerdas vom 

Bildungssystem eröffnete Durchlässig-

keitspotenzial auch tatsächlich nutzen“ 

(BMBF(b), 2008, S. 198). Die Bildungs-

berichterstattung aus dem Jahr 2008 

zeigt, dass die Durchlässigkeit zwischen 

Allgemeinbildung, Berufsbildung und 

Hochschulbildung  äußerst gering ist. 

Das „Durchlässigkeitspotenzial“ für ho-

rizontale und vertikale Übergänge wird 

zunächst durch die Institutionalisierung 

vielfältiger Bildungswege erzeugt: Z. B. 

durch attraktive nichtgymnasiale Bil-

dungswege der Sekundarstufe II, bei 

der Öffnung der Berufsausbildung für 

die Nachqualifizierung und für die Wei-

terqualifizierung von nicht-traditionell 

Auszubildenden oder bei der Öffnung 

der Hochschulen durch spezielle Bil-

dungsangebote für nicht-traditionell 

Studierende. Mit der Einrichtung des 

DQR wird der Systemwechsel zur Ori-

entierung an Kompetenzen (Lernergeb-

nissen) vollzogen und damit die Vo-

raussetzungen für eine breite und 

durchgreifende Anerkennungskultur 

geschaffen. Die Institutionalisierung 

vielfältiger Bildungswege wird in den 

Teilsystemen des lebenslangen Lernens 
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entschieden. Durchlässigkeit als syste-

mische Qualität wird an den betreffen-

den Schnittstellen der Übergänge er-

zeugt bzw. durch Abschottung verhin-

dert. Durchlässigkeit entsteht durch: 

 

 die Institutionalisierung vielfältiger 

im Grundsatz gleichwertiger Bil-

dungswege, beispielsweise beim 

Erwerb der Hochschulzulassung 

oder beim Erwerb eines Berufs-

abschlusses 

 gestufte Bildungsgänge, die durch 

eine breite Einstiegsqualifizierung 

die Voraussetzungen für horizonta-

le Übergänge im Lebensverlauf 

verbessern 

 die Entkopplung von Qualifikation 

und Bildungsweg beispielsweise 

beim horizontalen Quereinstieg in 

ein ursprünglich nicht erlerntes be-

rufliches Tätigkeitsfeld unter An-

rechnung und Anerkennung formal, 

non-formal und informell erworbe-

ner Kompetenzen in einer Weiter-

Qualifizierung 

 die Anrechnung und Anerkennung 

des individuellen Kompetenzer-

werbs in einem beruflichen Tätig-

keitsfeld bei der Nachqualifizierung 

 die Öffnung der Hochschulen und 

Berufsbildungssysteme und die re-

flexive Institutionalisierung der 

Weiter-Qualifizierung Erwachsener 

im Lebensverlauf z.B. in berufsbe-

gleitenden Studiengängen oder in 

der berufsbegleitenden Berufsaus-

bildung  

 die Anrechnung und Anerkennung 

außerberuflich erworbener Kompe-

tenzen im sozialen Umfeld bei der 

Ermittlung und Validierung von in-

formell erworbenen Kompetenzen 

 fachlich anerkannte Standards des 

Leistungsfeedbacks und der Ar-

beitszeugnisse zur Dokumentation 

von Kompetenzen, die die Anforde-

rungen für einen Nachweis bei der 

Validierung erfüllen 

 die Verzahnung des Lernens im 

Prozess der Arbeit mit hochwerti-

gen Qualifikationen non-formalen 

Lernens 

 die Institutionalisierung einer zwei-

ten oder dritten Bildungschance im 

Lebenslauf für von Exklusion be-

drohte Personen 

Im Kontext einer solchen Öffnung der 

Bildungssysteme in einer entwickelten 

Anerkennungskultur institutionalisiert 

eine zukünftige Infrastruktur der Vali-
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dierung von Kompetenzen einen weite-

ren Bildungsweg der Reflexion, Bilan-

zierung, Bewertung, Anerkennung und 

Zertifizierung individuell erworbener 

Kompetenzen. Die systemisch entwi-

ckelte Durchlässigkeit des Bildungssys-

tems wird dadurch gesteigert, da alle 

Interessierten Zugang zu einem allge-

meinen Verfahren erhalten, in dem ihre 

individuell erworbenen Kompetenzen 

bewertet und zertifiziert werden. 

 
Berufliche Mobilität als Bildungs-

aufgabe 

Beratung, Ermittlung und Validierung 

individuell erworbener Kompetenzen 

kann für alle Erwachsene in unter-

schiedlichen Situationen für die Gestal-

tung ihrer Bildungs- und Berufslauf-

bahn wichtig sein und sollte deshalb 

auch grundsätzlich allen Interessierten 

offen stehen. Die vorgelegte Expertise 

hat wiederholt auf die besondere Situa-

tion von Frauen und Männern an ris-

kanten Übergängen im Lebensverlauf 

aufmerksam gemacht. Ziel war es, 

gleichstellungsrelevante Befunde aufzu-

zeigen sowie Gestaltungsspielräume für 

eine aktive Lebenslaufpolitik in der Um-

setzung des DQR zu identifizieren. 

Deutlich geworden ist, dass berufliche 

Orientierung und die institutionelle Ge-

staltung von Übergängen eine Bil-

dungsaufgabe im lebenslangen Lernen 

Erwachsener darstellt. Das Validie-

rungsverfahren und die Validierungs-

methodik erfüllen aus sich heraus diese 

Funktion nicht. Erst ihre Einbettung in 

eine Infrastruktur lebensbegleitenden 

Lernens kann dies leisten. Die Gestal-

tung der Infrastruktur sollte sich also 

an den besonderen Bedürfnissen von 

Frauen und Männern ausrichten, bei 

denen sich aus unterschiedlichen Grün-

den Bildungsabbrüche ergeben haben, 

Erwerbsbiografien atypisch verlaufen 

sind, die von Erwerbsunterbrechungen 

und Erwerbslosigkeit betroffen sind 

oder in unsicheren Beschäftigungsver-

hältnissen arbeiten. Die Unterstützung 

erfolgt individuell und beachtet alle 

Aspekte der beruflichen Orientierung, 

die sich in späteren Phasen des Lebens-

laufs stellen. Die Beratung ist ergebnis-

offen. Bestandteil der Beratung ist die 

Reflexion der individuell im Lebensver-

lauf erworbenen Kompetenzen. Eine 

Option ist die Ermittlung und Validie-

rung der Kompetenzen. Weitere Optio-

nen sind Qualifizierung oder andere 

Strategien der Erschließung eines be-

ruflichen Tätigkeitsfeldes. 
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Das Modell Ermittlung und Validie-

rung informell und non-formal er-

worbener Kompetenzen in einer 

vernetzten Infrastruktur lebens-

langen Lernens 

Das vorgelegte Modell geht davon aus, 

dass mit der Einführung des DQR ein 

auf Kompetenzen bzw. Kompetenzbün-

del basierendes Referenzsystem für die 

Ermittlung und Validierung des non-

formalen und informellen Lernens ent-

stehen wird, das transparent und öf-

fentlich zugänglich ist. Eine vergleich-

bare Infrastruktur entsteht gegenwärtig 

im Kontext der Anerkennung und Be-

wertung ausländischer Bildungs-

achweise. Das datenbankgestützte In-

formationssystem stellt die ausländi-

schen Abschlusstypen und Hochschul-

abschlüsse einheitlich dar und infor-

miert über die Äquivalenz (Gleichwer-

tigkeit) der ausländischen Hochschul-

abschlüsse und akademischen Grade 

(KMK-ZAB, 2012) so dass alle Akteure 

einer Anerkennung Zugang zu den gel-

tenden Grundlagen des Anerkennungs-

verfahrens haben. In einer Infrastruk-

tur der Beratung, Ermittlung und Vali-

dierung von non-formal und informell 

erworbenen Kompetenzen sichert die 

kompetenzbasierte Beschreibung von 

Qualifikationen die Kohärenz der diffe-

renten Bildungswege, die zu einer Qua-

lifikation führen. Bei der Einführung der 

Validierung müssen außerdem Stan-

dards für Nachweisverfahren zur Erfas-

sung, Dokumentation, Bewertung und 

Zertifizierung festgelegt werden. Erfah-

rungen in anderen EU-Ländern und 

Deutschland zeigen, dass es eine Viel-

zahl von Verfahren zur Validierung und 

Anerkennung von Kompetenzen gibt, z. 

B. Portfolioanerkennung, Arbeitspro-

ben, Tests und Prüfungen, Beschrei-

bung von Arbeitssituationen und -

anforderungen etc. Die Experten und 

Expertinnen der Domänen entscheiden, 

welches Verfahren jeweils am besten 

geeignet ist. 

Weitere Kriterien sind bei der Einfüh-

rung zu beachten: 

 

 Recht auf Validierung und die Si-

cherung des Zugangs zu Beratung, 

Ermittlung und Validierung für alle 

Interessierten 

 Vernetzung und Zusammenarbeit 

der zuständigen Stellen in den un-

terschiedlichen Bereichen 

 Transparenz des Verfahrens und 

der eingesetzten Methoden 

 Qualitätsstandards für die Nach-

weisverfahren zur Ermittlung, Do-

kumentation, Bewertung und Zerti-

fizierung 

 Professionalität der Beratung und 

der Validierung 

 Neutralität der zuständigen Stellen 

 Finanzielle Ressourcen und wirt-

schaftlicher Verwendung der Res-

sourcen 
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Bei der Entwicklung des Modells Ermitt-

lung und Validierung informell und non-

formal erworbener Kompetenzen in 

einer vernetzten Infrastruktur lebens-

langen Lernens wurden die europäi-

schen Leitlinien für die Validierung non-

formalen und informellen Lernens be-

achtet (CEDEFOP, 2009). In den euro-

päischen Bildungssystemen werden 

unterschiedliche Verfahren und Metho-

den eingesetzt (Schmeißer, 2012). Auf 

ihrer Grundlage wurden die übergrei-

fenden europäischen Leitlinien konzi-

piert, die einen konzeptionellen Rah-

men für die Entwicklung der Validierung 

non-formalen und informellen Lernens 

als regulärer Bestandteil eines überge-

ordneten Bildungssystems abstecken. 

Die Leitlinien sind auch für die Fachdis-

kussion im deutschen Kontext hilfreich, 

denn es wird erkennbar, welche Ele-

mente der Ermittlung und Validierung 

schon an einzelnen Stellen eingesetzt 

werden und welche Elemente im deut-

schen Bildungssystem noch fehlen. Er-

kennbar wird außerdem, dass die Leit-

linien von einem Netzwerk unterschied-

licher Akteure der Erwachsenenbildung, 

zivilgesellschaftlicher Organisationen, 

Unternehmen und der beruflichen und 

hochschulischen Bildung ausgehen. 

Im Mittelpunkt steht die Person, die 

Ermittlung und ggf. auch Validierung 

von Kompetenzen anstrebt. Sie ent-

scheidet über die Zielsetzung der Er-

mittlung und Validierung und auch über 

die Fortsetzung der Ermittlung und Va-

lidierung in einem gestuften Verfahren. 

Alle Personen haben unabhängig von 

ihrem Alter und ihrem Erwerbsstatus 

Zugang und können in einem ergebnis-

offen angelegten Verfahren, das zur 

Zertifizierung führen kann, an jeder 

Stufe des Verfahrens über ihre Ziele 

und den Fortgang des Verfahrens ent-

scheiden. 

Die vernetzte Infrastruktur bietet punk-

tuell oder während des ganzen Verfah-

rens Information und Beratung an 

(Schritt 1). Bestandsaufnahme, Ermitt-

lung und Zusammenstellung von per-

sönlichen Kompetenzen erfolgen selb-

ständig oder begleitet (Schritte 2 + 3 

+4). Danach entscheiden die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer über die 

Fortführung und stellen ggf. einen An-

trag auf Validierung und Zertifizierung. 

ExpertenInnen in den Domänen über-

prüfen und bewerten die Kompetenzen 

(Teilschritte 5 + 6). In den letzten Teil-

schritten (7+8) erfolgt das Verfahren 

zur Anerkennung und Anrechnung von 

Kompetenzen. 
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Vernetzte Infrastruktur für die Anerkennung des le-
benslangen Lernens 

 
Verantwortliche Stellen 
für die Anerkennung des 
lebenslangen Lernens 

 
Vernetzte  

Lerninfrastruktur 

 
Schritte des Verfahrens 25, 

Entscheidungen der 
interessierten Person 

 

 

     

     

1. Einrichtungen der 
Beratung in/zu Bil‐
dung, Beruf und Be‐
schäftigung  

2. Betriebliche Perso‐
nalentwicklung oder 
Qualifizierungs‐
beratung  

3. Personalentwicklung 
für Freiwillige bei den 
Trägern der Freiwilli‐
genarbeit  

4. Zuständige Stellen 
der Zertifizierung 

  1
Information und Beratung zu Anforderun‐
gen des Verfahrens, erreichbaren Ergebnis‐
sen, Standards, zuständigen Stellen sowie 

zur Dokumentation der Ergebnisse. 
Klärung der persönlichen Ziele, Synchroni‐

sierung des Beratungsanliegens 

Gegebener  Anlass  und 
persönliches  Interesse: 
Einstieg in das Verfahren 

  oder  
 
 

 
Entscheidung für die Reflexion über das 
Lernen mit dem Ziel der Ermittlung und 

Validierung der Kompetenzen 

 
Ausstieg und ggf. Ent‐

scheidung für eine ande‐
re Option z. B. direkte 
Aufnahme einer Qualifi‐

zierung 
     

2
Bestandsaufnahme, Auswahl vorhandener 
Nachweise über bisherige Lernerfahrungen 

 

Einstieg informierter  
Personen 

   

  3
Ermittlung und Identifizierung von Kompe‐

tenzen  

 

weiter  oder 
Ausstieg  und  ggf.  Ent‐
scheidung für eine ande‐
re Option,  z. B.  für  eine 
Initiativbewerbung, 
passgenaue  Weiterbil‐
dung  oder  informelle 
gesellschaftliche  Aner‐
kennung,  z. B.  in  einer 
Bewerbung 
 

4 
Erstellen von Belegen über vorhandene 
Kompetenzen, Anlegen eines Portfolios 

 
 

                                                 
25 Das Schaubild übernimmt weitgehend die Verfahrensbeschreibung der Europäischen Leitlinie für die Vali-
dierung des nicht formalen und informellen Lernens  (CEDEFOP, 2009).  
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    oder   

 

Entscheidung für eine Validierung der Lern‐
ergebnisse  oder  Entscheidung  über  die 
Teilnahme  an  einer  zusätzlichen  Weiter‐
bildung  vor  der Validierung  ,  um  die Vor‐
aussetzungen  für  die  Anerkennung  einer 
Qualifikation zu erfüllen. 

 
Ausstieg  und  ggf.  Ent‐
scheidung für eine ande‐
re Option,  z. B.  für  eine 
Initiativbewerbung, 
passgenaue  Weiterbil‐
dung  oder  informelle 
gesellschaftliche  Aner‐
kennung,  z. B.  in  einer 
Bewerbung 

   
 

    Antrag auf Validierung von Kompetenzen Einstieg informierter  
Personen 

   
 

Zuständige  Stellen  in  den 
Domänen 

  5
Auswahl eines und Entscheidung für ein 
domänentypisches Verfahren zur Validie‐

rung von Kompetenzen 26 

 

     
     

Experten in den Domänen 
  6

Externe unabhängige Überprüfung, Bewer‐
tung der Kompetenzen 

 

     
     

Zuständige  Stellen  in  den 
Domänen 

  7
Durchführung des Verfahrens zur Validie‐

rung der Kompetenzen  

 

   
   
  8

Anerkennung und Zertifizierung, Ausstel‐
lung des Zeugnisses über die jeweilige 

formale Qualifikation und Zuordnung zum 
DQR 

 

     
    Ende des Verfahrens

 
 

 

    Einstieg in eine formales Lernprogramm 
oder beruflicher Aufstieg etc. 

 

 

Abbildung 1: Ermittlung und Validierung informell und non-formal erworbener Kompetenzen in einer ver-
netzten Infrastruktur lebenslangen Lernens (Jungkunz, Schicke, Tesch / KOBRA 2012) 

                                                 
26 Erfahrungen in anderen EU-Ländern und Deutschland zeigen, dass es eine Vielzahl von Verfahren zur 
Validierung und Anerkennung von Kompetenzen gibt, z. B. Portfolioanerkennung, Arbeitsproben, Tests und 
Prüfungen, Beschreibung von Arbeitssituationen und -anforderungen etc. Die Experten der Domänen ent-
scheiden, welches Verfahren jeweils am besten geeignet ist. 
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5  Anhang 

5.1 Expertinnen der Arbeitskreises 

 

Angelika Bühler 

Universität der Künste Berlin  

Career & Transfer Service Center 

Dr. Christiane Bialas Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen von 

Berlin – Abteilung I Frauen und Gleichstellung  

Conny Carstens FrauenComputerZentrumBerlin e. V. 

Projektleiterin Selbstlernzentrum 

Uta Denzin von Broich 

Oppert 

Überparteiliche Fraueninitiative Berlin - Stadt der Frauen 

 

Dagmar Gerber Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen von 

Berlin – Abteilung I Frauen und Gleichstellung  

Cornelia Grossmann Bundesagentur für Arbeit  Beauftragte für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt Berlin Mitte 

Susanne Hornauer Berufsverband Hauswirtschaft Landesverband  Berlin-

Brandenburg  

Dr. Bettina Morhard Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

Berliner Büro, Europäische und multilaterale 

Angelegenheiten 

Dr. Ida Stamm-Riemer VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 

Bereich Gesellschaft / Socio-Economic Section 

Renate Wielpütz FrauenComputerZentrumBerlin e. V. 

Geschäftsführerin 

Roswitha Jungkunz KOBRA Geschäftsführung 

Dr. Hildegard Schicke KOBRA Organisationsberatung und kompetenzbasierte 

Laufbahnentwicklung 

Petra Tesch KOBRA Kompetenzbilanz-Online  
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5.2 Key Notes zu den Workshops 

 

Agniezka Althaber 
 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Wissenschaftszentrum Berlin 

Nationale Bildungspanel Studie 
(NEPS) 

Konzeption und Struktur des Nationalen Bildungspanels 
(NEPS 

o Bildungsverläufe und  Bildungsübergänge in der Le-
bensverlaufsperspektive 

o Langfristige Entwicklungen in Bildungsverläufen: 
 Kompetenzentwicklung  
 Lernumwelten 
 Bildungsentscheidungen 
 Migrationshintergrund 
 Bildungsrenditen 

 
Susanne Hornauer 
 
Zweite Vorsitzende des Landes-
verbands Hauswirtschaft Berlin-
Brandenburg 
 

Erfahrungsbericht zur Einordnung des Berufsfelds Hauswirt-

schaft in den DQR 
 

Irene Kurz 
 
Leiterin des DQR Büros in Berlin  

Konstruktion und Anwendung des DQR - Erkenntnisse aus 

der zweiten Erarbeitungsphase bei der Zuordnung von Quali-

fikationen aus allen Bildungsbereichen innerhalb von Domä-

ne 
 

Marina Matthies 
 
Projektleiterin  – Die Löwin BFB 
1945 e.V. 
 

Mehr Frauen in die öffentliche Verantwortung – Qualifizie-

rung für soziale, politische und kulturelle Leitungsaufgaben 
 

Dr. Bettina Mohrhard 
 
Sekretariat der Ständigen Konfe-
renz der Kultusminister 
 

Vom EQF zu einem DQR, der Allgemeinbildung, Berufsbil-

dung, Hochschulbildung und Erwachsenen-/ Weiterbildung 

integriert. 

Ziele des deutschen Qualifikationsrahmens 
Dr. Stefanie Odenwald 
 
Leiterin des Organisationsbe-
reichs Berufliche Bildung und 
Weiterbildung im Hauptvorstand 
der GEW 

Die Einbeziehung des non-formalen und informellen Lernens 
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